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Konsolidierter Entwicklungs- 
und Finanzplan 2009–2012

Entwurf Budget 2009

Vom Regierungsrat festgelegt
am 10. September 2008





 

Antrag des Regierungsrates vom 10. September 2008 

 

4543 

Beschluss des Kantonsrates 

über die Festsetzung des Budgets für das Rechnungsjahr 2009 

und die Kenntnisnahme des Konsolidierten Entwicklungs- und 

Finanzplans 2009–2012 (KEF 2009) 

 
(vom ... ) 

 

 

Der Kantonsrat, 

 
gestützt auf Art. 56 Abs. 1 lit. a der Kantonsverfassung vom 27. Februar 2005 und die  
§§ 13 und 17 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung vom 1. April 2008 sowie 
nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 10. September 2008, 
 
beschliesst: 

 
I. Vom Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2009–2012 (KEF 2009) wird 

Kenntnis genommen. 

 
II. Das Budget für das Rechnungsjahr 2009 wird wie folgt beschlossen: 

 
Konsolidierte Rechnung 

Erfolgsrechnung: Aufwandüberschuss von   Fr.           89’942’959 
Investitionsrechnung: Investitionsausgaben von Fr.     1’385’844’400 
 
Die Leistungsindikatoren mit Zielwerten gemäss KEF. 
 
 Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung der Beamtenversicherungskasse und der 
Arbeitslosenkasse gemäss Entwurf des Regierungsrates. 

 

III. Veröffentlichung im Amtsblatt. 

 

IV. Mitteilung an den Regierungsrat. 
 
 
 
 
 Im Namen des Regierungsrates 

 Der Präsident: Der Staatsschreiber: 
 Notter Husi 
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Einleitung 

Grundlagen 

Der Regierungsrat legt die mehrjährige Planung in der Form eines Konsolidierten Entwicklungs- und 

Finanzplanes (KEF) für die Planperiode 2009 - 2012 sowie daraus abgeleitet den Entwurf des Budgets 

2009 vor. Der KEF zeigt die kurz- und mittelfristigen Entwicklungen der Leistungen und Ressourcen 

auf. Er umfasst einen Planungszeitraum von vier Jahren und wird jährlich im Sinne der rollenden Pla-

nung aktualisiert. 

 

Inhalte und Gliederung des KEF 

Der vorliegende KEF gliedert sich in die folgenden Abschnitte: 

- A  Legislaturziele 

Der Regierungsrat umschreibt in diesem Abschnitt seine Ziele für die Legislaturperiode 2007-2011. 

Diese bleiben während der Legislaturperiode unverändert. 

- B  Finanzentwicklung des Kantons Zürich 

Dieser Abschnitt zeigt für die Planperiode 2009 - 2012 die finanzielle Entwicklung der Verwaltung, 

der Behörden, der Rechtspflege und der Anstalten insgesamt. 

- C  Planungen der Direktionen und der Staatskanzlei 

Jede Direktion und die Staatskanzlei umschreiben in diesem Abschnitt bedeutende Veränderungen 

gegenüber dem KEF vom Vorjahr (Kapitel 1), ihre Aufgabenschwerpunkte (Kapitel 2), ihre strategi-

schen Ziele (Kapitel 3) sowie die entsprechenden finanziellen Entwicklungen (Kapitel 4). In Kapitel 5 

werden die Entwicklungs- und Finanzplanungen nach Leistungsgruppen dargestellt. Der Regie-

rungsrat hat verwaltungsweit 109 Leistungsgruppen festgelegt. Sie enthalten Aussagen über die  

finanziellen Entwicklungen sowie über die Wirkung/Effektivität, Leistung/Effizienz und Wirtschaft-

lichkeit. Im Weiteren sind bedeutende Entwicklungsschwerpunkte aufgeführt, abgestimmt auf die 

strategischen Ziele der entsprechenden Direktion. Zudem wird auf bedeutende Entwicklungen über 

den Planungszeitraum hingewiesen. Kapitel 6 enthält die Entwicklungsplanungen der Fonds. Es 

werden die Entwicklung der einzelnen Finanzierungsgrössen, der steuerbaren finanziellen Grössen 

und fallweise weiterer bedeutender Grössen sowie die Entwicklung des Fondsbestandes darge-

stellt. Wo ein Bezug zu einzelnen Leistungsgruppen besteht, wird dieser aufgezeigt. Wenn Leistun-

gen und Zahlungen direkt an Dritte erfolgen, werden zum Teil Aussagen über die 

Wirkung/Effektivität, Leistung/Effizienz und Wirtschaftlichkeit gemacht. In Kapitel 7 werden bedeu-

tende Projekte, abgestimmt auf die strategischen Ziele der einzelnen Direktionen, dargestellt. Die 

Projektbeschreibungen enthalten Angaben über die angestrebten Wirkungen und Projektergebnis-

se sowie über wichtige Meilensteine. Zudem sind der Projektaufwand sowie die zu erwartenden 

wiederkehrenden finanziellen Auswirkungen auf den Staatshaushalt aufgeführt. 
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- D  Planungen der Funktionsbereiche 

In diesem Abschnitt werden bedeutende zukünftige Entwicklungen in Funktionsbereichen sowie  

deren Auswirkungen auf die Zürcher Verwaltung, die strategischen Ziele des Regierungsrates und 

die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen aufzeigt. Im vorliegenden KEF sind die Funkti-

onsbereiche Immobilien, Informatik, Personal und Umwelt dargestellt. 

- Anhang 1: Planungen der Behörden/ Planungen der Rechtspflege/ 
Planungen der zu konsolidierenden Anstalten sowie Planungen der übrigen nicht zu konso-
lidierenden Organisationen 

Im Anhang 1 sind die vom Regierungsrat unverändert übernommenen Planungen der Behörden 

und der Rechtspflege ausgewiesen. Zudem werden die Planungen der zu konsolidierenden Anstal-

ten sowie der übrigen nicht zu konsolidierenden Organisationen aufgeführt. Die Darstellung erfolgt 

in Anlehnung an die formale Gestaltung des regierungsrätlichen KEF. 

- Anhang 2: Entwurf Budget 2009 

Im Anhang 2 wird der Budgetentwurf 2009 zusammengefasst dargestellt für die Gesamtverwaltung 

und die Leistungsgruppen. 

- Anhang 3: Parlamentarische Vorstösse und strategische Planung Regierungsrat /  
Übersicht über die Erklärungen zum KEF 

Im Anhang 3 sind alle dem Regierungsrat überwiesenen Motionen und Postulate aufgelistet. Die 

Vorstösse werden solange im KEF aufgeführt, bis der Kantonsrat über den regierungsrätlichen An-

trag beschlossen hat. 

Neu werden die KEF-Erklärungen aufgelistet, die vom Kantonsrat am 29. Januar 2008 überwiesen 

(KR-Nr. 25/2008) und vom Regierungsrat bis Ende April 2008 nicht abgelehnt wurden. In der Tabel-

le wird auf weitere Informationen zu den KEF-Erklärungen hingewiesen. 

- Anhang 4: Richtlinien und Konventionen KEF  

Im Anhang 4 sind Richtlinien und Konventionen ausgewiesen, auf denen die Planungen für den  

vorliegenden KEF 2009 - 2012 basieren. 

 

Budgetentwurf des Regierungsrates 

Der Regierungsrat leitet den KEF dem Kantonsrat zur Kenntnisnahme und gleichzeitig den Entwurf 

zum Budget 2009 zur Festlegung weiter. Der Budgetentwurf ist im KEF integriert. 

Der KEF 2009-2012 und das Budget 2009 werden nach der neuen Rechnungslegung gemäss dem 

Gesetz über Controlling und Rechnungslegung (CRG) und seinen Ausführungserlassen erstellt. Dies 

hat Auswirkungen auf den Ausweis der Budgetkredite. In den Leistungsgruppen werden für das Bud-

getjahr 2009 die Budgetkredite der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung sowie Kredite mit 

Sperrvermerk hervorgehoben. Die Budgetkredite der Erfolgsrechnung werden als Saldo zwischen 

Aufwand und Ertrag angegeben. Einlagen in Fonds, Entnahmen aus Fonds sowie kantonale Erträge 

zum Ausgleich der Erfolgsrechnung werden neu nicht mehr in die Budgetkredite der Erfolgsrechnung 
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eingerechnet, nachdem das CRG in Kraft getreten ist (§ 15 Abs. 2). Aus Gründen der Übersichtlichkeit 

sind die Budgetkredite im Kästchen der Leistungsgruppen auf tausend Franken auf- und abgerundet. 

Die Budgetkredite 2009 aller Leistungsgruppen werden im Anhang 2, Entwurf Budget 2009, in einer 

Tabelle zusammen mit den Sperrvermerken frankengenau aufgelistet. Sie sind für den Budgetbe-

schluss des Kantonsrates massgebend, zusammen mit den Leistungsindikatoren mit Zielwerten der 

Leistungsgruppen für das Budgetjahr 2009. Diese Tabelle wird nachgeführt, wenn der Regierungsrat 

Nachträge zum Budget (Novemberbrief) vorlegt und wenn der Kantonsrat mit seinem Budgetbeschluss 

Änderungen gegenüber dem Budgetentwurf des Regierungsrates festlegt 

 

KEF-Erklärungen 

Gemäss § 13 Abs. 2 des Gesetzes über Controlling und Rechungslegung (CRG) kann der Kantonsrat 

zum KEF Erklärungen beschliessen. Diese Bestimmungen traten am 1. November 2007 in Kraft und 

entfalten daher erstmals im vorliegenden KEF ihre Wirkung. Im Anhang 3: „Parlamentarische Vorstös-

se und strategische Planung Regierungsrat“ wird aufgezeigt, wo die Erklärungen im KEF umgesetzt 

sind. 

 

Leseempfehlung 

Kanton Zürich 

Wer sich über die Entwicklung der Leistungen und Finanzen des Kantons Zürich insgesamt (Gesamt-

verwaltung) informieren will, dem ist die Lektüre der Kapitel „A. Legislaturziele“ und „B. Finanzentwick-

lung des Kantons Zürich“ empfohlen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Anhang 3, 

„Parlamentarische Vorstösse und strategische Planung Regierungsrat“. 

 

Planung in einzelnen Aufgabenbereichen 

Informationen über die Planung in einzelnen Aufgabenbereichen wie Bildung, Gesundheit oder Justiz 

sind im Entwicklungs- und Finanzplan der zuständigen Direktion im Kapitel „C. Planungen der Direkti-

onen und der Staatskanzlei“ aufgeführt. Die Planungen in den Bereichen Informatik, Personal, Immobi-

lien und Umwelt sind im Kapitel „D. Planungen der Funktionsbereiche“ dargestellt. 

 

Entwicklungen detailliert 

Wer sich detaillierter über bestimmte Leistungen und finanzielle Entwicklungen informieren will, dem ist 

das Studium der entsprechenden Leistungsgruppen- und Projektplanungen im Kapitel „C. Planungen 

der Direktionen und der Staatskanzlei“ sowie im Anhang 1, „Planungen der Behörden, der Rechtspfle-

ge und der zu konsolidierenden Anstalten“, empfohlen. 
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       Legislaturziele 

 2007 – 2011 
 

 

  

 

 





7

 Kanton Zürich  KEF 2009–2012  
  Legislaturziele 
  

   

Legislaturziele des Regierungsrates 2007–2011  
 
Innovation und Integration   
 
Am 12. September 2007 hat der Regierungsrat drei Leitlinien und siebzehn Ziele für die Legislatur 

2007–2011 festgelegt. Die Schwerpunkte wurden aufgrund der Ergebnisse einer breiten Analyse, ge-

stützt auf Berichte zu Nachhaltigkeit, Verkehr, Umwelt, Gesundheit, Standort, Integrations- und Alters-

politik, auf statistische Publikationen und Berichte des Bundes sowie wissenschaftliche Fachliteratur 

bestimmt.  

Die Lebensqualität im Kanton Zürich ist hoch. Die Magnetwirkung der Zentrumsstädte Zürich und Win-

terthur auf urbane Menschen ist ungebrochen. Aber auch ländliche Gemeinden wachsen stark. Ihre 

Attraktivität für Familien ist dank intakter Natur und hervorragender Verkehrsanbindungen hoch. Die 

Neuansiedlung zahlreicher Unternehmen zeigt, dass der Kanton Zürich ein begehrter Standort ist. Doch 

Finanzen und Produktionsmittel, aber zunehmend auch die Arbeitskräfte sind in der globalisierten Welt 

mobil. Die verschärfte Standortkonkurrenz spüren auch die im Kanton Zürich traditionellen Branchen 

wie der Finanzplatz oder der mit seiner für die ganze Region hohen Wertschöpfung sehr leistungsfähige 

Flughafen. Unternehmen im Bereich neuer Technologien führen zunehmend zu Spezialisierungen, die 

mit grossen Chancen verbunden sind.  

Die Situation der öffentlichen Finanzen im Kanton Zürich hat sich dank der guten Wirtschaftslage ver-

bessert. Auf der Einnahmenseite will der Regierungsrat angesichts des Steuerwettbewerbs unter den 

Kantonen für konkurrenzfähige Rahmenbedingungen sorgen. Auf der Ausgabenseite bleibt der Staats-

haushalt mit den immer noch steigenden Gesundheits- und Sozialkosten und kommenden Investitions-

vorhaben weiter unter Druck.  

Die Siedlungsausdehnung in dynamische Gebiete sowie Ansprüche von Unternehmen und der Bevöl-

kerung führen zu Forderungen nach Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr und einem leistungs-

fähigen Strassennetz. Der Regierungsrat nimmt die Zielkonflikte und die unterschiedlichen Interessen 

ernst und ist sich im Klaren, dass die Erhaltung der Lebensqualität einen nachhaltigen Natur- und Land-

schaftsschutz bedingt, der gegenüber dem Siedlungsdruck gebührend gewichtet werden muss. 

Die Leitlinien und Ziele der nächsten Legislatur orientieren sich am Gedanken der Nachhaltigkeit mit 

den drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Der Regierungsrat will mit effizienten, inno-

vativen und finanzierbaren Lösungen die Zukunftsfähigkeit des Kantons Zürich sichern.  

Die Planungen der Direktionen erfolgen im Rahmen der Legislaturziele des Regierungsrates. Die An-

passung der Direktionsplanungen an die Ziele des Regierungsrates für die neue Legislatur konnte im 

Rahmen des KEF 2008–2011 aus zeitlichen Gründen noch nicht vollumfänglich erfolgen. Sie erfolgt 

deshalb im Rahmen des vorliegenden KEF 2009–2012. 
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Leitlinie 1 

Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Zürich stärken  
 

Legislaturziel 
 
1 Spitzenleistungen im Wissens- und Forschungsbereich sowie in 

der hochspezialisierten medizinischen Versorgung ermöglichen und 
fördern   

 

Massnahmen 
 
1.1 In der hochspezialisierten Medizin eine kantonale Gesamtstrategie 

mit Schwerpunktbildungen entwickeln  
 In einem ersten Schritt erarbeiten die Universitätsspitäler und die Universität jeweils für ihren 

Betrieb eine Strategie in der hochspezialisierten Medizin. In einem zweiten Schritt werden die 

erarbeiteten Strategien im Bereich der Dienstleistung unter Leitung der Gesundheitsdirektion, 

im Bereich der Lehre und Forschung unter der Leitung der Universität aufeinander abgestimmt. 

In einem dritten Schritt soll auf dieser Grundlage die Festlegung der gesamtkantonalen Strate-

gie durch die Bildungsdirektion und die Gesundheitsdirektion erfolgen.  

 

1.2 In die strategischen Schwerpunktbereiche der hochspezialisierten Medizin 
gezielt investieren  

Diese laufende, in der kommenden Legislaturperiode jedoch noch zu verstärkende Massnahme 

beruht auf dem übergeordneten Ziel, die hochspezialisierte Medizin zu stärken, indem die erfor-

derliche, international konkurrenzfähige bauliche Infrastruktur sowie die technische Ausstattung, 

vor allem im Bereich der medizinischen Kerndisziplinen, bereitgestellt wird. Schlanke, schnelle 

Entscheidungsprozesse sollen ermöglichen, rasch und zielgerichtet auf spitzenmedizinische 

Entwicklungen und neue Angebote anderer Leistungserbringer zu reagieren.  

 

1.3 Kantonalen Förderpreis für innovative Lösungen zur Stärkung des Wissens- und 
Forschungsstandortes Zürich schaffen  

Innovationen sind massgebende Erfolgsfaktoren für eine Volkswirtschaft. Sie erschliessen neue 

Märkte und können auch bei der mit der Globalisierung einhergehenden Intensivierung des in-

ternationalen Wettbewerbs zusätzliches Wachstum schaffen. Die Förderung von innovativen 

Ideen und Projekten durch einen kantonalen Förderpreis bietet die Chance, die Zukunft des 

Wissenschaftsstandortes Zürich zu sichern und konsequent weiterzuentwickeln.  

 

1.4 Schwerpunktbildung der Hochschulen fördern  
Der Kanton Zürich verfolgt eine kantonale Hochschulstrategie, die es einzelnen Institutionen 

ermöglicht, thematische Schwerpunkte zu setzen, etwa in den Lebenswissenschaften (Life 
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Sciences), in den Bank- und Finanzwissenschaften, in der Hochschulmedizin und den Gestal-

tungs- und Kunstdisziplinen Design und Musik. Die Schwerpunktbildung ist in der Entwicklungs- 

und Finanzplanung von Universität und Zürcher Fachhochschule festgehalten und wird über 

Staatsbeiträge finanziert.  

 

1.5 Begabung und Begabte in der Volksschule fördern  
Die individuelle Förderung mit dem Ziel, jedem Kind die bestmögliche Ausbildung zu bieten, 

steht im Zentrum der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes. Die Begabungs- und Begab-

tenförderung ist Gegenstand der vom Regierungsrat beschlossenen Verordnung über sonder-

pädagogische Massnahmen sowie des darauf gestützten neuen sonderpädagogischen Kon-

zepts. Gestützt darauf findet die Begabungs- und Begabtenförderung im Rahmen des Regelun-

terrichts und in der integrativen Förderung statt.  

 

1.6 Zweisprachige Maturitätsausbildung an Mittelschulen weiterentwickeln  
Das Pilotprojekt zur Einführung der zweisprachigen Maturität an Zürcher Mittelschulen 

(deutsch/englisch), das 2006 für drei Jahre verlängert und auf drei weitere Pilotschulen ausge-

weitet wurde, soll auf der Grundlage einer externen Evaluation weiterentwickelt werden. 

 

 

 

Legislaturziel 
  
2 Das strukturelle Defizit im Staatshaushalt beseitigen 
 

Massnahmen 
 
2.1 Finanzstrategie des Regierungsrates festlegen 

Im KEF 2008–2011 vom September 2007 sind Massnahmen zur Erreichung der Legislaturziele 

2007–2011 nur teilweise enthalten, weil die Finanzplanung im Juli 2007 vor der Festlegung der 

Legislaturziele des Regierungsrates abgeschlossen werden musste. Der gesetzlich notwendige 

mittelfristige Haushaltsausgleich und die anzustrebende Verstetigung der Finanzpolitik mit stra-

tegischen Handlungsspielräumen erfordern die Beseitigung des strukturellen Defizits. Die Ver-

schuldung soll höchstens für die teilweise Finanzierung von Investitionen in zukunftsweisende 

Grossprojekte erhöht werden. Zudem wird bei steigenden Steuererträgen eine sinkende Steu-

erbelastung angestrebt, um interkantonal und international steuerlich konkurrenzfähig zu blei-

ben. Grundlage für die Finanzstrategie sollen Szenarien für die langfristige Finanzentwicklung 

sein. Die Finanzstrategie zeigt auf, wie die Ziele mittelfristig erreicht werden sollen. Dazu wer-

den die Finanzmittel festgelegt, die den Aufgabenbereichen sowie der Steuerstrategie zur Ver-

fügung stehen. Der KEF 2009–2012 vom September 2008 wird aufzeigen, wie die Finanzstra-

tegie konkret umgesetzt werden soll.  
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Legislaturziel  
 
3 Das Standortmarketing verstärken 
 

Massnahmen 
 
3.1 Führung der Marke Zürich beanspruchen  

Der Kanton Zürich setzt sich für die Bündelung der Massnahmen des Standortmarketings auf 

nationaler und interkantonaler Ebene ein. Er führt die Marke Zürich und definiert deren Inhalt. 

Insbesondere die Bedeutung Zürichs als Wissensstandort und Werkplatz mit höchster Lebens-

qualität muss stärker kommuniziert werden. Ein neu gebildeter Markenrat unter Einbezug aller 

massgeblichen Kreise (Standortförderung, Tourismus, Hochschulen, Wirtschaft, Kulturinstitutio-

nen) koordiniert die Massnahmen verbindlich und überwacht deren Wirkung. 

 

3.2 Ständiges Monitoring von wichtigen Indikatoren der Standortqualität einrichten  
Der zunehmende Standortwettbewerb macht es notwendig, wichtige Indikatoren der Standort-

qualität systematisch zu erheben, deren Entwicklung national und international zu vergleichen, 

darüber regelmässig Bericht zu erstatten und aus dem Monitoring Politikempfehlungen abzulei-

ten. Typische Beispiele solcher Indikatoren der Standortqualität sind die Steuerbelastung juristi-

scher Personen oder die Verfügbarkeit hochqualifizierter Arbeitskräfte mit Tertiärabschluss. 

 

3.3 Finanzplatz im internationalen Wettbewerb stärken 
Vertretungen aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und Hochschulen wirken zusammen auf eine 

Stärkung des Finanzplatzes im internationalen Wettbewerb hin (Finanzplatzmonitoring, Stär-

kung von Bildung und Forschung, Verbesserung der regulatorischen Rahmenbedingungen, in-

ternationale Vermarktung).  

 

3.4 Standortqualitäten in der öffentlichen Wahrnehmung verankern und fördern 
Mit gezielten Kommunikationsmassnahmen soll das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die be-

stehenden Standortvorteile gestärkt werden. Nur wenn sich die (lokale) Bevölkerung über die 

Vorzüge ihres Standorts bewusst ist und sich mit diesem identifiziert, kann sie als Multiplikator 

nach Aussen wirken. 

 

3.5 Infrastruktur an internationalen Schulen stärken  
Der Kanton Zürich fördert die Schaffung internationaler Schulen. Zu diesem Zweck schafft er 

die Voraussetzungen zur finanziellen Unterstützung von deren Infrastruktur.  
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3.6 Neuansiedlungen von juristischen und natürlichen Personen  
im Kanton Zürich unterstützen  
Neuansiedlungen sollen in Zukunft durch eine direktionsübergreifend koordinierte und damit 

verbesserte Auskunftsbereitschaft verschiedener Verwaltungeinheiten unterstützt werden.  

 

 

 

Legislaturziel  
 
4 Die Position des Kantons Zürich im interkantonalen und internationalen 

Steuerwettbewerb zur Erhaltung des Steuersubstrates stärken 
 

Massnahmen 
 

4.1 Steuerstrategie und begleitende Massnahmen erarbeiten und umsetzen 
Es wird eine Steuerstrategie mit begleitenden Massnahmen erarbeitet. Sie weist folgende 

Stossrichtungen auf: 

- Jährliches Monitoring: Damit die Konkurrenzfähigkeit des Kantons Zürich im interkantonalen 

und internationalen Steuerwettbewerb laufend überprüft und bei Bedarf Massnahmen ergrif-

fen werden können, richtet das kantonale Steueramt zusammen mit BAK Basel Economics 

AG ein jährliches Monitoring ein. 

- Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung. Die dafür notwendige Steuergesetz-

änderung soll bei Annahme in der Volksabstimmung ab Steuerperiode 2008 eingeführt 

werden. 

- Aufgrund des Monitorings, der Entwicklung der Steuererträge und der konkreten Gesetzes-

änderungen konkurrierender Standorte wird neu in einem laufenden Prozess der Hand-

lungsbedarf ermittelt. Zur Sicherstellung der Konkurrenzfähigkeit sind gezielte Massnahmen 

allgemeinen Steuerentlastungen vorzuziehen. In einer ersten Phase will der Regierungsrat 

die Attraktivität insbesondere bei den natürlichen Personen steigern. In einer zweiten Phase 

wird je nach Ausgang der Volksabstimmung über die Unternehmenssteuerreform II des 

Bundes entschieden, welche Massnahmen im Bereich der Unternehmensbesteuerung zu 

ergreifen sind. 
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Legislaturziel  
 
5. Die Interessenwahrung durch verstärkte Zusammenarbeit mit dem Bund, 

den Kantonen, dem benachbarten Ausland sowie den Städten und 
Gemeinden verbessern 

 

Massnahmen 
 

5.1 Mitgliedschaften in interkantonalen und internationalen Konferenzen 
laufend prüfen und Allianzen pflegen 
Der Regierungsrat prüft laufend die Mitgliedschaften des Kantons in interkantonalen und inter-

nationalen Konferenzen. Wo es die Sache erfordert, sollen auch regionsübergreifende Allianzen 

mit variabler Geometrie gepflegt werden. Angestrebt wird im Weiteren eine verstärkte institutio-

nelle Zusammenarbeit bzw. die Beziehungspflege zu Nachbarkantonen und Gremien innerhalb 

der Metropolregion Zürich sowie eine wirkungsvolle Wahrung der Zürcher Interessen im Haus 

der Kantone. 

 

5.2 Kantonsinterne und externe Informationen zu den Aussenbeziehungen bündeln 
 Auf einer Informationsplattform soll ein institutionalisiertes Berichtssystem über die Kontakte 

und Arbeiten der Direktionen auf Aussenbeziehungs- und Bundesebene eingerichtet werden. 

Dieses soll gleichzeitig die Früherkennung von bundespolitischen Entwicklungen schon im vor-

parlamentarischen Verfahren verbessern.   

 

5.3 Informationsfluss gegenüber zürcherischen Bundesparlamentarierinnen und 
-parlamentariern ausbauen und institutionalisieren 

 Um dem Kanton Zürich in Bern mehr politisches Gewicht zu verschaffen, sind die zürcherischen 

Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier gezielter über Anliegen der zürcherischen Poli-

tik und Auswirkungen der Bundespolitik auf den Kanton Zürich zu informieren. Neben einer pe-

riodischen Information ist die Einrichtung einer Anlaufstelle beabsichtigt, bei der im Einzelfall ak-

tuelle Auskünfte bezogen werden können. 

 

5.4 Wirtschaftspolitische Zusammenarbeit mit dem nahen Ausland ausbauen  
 Der Kanton Zürich fördert die Schaffung von grenzüberschreitenden Innovationsnetzwerken im 

Alpenraum und schafft Plattformen zur Stärkung von internationalen Geschäftsbeziehungen mit 

Baden-Württemberg und anderen Nachbarregionen. Insbesondere verstärkt er die Zusammen-

arbeit in den Bereichen Innovation und Jungunternehmerprogramme. 

 

5.5 Wirtschaftspolitische Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen 
neu positionieren 

 Die Stiftung Greater Zurich Area wird überprüft und die gemeinsamen Interessen der beteiligten 

Kantone sollen durch eine verstärkte Abstimmung der wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit 

besser wahrgenommen werden. 
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5.6 Auch in Fachgremien die Gesamtinteressen des Kantons vertreten  
 Vertreterinnen und Vertreter des Kantons in den verschiedenen Fachgremien sollen in Zukunft 

vermehrt auch für die Gesamtinteressen des Kantons sensibilisiert werden. Diese Füh-

rungsaufgabe soll in den Direktionen unter anderem durch die Auswahl von  geeigneten Vertre-

terinnen und Vertretern wahrgenommen werden. Zudem wird der Informationsaustausch und 

die Koordination zu «aussenpolitischen» Themen im Koordinationsgremium für Aussenbezie-

hungen (KAB) verbessert.  

 

 

 

Legislaturziel 
 
6 Die Innovationsfähigkeit, Effizienz und Kundenorientierung der Verwal-

tung weiterentwickeln und die Attraktivität als Arbeitgeber steigern  
 

Massnahmen 
 

6.1 Einheitliches Corporate Design für die kantonale Verwaltung einführen und 
Erscheinungsbild der Verwaltungsgebäude modernisieren 

 Ein einheitliches Corporate Design nach einem umfassenden Verständnis ist notwendig zur 

Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls der Angestellten zum Kanton und damit zur Schaffung ei-

ner identitätsstiftenden «Verwaltungskultur», zur Verbesserung der Transparenz staatlicher 

Leistungen sowie zur Kosteneinsparung. Dieser Prozess muss unterstützt werden durch die 

Modernisierung des Erscheinungsbildes der Gebäude der Zentralverwaltung (Sitzungszimmer, 

Eingangs- und Publikumsbereiche).   

 

6.2 Lohnsystem flexibilisieren und verstärkt auf Leistung ausrichten 
Es wird eine Teilrevision des Lohnsystems durchgeführt mit Überprüfung und Nachführung ver-

einzelter Richtpositionen sowie Erarbeitung eines flexibleren und verstärkt leistungsorientierten 

Konzepts der individuellen Lohnentwicklung, verbunden mit der Einführung halber Stufen. Das 

bestehende System der Arbeitsbewertung, die Lohnklassen und die Lohnkurve werden unver-

ändert beibehalten. 

 

6.3 Personalmanagement-Strategie mit Massnahmen zur Stärkung der Führung, der 
Personalentwicklung, der Personalbereiche und der Marktpositionierung des 

 Kantons als Arbeitgeber erarbeiten und umsetzen 
 Zur Steigerung der Attraktivität des Kantons als Arbeitgeber wird ausgehend von den für das 

Personalmanagement relevanten Trends eine Personalmanagement-Strategie mit folgenden 

Stossrichtungen erarbeitet und umgesetzt: 

- Stärkung der Führung, Personalmanagement wird als zentrale Führungsaufgabe anerkannt 

und gelebt. Gewinnung, Erhaltung und Motivation der Mitarbeitenden durch professionelle 

Führung 
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- Stärkung der Personalentwicklung, gezielte Förderung der Mitarbeitenden zur Bewältigung 

bestehender und künftiger Aufgaben und gezielte Nachwuchsplanung für Schlüsselpositio-

nen. Förderung von Job-Rotation zwischen den Direktionen und mit Betrieben der Privat-

wirtschaft 

 

- Stärkung der Personalbereiche, durch Anerkennung des Personalmanagements als zentra-

ler Erfolgsfaktor, durch Personalcontrolling zur Beurteilung und Optimierung des Personal-

managements sowie zur Planung, Evaluation und Qualitätsentwicklung strategischer HR-

Projekte 

 

- Stärkung der Marktpositionierung, Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber  

gegen innen und aussen, Steigerung der Leistungsorientierung durch Anreize im Bereich 

der Honorierung, marktübliche Anstellungsbedingungen, auch im Lohnbereich. 
 

6.4 Neue Informatikstrategie erarbeiten und umsetzen 
 Mit einer neuen Informatikstrategie, die Standards und Architekturen vorgibt, sollen Effizienz-

steigerungen sowie Verbesserungen in der Informatikstruktur der kantonalen Verwaltung er-

reicht werden. Zudem sollen Kompetenzzentren für das Projektmanagement und die Informatik-

sicherheit aufgebaut werden. Mit allgemein verwendbaren Lösungen für das Dokumentenma-

nagement soll die mittelfristige Archivierung als Vorarbeit zur Langzeitarchivierung durch das 

Staatsarchiv standardisiert und ein Workflowmanagement für die elektronische Ausführung von 

Geschäftsprozessen ausgearbeitet werden. 

 

6.5 Sicherheit in der Zentralverwaltung verbessern  
 Die Zentralverwaltung ist heute frei zugänglich. Dies ist ein Sicherheitsrisiko (Personenschutz, 

Diebstähle). Hinzu kommt, dass sich verwaltungsexterne Personen oft in den Gebäuden nicht 

zurechtfinden. Die Zugänglichkeit der Zentralverwaltung ist deshalb zu überprüfen und anzu-

passen, wobei eine Zugangskontrolle geschaffen  werden soll, die an die jeweilige Bedrohungs-

lage angepasst werden kann.  

 

6.6 Umfassenden elektronischen Amtsverkehr ermöglichen (E-Government) 
 Alle Bewilligungsverfahren und der gesamte Amtsverkehr im weiteren Sinn sollen ab spätestens 

2011 elektronisch und interaktiv über das Internet abgewickelt werden können. Dazu gehört 

insbesondere auch die Anbindung von Steuerpflichtigen und Treuhändern an ein Online-

Steuerportal (e-taxes).  
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Legislaturziel  
 
7 Gemeinden in ihrer selbstständigen und effizienten Aufgabenerfüllung 

stärken  
 

Massnahmen 
 

7.1 Gemeindestrategie erarbeiten  
 Der Kanton soll eine einheitliche und klare Haltung gegenüber den Gemeinden einnehmen und 

für deren Aufgabenerfüllung sichere Rahmenbedingungen schaffen. Die Strategie soll aufzei-

gen, wie der Kanton im Bereich der Gemeindestrukturen und der interkommunalen Zusammen-

arbeit Gemeindereformen unterstützen will. Die Gemeinden sollen in der Lage sein, ihre Kern-

aufgaben selbstständig und kostengünstig zu erfüllen. Starke Gemeinden sind das Fundament 

eines starken Kantons.  

 

7.2 Innerkantonalen Finanzausgleich revidieren  
 Der Finanzausgleich soll dafür sorgen, dass alle Gemeinden über genügende finanzielle Mittel 

verfügen, um ihre Kernaufgaben mit einem vertretbaren Steuerfuss wahrnehmen zu können. Er 

soll die Voraussetzungen für einen fairen Wettbewerb zwischen den Gemeinden schaffen und 

negative Anreize für die Anpassung der Gemeindestrukturen an veränderte Verhältnisse besei-

tigen. 

 

7.3 Grundsätze für eine stufengerechte Aufgabenteilung zwischen Kanton und 
Gemeinden festlegen  
Jedes Gemeinwesen soll diejenigen Aufgaben wahrnehmen, die es am besten erfüllen kann. 

Dabei sind insbesondere staatspolitische, gesellschaftliche und ökonomische Kriterien zu be-

rücksichtigen. Die Grundsätze sollen vor allem bei der Rechtsetzung im Bereich der Aufgaben-

teilung Kanton-Gemeinden angewendet werden und Kriterien für die Beurteilung von Aufgaben- 

oder Lastenverschiebungen umfassen. Besondere Aufmerksamkeit ist dem späteren Vollzug zu 

widmen. Die Verantwortung für Entscheidung, Vollzug und Finanzierung soll wenn möglich in 

eine Hand gelegt werden. Es soll ein Bericht an den Kantonsrat zur Aufgabenteilung zwischen 

Kanton und Gemeinden erarbeitet werden. 

 

7.4 Massnahmen zur Unterstützung von Gemeindevereinigungen und zur Förderung 
von neuen Zusammenarbeitsformen unter den Gemeinden treffen  
Mit einer Gebietsreform soll die Gemeindelandschaft gestärkt werden. Es soll eine bessere 

Übereinstimmung der historisch entstandenen Gemeindegrenzen mit den heutigen Lebensräu-

men geschaffen werden. Grössere Gemeinden sind besser in der Lage, die immer komplexer 

werdenden Aufgaben selbstständig zu lösen. Ausserdem sollen neue Zusammenarbeitsmodelle 

erarbeitet werden, die eine verbindliche und bereichsübergreifende Steuerung der kommunalen 

Aufgaben erlauben. 
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7.5 Koordinationsgremium für kantonale Vorhaben, welche die Gemeinden betreffen, 
aufbauen  
Kantonale Massnahmen mit Auswirkungen auf die Gemeinden sollen durch ein Koordi-

nationsgremium inhaltlich und zeitlich koordiniert werden. Die Gemeinden sind frühzeitig in kan-

tonale Vorhaben mit einzubeziehen. 

 

7.6 Im Gesundheitswesen Parallelsubventionen durch Kanton und Gemeinden 
vermindern 
Das geltende Gesundheitsgesetz geht von einer gemeinsamen Finanzierung der stationären 

Grundversorgung, der Pflegeheimversorgung und der Spitexversorgung aus. Im Rahmen der 

Reform des Zürcher Finanzausgleichs (REFA) wurde ein Modell Szenario Spital 100 erarbeitet, 

bei dem die Finanzströme entflochten werden. Das Szenario Spital 100 würde dazu führen, 

dass der Kanton künftig die stationäre Akutversorgung alleine finanziert, wohingegen die Ge-

meinden für die Pflegeheimfinanzierung zuständig blieben. Eine gemeinsame Finanzierung 

würde einzig bei der Spitexversorgung beibehalten.  
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Leitlinie 2 

Natürliche Lebensgrundlagen schützen 
 

Legislaturziel  
 
8 Attraktive Siedlungs- und Landschaftsräume als wesentliche Faktoren 

einer hohen Lebensqualität erhalten und fördern  
 

Massnahmen 
 

8.1 Richtplanvorlage aufgrund der Gesamtüberprüfung des kantonalen  
Richtplans an den Kantonsrat zur Festsetzung überweisen  
 Eine Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans wurde letztmals Anfang der 90er-Jahre 

vorgenommen. Der gesamthaft revidierte Richtplan wurde am 31. Januar 1995 durch den Kan-

tonsrat festgesetzt. Mit der laufenden Gesamtüberprüfung sollen nun die Weichen für die räum-

liche Entwicklung der nächsten 25 Jahre gestellt werden.  

Nicht zuletzt aus Gründen der Verlässlichkeit und Rechtssicherheit soll an den bewährten Fest-

legungen des kantonalen Richtplans festgehalten und eine Fokussierung auf die wesentlichen 

Fragen der räumlichen Entwicklung vorgenommen werden. Im Zentrum stehen der Erhalt und 

die Förderung der hohen Lebensqualität. Deshalb soll die künftige Entwicklung innerhalb des 

bestehenden Siedlungsgebiets und an gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossenen Lagen 

erfolgen. Die S-Bahn bildet dabei weiterhin das Rückgrat der Siedlungsentwicklung. Im Bereich 

öffentliche Bauten und Anlagen ist neuen Herausforderungen Rechnung zu tragen. Schliesslich 

sollen auch die Leitplanken für die nachhaltige Landschaftsentwicklung überprüft und gegebe-

nenfalls angepasst werden. 

 

8.2 Nutzungskonzept Flugplatzareal Dübendorf erarbeiten und 
entsprechende Rahmenbedingungen festsetzen  
 Der Regierungsrat wird 2008 über die grundsätzliche Ausrichtung des Flugplatzes Dübendorf 

entscheiden. Auf dieser Grundlage soll ihm ein Vorgehenskonzept zur Kenntnis gebracht wer-

den, damit das eigentliche Entwicklungsprojekt unter Einbezug aller massgebenden Stellen 

2008 gestartet werden kann. 

 

8.3 Renaturierung von Gewässern fördern  
 Mit einer Änderung des Wasserwirtschaftsgesetzes sollen die Grundlagen für eine Förderung 

der Renaturierung von Gewässern festgelegt werden. Die Renaturierung erfordert die Ausdeh-

nung des jeweiligen Gewässerraums, was raumplanerisch zu sichern ist. Es soll ein kantonales 

Programm für die Renaturierung von Gewässern erarbeitet werden.  
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8.4 Sanierung von Altlasten vorantreiben  
 Bis 2009 wird eine Übersicht der belasteten Standorte im Kanton Zürich fertiggestellt sein. Auf 

dieser Grundlage sollen die vordringlichen Altlastensanierungen auch unabhängig von konkre-

ten Bauprojekten vorangetrieben und so die Nutzung von Industriebrachen ermöglicht werden.   

 

8.5 Verbesserung der Produktionsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft zur 
Sicherung einer nachhaltigen Grünraumnutzung 

 Der Kanton Zürich ist der fünftgrösste Agrarkanton der Schweiz. Die Landwirtschaft steht wegen 

der Handelsliberalisierung im Agrarbereich vor grossen Herausforderungen. Vor diesem Hinter-

grund hat sich der Regierungsrat im Rahmen des Projektes «Zukunftsfähige Landwirtschaft im 

Kanton Zürich» klar zu einer produzierenden multifunktionalen Zürcher Landwirtschaft bekannt.  

Die Nutzung des Waldes wird mit den steigenden Holzpreisen und einer Verknappung nicht er-

neuerbarer Energien an Bedeutung gewinnen. 
 

8.6 Lärmsanierungen und Schallschutzmassnahmen an Staatsstrassen rasch 
umsetzen  
Die am stärksten mit Lärm belasteten Strassenzüge im überbauten Gebiet werden vorrangig 

entlastet. 

 Die Massnahmen (Lärmschutzwände, Schallschutzfenster) sollen schneller umgesetzt werden 

als in der mit dem Bund für die Jahre 2008 bis 2011 abzuschliessenden Programmvereinbarung 

vorgesehen. Der Kanton wird die Massnahmen vorfinanzieren. 
 

8.7 Öffentliche Hoch- und Tiefbauten vorbildlich gestalten  
 Mit einer vorbildlichen Gestaltung öffentlicher Hoch- und Tiefbauten wird ein Beitrag zur Erhal-

tung attraktiver Siedlungs- und Landschaftsräume geleistet. In den kommenden Jahren stehen 

dabei Projekte wie das Polizei- und Justizzentrum (PJZ), die 5. Etappe der Universität Zürich-

Irchel, die Entwicklungsplanung Hochschulgebiet Zürich-Zentrum, die laufenden Autobahnaus-

bauten und Hochwasserschutzprojekte entlang der Achse Sihl-Limmat-Zürichsee im Vorder-

grund. 
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Legislaturziel  
 
9 Die CO2-Emissionen durch Substitution fossiler Energieträger senken  

 

Massnahmen 
 

9.1 Anreize zur Verwendung von Motorfahrzeugen mit tieferem Treibstoffverbrauch 
und geringerem Emissionsausstoss schaffen  
Mit einer Revision des Verkehrsabgabengesetzes soll dem Verursacherprinzip besser Rech-

nung getragen werden. Dabei ist auf bereits vorhandene Bemessungsgrundlagen abzustellen, 

die Energieverbrauch und Emissionen stärker berücksichtigen als die heutige Hubraumbesteue-

rung. 

 

9.2 Verbrauch fossiler Brennstoffe im Gebäudebereich senken  
 Harmonisiert mit anderen Kantonen sollen die energetischen Mindestanforderungen an Bauvor-

haben ab 2009 verschärft werden. Der zulässige Energieverbrauch pro m2 Wohnfläche wird da-

bei um einen Drittel gesenkt. Zudem soll durch verstärkte Information und Motivation der Bevöl-

kerung zum bewussten Umgang mit fossilen Energien der Energieverbrauch gesenkt werden. 

Minergie und Minergie-P-Standards werden weiterhin gefördert und zudem steuerliche Anreize 

bei energetischen Gebäudeerneuerungen angestrebt.  

 

9.3 Minergie-Standards bei Neubauten und wo wirtschaftlich vertretbar  
bei Umbauten und Erneuerungsvorhaben des Kantons konsequent durchsetzen  
 26 kantonale Neu- und Umbauten mit einer Bruttogeschossfläche von 145'000 Quadratmetern 

erfüllen den Minergie-Standard. Im Sinne der Vorbildfunktion soll die Anzahl Minergie-Bauten 

kontinuierlich steigen. Dadurch verbessert der Kanton die Energieeffizienz der eigenen Bauten 

unter gleichzeitiger Verminderung des Bedarfs fossiler Energien. 

 

 

 
Legislaturziel  
 
10 Die Energieeffizienz und erneuerbare Energien verstärkt fördern und die 

zukünftige Stromversorgung sicherstellen  
 

Massnahmen 
 

10.1 Umfassenderen Rahmenkredit für die Förderung der Energieeffizienz und 
der erneuerbaren Energien beantragen 
 Die Förderung beruht heute auf dem Rahmenkredit 2002 bis 2010 (2,5 Mio. Franken jährlich) 

gestützt auf § 16 des Energiegesetzes. Dieser Rahmenkredit soll bereits 2008 durch einen um-

fassenderen Rahmenkredit (4 Mio. Franken jährlich) für verstärkte Information der Bevölkerung, 
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Weiterbildung der Baufachleute und Förderung der erneuerbaren Energien sowie energieeffi-

zienter Gebäudeerneuerungen abgelöst werden. Daneben werden die Zielvereinbarungen 

betreffend Energieeffizienz mit Energie-Grossverbrauchern im Kanton weitergeführt. 

 

10.2 Eigentümerstrategie Strom neu festlegen 
 Mit dem 2008 in Kraft tretenden eidgenössischen Stromversorgungsgesetz wird die Liberalisie-

rung des Strommarktes in der Schweiz eingeführt. Die bisherigen staatlichen Monopole in den 

Bereichen Stromproduktion und Stromhandel fallen weg. Zur Sicherstellung der zukünftigen 

Stromversorgung unter veränderten Rahmenbedingungen ist die Eigentümerstrategie des Kan-

tons bezüglich seiner Beteiligungen an EKZ und Axpo anzupassen. 

 

10.3 Die Einführungsgesetzgebung zum Stromversorgungsgesetz erarbeiten  
 Mit dem eidgenössischen Stromversorgungsgesetz erhalten die Kantone neue Aufgaben. Ins-

besondere haben sie die Netzgebiete zuzuteilen und die Einführung eines Ausgleichsfonds für 

den Fall unterschiedlicher Netznutzungsgebühren zu prüfen. Das kantonale Energiegesetz, das 

EKZ-Gesetz sowie der NOK-Gründungsvertrag sind an die neue Gesetzgebung anzupassen.   

 

 

Legislaturziel  
 
11 Die Mobilität steuern und die Verkehrsträger aufeinander sowie auf die 

angestrebte räumliche Entwicklung abstimmen  
 

Massnahmen 
 

11.1 Durch eine wirksame Interessenvertretung die termingerechte Inbetriebnahme 
grosser Infrastrukturvorhaben im öffentlichen Verkehr und im motorisierten 
Individualverkehr anstreben 
Die Verkehrsinfrastrukturen im Kanton Zürich haben eine weit über die Kantonsgrenzen hinaus-

reichende Bedeutung. Sie sind für den ganzen Lebens- und Wirtschaftsraum Zürich von grosser 

Bedeutung, stellen im internationalen Wettbewerb einen wichtigen Standortfaktor dar und sind 

deshalb für die Bevölkerung aus allen Kantonen und Landesteilen von Nutzen. Es ist deshalb 

notwendig, dass der Kanton seine Interessen beim Bund – wo geeignet im Verbund mit anderen 

Kantonen – und bei anderen Kantonen vertritt. 

Im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund 

und Kantonen (NFA) übernimmt der Bund grundsätzlich die Verantwortung für Planung, Bau 

und Betrieb der Nationalstrassen. Der Kanton Zürich setzt sich dafür ein, dass die im Richtplan 

festgesetzten Schlüsselvorhaben wie Ausbau Nordumfahrung, Oberlandautobahn, Glattalauto-

bahn, Stadttunnel und Kapazitätsausbau Winterthur vom Bund prioritär behandelt werden. Der 

Kanton ist bereit, auch nach Umsetzung der NFA die Bauherrschaft für komplexe Projekte zu 

übernehmen (z. B. Einhausung Schwamendingen, Lärmschutz Grünau). 
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11.2 In der Flughafenregion raumplanerisch vorsorgen 
Der Flughafen Zürich ist in Bezug auf die internationale Erreichbarkeit des Wirtschaftsraums Zü-

rich und die hier erzielte Wertschöpfung und Beschäftigung ein bedeutender standortpolitischer 

Erfolgsfaktor. In den laufenden Prozessen zur Festlegung des Sachplans Infrastruktur der Luft-

fahrt (SIL) und der Teilrevision des Richtplans Verkehr (Kapitel 4.6.1) sind Lösungen zu suchen, 

mit denen die Lärmschutzziele erreicht werden, ohne die Drehkreuzfunktion oder die Verkehrs-

entwicklung des Flughafens unverhältnismässig einzuschränken. Zudem sind mit einer bestän-

digen und langfristigen Bezeichnung der fluglärmbelasteten Gebiete durch die sogenannte Ab-

grenzungslinie die Weichen für die künftige Siedlungsentwicklung in der Flughafenregion zu 

stellen. Damit werden die Grundlagen für den Erlass des Betriebsreglements für den Flughafen 

Zürich gelegt.  

 

11.3 Strategieprozess und Controlling zur Umsetzung der Gesamtverkehrskonzeption 
gestalten und weiterentwickeln  
 Die verkehrspolitischen Entscheide sind immer aus der Gesamtsicht des Gesamtver-

kehrskonzepts zu fällen. Zukünftig sind die verkehrspolitischen Entscheide darüber, welche 

Vorhaben mit welcher Dringlichkeit und mit welchen finanziellen Ressourcen vorangetrieben 

werden sollen, im Rahmen des «Strategieprozesses Gesamtverkehr» zu treffen. 

 

11.4 Kantonalen Richtplan im Bereich Verkehr zielgerichtet umsetzen 
 Der Kantonsrat hat mit Beschluss zum kantonalen Richtplan festgelegt, welche Verkehrs-

vorhaben mit welcher Priorität voranzutreiben sind und welche Massnahmen zur Umsetzung er-

griffen werden sollen. 
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Leitlinie 3 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt wahren  
 

Legislaturziel  
 
12 Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern 

 
Massnahmen 

 
12.1 Tagesstrukturen für Kinder im Schulalter gemäss Volksschulgesetz umsetzen 

und eine gesetzliche Grundlage für eine bedarfsgerechte ausserfamiliäre 
Betreuung von Kindern im Vorschulalter schaffen  

 Mit der Einführung von Blockzeiten und der Gewährleistung einer bedarfsgerechten ausser-

schulischen Betreuung durch die Gemeinden bis im Schuljahr 2009/10 verbessert das neue 

Volksschulgesetz die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Familien mit Schulkindern im Kan-

ton Zürich. Im Rahmen der Jugendhilfereform sollen die notwendigen Rechtsgrundlagen ge-

schaffen werden, damit die Gemeinden ein bedarfsgerechtes Angebot an ausserfamiliärer 

Betreuung und Frühförderung für die Kinder im Vorschulalter gewährleisten.  

 

12.2 Fehlanreize im Steuer- und Sozialleistungssystem beseitigen  
Das Zusammenspiel von Beitragsreglementen für familienergänzende Kinderbetreuung (Krip-

pen- und Horttarife), Sozialleistungen und Steuern kann dazu führen, dass eine Einkommenser-

höhung zu einer Reduktion der tatsächlich einem Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel 

führt. Damit liegt ein Fehlanreiz in Bezug auf die Erhöhung des Haushaltseinkommens vor. Eine 

ungelöste Betreuungssituation führt zudem dazu, dass eine arbeitslose Person kein Erwerbslo-

sengeld beziehen kann, weil sie als nicht vermittlungsfähig gilt. Das Steuer-, Abgaben- und So-

zialleistungssystem soll auf solche Fehlanreize in Bezug auf die Erwerbstätigkeit von Müttern 

und Vätern untersucht und es sollen Massnahmen zu deren Beseitigung umgesetzt werden.  

 

12.3 Sich beim Bund für weitere Möglichkeiten zur steuerlichen Geltendmachung 
von Kinderbetreuungskosten im Rahmen des Steuerharmonisierungsgesetzes 
einsetzen 
 Nach dem geltenden kantonalen Steuergesetz können für jedes weniger als 15 Jahre alte  

Kind für die Betreuung durch Drittpersonen während der Erwerbstätigkeit der Eltern maximal  

Fr. 6'000 abgezogen werden. Aufgrund der geltenden Vorgaben des Steuerharmonisie- 

rungsgesetzes des Bundes sind weitere Abzüge nicht möglich. Finanzdirektion und Regierungs-

rat setzen sich jedoch beim Bund dafür ein, dass weitere Möglichkeiten, wie insbesondere ein 

allgemeiner Abzug für die Kinderbetreuungskosten, eingeführt werden. 
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12.4  Massnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Angebote zur 
familienergänzenden Kinderbetreuung direktionsübergreifend koordinieren 
Die Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Angestellte des Kantons 

sollen direktionsübergreifend koordiniert und flächendeckend ausgerichtet werden. Dazu soll ei-

ne Projektorganisation errichtet werden. Für die Verwirklichung der familienergänzenden Kin-

derbetreuung sind folgende Schritte notwendig: 

- Erhebung des Bedarfs der kantonalen Angestellten an familienergänzender Kinder-

betreuung 

- Erarbeiten von Konzepten zu Koordination, Vermittlung und eventuell finanzieller  

Unterstützung  

- Regelung der Dienstleistungen der kantonalen Verwaltung als Arbeitgeberin durch den  

Regierungsrat. 
  

12.5 Flexible Arbeitszeitmodelle und Teilzeitarbeit auf allen Stufen fördern  
 Es sollen bestehende flexible Arbeitszeitmodelle auf der Grundlage von Jahres- oder Lebensar-

beitszeit verstärkt kommuniziert, technische und organisatorische Möglichkeiten zur Heimarbeit 

geprüft, Konzepte für Teilzeitarbeit auch im Kaderbereich entwickelt und Rahmenbedingungen 

für Heimarbeit und Teilzeitarbeit festgelegt werden.   

 
12.6 Systematische Laufbahnplanung unter Berücksichtigung frauenspezifischer 

Lebensläufe einführen  
 Folgende Schritte sind notwendig: 

- Erarbeiten von Konzepten für eine systematische Laufbahnplanung in direktionsüber-

greifender Projektgruppe  

- Besondere Berücksichtigung von frauenspezifischen Lebensläufen / Frauenförderung 

- Festlegung von Standards zur Laufbahnplanung durch den Regierungsrat 

- Einführung einer systematischen Laufbahnplanung, Information und Schulung der Füh-

rungskräfte. 
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Legislaturziel  
 
13 Mit verbesserter schulischer, gesellschaftlicher und beruflicher 

Integration aller Bevölkerungsgruppen den sozialen Zusammenhalt  
stärken  

 

Massnahmen 
 

13.1  Information zu Migration und Integration verbessern und Kampagne «Aller 
Anfang ist Begegnung» der Nordwestschweizer Kantone übernehmen  
Die Bevölkerung soll regelmässig über die Integrationspolitik, die Chancen und Risiken der Mig-

ration, die Fortentwicklung der Integrationsmassnahmen und die Optimierung der Projekte breit 

und sachlich informiert werden, um Vorurteile ab- und Vertrauen aufzubauen. Die Information ist 

dabei zielgruppenspezifisch ausgerichtet (Gemeinden, Bevölkerung mit Deutschkenntnissen, 

Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger, Migrantinnen und Migranten und deren Vereine, kantonale 

Behörden, Integrationsfachleute, Projektanbieter, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, Re-

ligionsgemeinschaften). 

 

13.2 Aktive Integrationsbereitschaft fordern 
 Als Gegenstück zur Förderung der Integration soll die aktive Integrationsbereitschaft und  

-betätigung gefordert werden. Diese Forderung wird klar kommuniziert und mit individuellen 

Vereinbarungen umgesetzt. 

 

13.3 Soziale Integration erwachsener invalider Menschen fördern  
 Als Folge der NFA fallen Einrichtungen für erwachsene invalide Menschen in die alleinige Zu-

ständigkeit der Kantone. Mit dem Gesetz über Invalideneinrichtungen für erwachsene Personen 

schafft der Kanton die Voraussetzung, um die soziale Integration der betroffenen Menschen zu 

gewährleisten.  

 

13.4 Leistungsniveau und Bildungschancen für fremdsprachige Schülerinnen und 
Schüler verbessern  

 Im Rahmen der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes (Projekt Qualität in multikulturellen 

Schulen [QUIMS], Deutsch als Zweitsprache [DAZ]) führen alle Schulen mit hohen Anteilen 

Fremdsprachiger zur Sicherung der Qualität bis 2010 zusätzliche Angebote und Massnahmen 

ein. Die Schulen werden dabei finanziell unterstützt. Damit sollen das Leistungsniveau und die 

Bildungschancen der betroffenen Kinder verbessert werden. 

 

13.5 Unterstützungsangebote für Kinder mit besonderen Bedürfnissen 
integrativ ausrichten  

 Die Unterstützung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist Gegenstand der vom Regie-

rungsrat im Juli 2007 beschlossenen Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen. Das 

Angebot wird darin neu gestaltet und integrativ ausgerichtet. Kinder mit Lernschwierigkeiten wie 
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auch besonders begabte Schülerinnen und Schüler werden so weit als möglich innerhalb der 

Regelklasse gefördert. Zur Umsetzung der Verordnung wird ein neues sonderpädagogisches 

Konzept ausgearbeitet.   

 

13.6 Berufliche Grundbildung stärken und Übergang in die Berufsbildung 
gewährleisten  

 Das neue kantonale Einführungsgesetz zum Berufsbildungsgesetz wird im Herbst 2007 im Kan-

tonsrat beraten. Es ermöglicht die Weiterführung einer aktiven Lehrstellenförderung, die Mitwir-

kung an der Entwicklung neuer Bildungsangebote, die Förderung von beruflichen Grundbildun-

gen für Schulschwächere (zweijährige Grundbildung mit Attest, fachkundige individuelle Beglei-

tung) und die Verbesserung der Brückenangebote. 

 

13.7 Weiterbildungsmassnahmen zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration 
fördern  

 Der Entwurf zum neuen kantonalen Einführungsgesetz zum Berufsbildungsgesetz sieht vor, 

dass der Kanton berufsorientierte Weiterbildung anbietet und entsprechende Angebote Dritter 

unterstützen kann. Er kann ferner Angebote zur allgemeinen Weiterbildung unterstützen, wenn 

diese der Integration von Personen in die Gesellschaft dienen. Gestützt darauf erarbeitet der 

Kanton ein Weiterbildungskonzept. 

 

 

Legislaturziel  
 
14  Die selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung 

aller Bevölkerungsgruppen fördern  
 

Massnahmen 
 

14.1 Rasche und dauerhafte Wiedereingliederung von Sozialhilfeempfängerinnen und 
-empfängern in den Arbeitsmarkt fördern 

 Das revidierte Sozialhilfegesetz schafft die Voraussetzungen für eine bessere Eingliederung der 

Hilfesuchenden in die Gesellschaft und in die Arbeitswelt, indem insbesondere Organe der Ar-

beitslosenversicherung, der Invalidenversicherung und der Berufsberatung zur Zusammenarbeit 

verpflichtet werden («Interinstitutionelle Zusammenarbeit»).  

 

14.2 Informationskampagnen für gesunden Lebensstil durchführen 
 Die Kampagnen der Gesundheitsförderung sind auf die Befähigung der Bevölkerung zu einem 

gesunden Lebensstil auszurichten und in der Umsetzung des Konzeptes für Prävention und 

Gesundheitsförderung zu berücksichtigen. 
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Legislaturziel  
 
15 Herausragende Kulturangebote auch ausserhalb der beiden  

grossen Städte fördern  
 

Massnahmen 
 

15.1 Ein neues Subventionssystem mit Schwerpunkt regionale Zentren erarbeiten 
Der Kanton unterstützt in einem ausgewogenen Verhältnis einerseits die Erhaltung kultureller 

Traditionen, er fördert aber auch neue Impulse. Sein Engagement beschränkt sich nicht auf 

Partnerschaften mit etablierten, prestigeträchtigen Institutionen. Es ist vielmehr die Aufgabe des 

Kantons, das Kulturschaffen vor allem ausserhalb der Zentrumsstädte zu fördern. Mittels geziel-

ter Massnahmen sollen in ländlicheren Regionen und Gemeinden Projekte unterstützt werden, 

deren Initianten hinsichtlich Finanzierung und Publikumsaufkommen Risiken eingehen müssen. 

Besonderes Augenmerk gilt der Nachwuchspflege. Voraussetzung für die massgebliche Finan-

zierung eines Projekts mit überregionaler Bedeutung ist jedoch ein angemessenes Engagement 

durch die Standortgemeinde. Regionale Kulturzentren in Landgemeinden sollen mit zweckge-

bundenen Produktionsmitteln für Projekte von regionalen Kunstschaffenden und Nachwuchs-

künstlern ausgestattet werden. Gemeinden, die Strukturen für ein vielfältiges Kulturleben schaf-

fen und erhalten beziehungsweise kulturelle Projekte initiieren, werden verstärkt unterstützt. 

Damit besteht ein Anreizsystem für kommunale Eigeninitiativen.  

 
 
 
 
Legislaturziel  
 
16 Objektive und subjektive Sicherheit fördern durch verstärkte Bekämpfung 

von Gewaltdelikten und eine vernetzte Gewaltprävention 
 

Massnahmen 
 

16.1 Entstehung rechtsfreier Räume und Verslumung vermeiden 
Veranstaltungen und Örtlichkeiten, an denen scheinbar ungestraft gegen die Rechtsordnung 

verstossen werden darf, verursachen eine schwere Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls 

(Ausschreitungen im Umfeld von Sportveranstaltungen, Kundgebungen, Drogen- und Rotlicht-

milieu). Mit einer verstärkten polizeilichen Präsenz an solchen Veranstaltungen und Örtlichkei-

ten kann die Entstehung rechtsfreier Räume  verhindert werden. Mit Blick auf die EURO 08 ist 

die Bekämpfung des «Hooliganismus» besonders wichtig. Das Massnahmenpaket «Langstras-

se plus» zielt auf die Betäubungsmittelkriminalität und damit verbundene Auswüchse. 
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16.2 Grenzüberschreitende Polizeizusammenarbeit verstärken und die Abläufe 
zwischen Justiz und Polizei harmonisieren   

 Stärken der föderalistischen Polizeistruktur sind Vertrautheit mit dem Einsatzort und kurze Ent-

scheidungswege. Da Delinquenz nicht an Landes-, Kantons- und Gemeindegrenzen Halt 

macht, ist eine laufend zu verstärkende Zusammenarbeit unabdingbar. International sind Ver-

besserungen mit dem Schengener Informationssystem zu erwarten. National von Bedeutung ist 

das künftige Funksystem «POLYCOM». Innerhalb des Kantons schafft das Polizeiorganisati-

onsgesetz die rechtliche Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Kantons-, Stadt- und 

Gemeindepolizeien. Die Planung des Polizei- und Justizzentrums bietet die Möglichkeit, die Ab-

läufe zwischen Polizei und Justiz zu verbessern.  

 

16.3 Schwerpunktbildung in der Strafverfolgung umsetzen 
 Die Gewaltdelikte nehmen zu, wobei vor allem die Zunahme jugendlicher Gewalttäter auffällt. 

Der Regierungsrat hat deshalb Schwerpunkte für die Strafverfolgung festgelegt, zu denen unter 

anderem Gewaltdelikte und Jugendkriminalität gehören.  

 

16.4 Kantonale Behördenorganisation und kantonales Prozessrecht in Strafsachen an 
das neue Strafprozessgesetz des Bundes anpassen 

 Das neue Strafprozessgesetz des Bundes führt zu Anpassungen in den Kantonen. Dabei wird 

ein Verfahrensrecht und eine Gerichtsorganisation angestrebt, die den heutigen Anforderungen 

an eine effiziente und effektive Rechtsdurchsetzung entsprechen, die präventive Wirkung des 

Rechts verstärken und die objektive und subjektive Sicherheit erhöhen. 
 

16.5 Gewalt- und Rückfallprävention im Rahmen des Justizvollzuges verstärken 
Die Rückfall- und Gewaltprävention ist eine Kernaufgabe des Justizvollzuges. Die diesbezügli-

chen Bemühungen sollen in den Institutionen des Justizvollzuges weiter verstärkt, durch Projek-

te und Programme – insbesondere auch der Bewährungs- und Vollzugsdienste und des Psy-

chiatrisch-Psychologischen Dienstes – unterstützt und auf ihre Wirkung hin evaluiert werden. 

Dies betrifft einerseits die Lernprogramme der Bewährungs- und Vollzugsdienste, in denen in 

der Auseinandersetzung mit der Straftat Änderungen in der Einstellung und im Verhalten ange-

strebt werden sollen, anderseits aber auch die deliktorientierten Therapien des Psychiatrisch-

Psychologischen Dienstes, die Behandlungen für das gesamte Spektrum der seelischen  

Störungen und Erkrankungen anbieten und darauf hinzielen, die Klienten zu befähigen, in Zu-

kunft rückfallfrei zu leben. Insbesondere sind auch die Umsetzungsmassnahmen nach  

Art. 59 Abs. 3 StGB zu erwähnen, wonach psychisch schwer gestörte Täter stationär the-

rapeutisch behandelt werden sollen. Ferner wird in den Gefängnissen eine stufengerechte 

Schulbildung in Form von Lernwerkstätten angestrebt, die den Wiedereintritt in die Gesellschaft 

erleichtern und die Rückfälligkeit minimieren soll. Für die jugendstrafrechtlichen Sanktionen 

gemäss neuem Recht (insbesondere Freiheitsentzug und geschlossene Unterbringung) fehlen 
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im Kanton Zürich geeignete Vollzugsplätze. Diese sind durch einen Aus- und Umbau des 

Massnahmenzentrums Uitikon (MZU) zu schaffen. 

 

16.6 Gewaltprävention in der Jugendstrafrechtspflege mit dem Projekt «Junge Inten-
sivtäter» verstärken und vermehrt bei jugendlichen Straftätern zur Senkung des 
Rückfallrisikos intervenieren  
Ein wichtiges Ziel des jugendstrafrechtlichen Handelns ist es, straffällige Jugendliche vom wei-

teren Delinquieren abzuhalten. Zwei Gruppen von Jugendlichen stehen dabei im Vordergrund: 

Jugendliche, die immer wieder delinquieren und Jugendliche, bei denen ein erhöhtes Risiko be-

steht, dass sie Gewalt anwenden. Die jugendstrafrechtlichen Massnahmen tragen damit, zu-

sammen mit Massnahmen anderer Behörden, dazu bei, das Risiko zukünftiger Gewaltstraftaten 

zu vermindern. 

 

16.7 Gewaltprävention koordinieren und im schulischen Umfeld verstärken 
 Die Zusammenarbeit im Bereich Gewaltprävention (Jugendgewalt) soll ausgebaut und zwischen 

den Direktionen verankert werden. Die Massnahmen zur wirksamen Gewaltprävention und -

intervention im schulischen Umfeld werden verstärkt.  

 

16.8 Bedarfsgerechtes Angebot an Schulsozialarbeit in den Gemeinden gewährleisten 
und an einheitlichen Standards ausrichten  
 Schulsozialarbeit bietet der Schule niederschwellige Unterstützung zur Vermeidung und Bewäl-

tigung von Konflikt- und Krisensituationen. Im Rahmen der Jugendhilfereform sollen bis 2009 

kantonale Empfehlungen zur Schulsozialarbeit erarbeitet und eine kantonale Fachstelle aufge-

baut werden. 

 

16.9 Eltern zur Teilnahme an Kursen zur Gewaltprävention und Elternbildung 
verpflichten  
 Gewaltprävention in der Schule muss möglichst früh ansetzen. Damit sie wirksam sein kann, 

müssen die Eltern einbezogen werden. Studien zeigen, dass Eltern von Problemkindern viel-

fach nicht freiwillig an Präventionskursen teilnehmen. Das Volksschulgesetz regelt die Mitwir-

kungsrechte und -pflichten der Eltern. Die Verpflichtung zur Kursteilnahme soll in einer neuen 

Bestimmung geregelt werden. 
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Legislaturziel  
 
17 Eine qualitativ hochstehende und wirtschaftlich tragbare Gesundheits- 

versorgung erhalten  
 

Massnahmen 
 

17.1 Planung der Spitäler einschliesslich Psychiatrien, Rehabilitationskliniken sowie 
Pflegeheime optimieren  
 Die absehbaren Neuerungen auf Bundesebene (KVG-Revision) müssen in die Planungs-

prozesse einbezogen werden, damit die Festlegungen bezüglich Versorgungsstruktur, die in 

den kantonalen Spitallisten und in den Rahmenkontrakten zwischen dem Kanton und den insti-

tutionellen Leistungserbringern enthalten sind, aktualisiert und präzisiert werden können. Die 

Planung der stationären Versorgung soll vermehrt auch die Zusammenhänge von Strukturen 

einerseits und Kosten und Qualität anderseits einbeziehen. 

 

17.2 Innovative und zukunftsgerichtete Versorgungsmodelle fördern  
 Je nach Leistungsbereich sind innovative und zukunftsgerichtete Entwicklungen zu stärken und 

mit Pilotprojekten zu validieren; dazu zählen vor allem auch Konzepte der integrierten Versor-

gung sowie des institutionen- und dienstleisterübergreifenden Fallmanagements. 

 

17.3 Medizinische Leistungen im Interesse der Qualitätsförderung 
und effizienten Leistungserbringung konzentrieren  
 Damit medizinische Leistungen qualitativ hochstehend und wirtschaftlich erbracht werden kön-

nen, müssen sie in einem adäquaten medizinischen Umfeld zusammengefasst und in einer mi-

nimalen Häufigkeit (Mindestfallzahl) getätigt werden. Dazu sind ausgewählte medizinische 

Fachbereiche nach Diagnose- und Behandlungsarten zu analysieren und anschliessend zur 

Optimierung von Qualität und Wirtschaftlichkeit gegebenenfalls unter den Leistungserbringern 

neu aufzuteilen.  

 

17.4 Anteil der Bevölkerung mit Adipositas (BMI > 30) durch Massnahmen 
in den Bereichen Sport, Alltagsbewegung, Ernährung, Bildung 
und kindergerechte Verkehrswegplanung stabilisieren 
Das Sportkonzept des Kantons Zürich und das Schwerpunktprogramm «Bewegung – Ernäh-

rung – Entspannung» mit einer breit angelegten Sensibilisierungskampagne zielen auf eine 

nachhaltige Förderung der Bewegung in breiten Kreisen der Bevölkerung ab. Ab 2008 wird das 

Schwerpunktprogramm in Anlehnung an die Aktivitäten des Bundes und der nationalen Organi-

sationen auf das Thema «Übergewicht» fokussiert werden. Eine grosse Bedeutung kommt da-

bei der Bewegungsförderung in der Schule, in der Kinderbetreuung und gemäss Sportkonzept 

im ganzen Sportbereich zu. Weiter ist vorgesehen, besonders auch die Gemeinden im Bereich 

von Bewegung und Ernährung für Massnahmen gegen das Gesundheitsrisiko Übergewicht zu 
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sensibilisieren. Im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung werden dazu, insbesondere im 

Schulbereich, Daten erhoben, die für das Monitoring des Übergewichts bedeutsam sind.  

 

17.5 Fallgruppensystem Psychiatrie entwickeln  
Um die Kostendaten der psychiatrischen Kliniken aussagekräftig auswerten zu können, bedarf 

es einer Gruppierungsmethodik, nach der die Behandlungsfälle in Gruppen zusammengefasst 

werden können. Mit Hilfe des zu entwickelnden Fallgruppierungssystems lassen sich verbesser-

te Aussagen über die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung in den psychiatrischen Kliniken 

gewinnen. Die Fallgruppierung ist zudem die Grundlage für ein Benchmarking unter den psy-

chiatrischen Kliniken. Damit wird die Voraussetzung für eine verbesserte Ressourcenallokation 

geschaffen, was die wirtschaftliche und zweckmässige Leistungserbringung fördert. 

  

17.6 Leistungsorientierte, wettbewerbsfördernde Abgeltungssysteme 
weiterentwickeln 
Das leistungsorientierte Abgeltungssystem DRG wird sich in den nächsten Jahren flächende-

ckend durchsetzen. Mit diesem Wechsel weg von der Objekt- bzw. Kostenfinanzierung hin zu 

einer Leistungsfinanzierung werden die wettbewerbstypischen Anreize für Leistungserbringer 

gestärkt, Kosten zu senken beziehungsweise das Preis-Leistungs-Verhältnis zu optimieren. 
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Rechtsetzungsprogramm für die Legislaturperiode 2007–2011 
 
 
Staatskanzlei   

Publikationsgesetz  Anpassung an Kantonsverfassung und weitere Anpassungen  

Gesetz über die Finanzkontrolle  Anpassung an Kantonsverfassung 

   

Direktion der Justiz und des 
Innern 

  

Kantonsratsgesetz  Regelung des Einbezugs des Kantonsrates in die Aushandlung 
von interkantonalen und internationalen Verträgen  

Finanzausgleichsgesetz   Mängel des geltenden Systems und strukturerhaltende Wirkung 
für Gemeindelandschaft erfordern Revision des Finanzaus-
gleichssystems 

Gemeindegesetz   Anpassung an Kantonsverfassung sowie an heutige Anforde-
rungen 

Gesetz über das Kantons- und 
Gemeindebürgerrecht 

 Anpassung an neue Kantonsverfassung 

Einführungsgesetz zum Bundes- 
gesetz über Schuldbetreibung und 
Konkurs  

 Professionalisierung des Betreibungswesens 

Verfahrensrecht und Gerichts- 
organisation (Rechtsmittelzug in 
Verwaltungssachen, Einführungs-
gesetz Bundesstrafprozess- 
ordnung, Einführungsgesetz  
Bundeszivilprozessordnung, 
Gerichtsorganisationsgesetz) 

 Anpassung des kantonalen Verfahrensrechts an die neuen An-
forderungen, die die Bundesverfassung, das Bundesgerichts- 
gesetz (Totalrevision der Bundesrechtspflege), die Bundeszivil-
prozessordnung, die Bundesstrafprozessordnung und die neue 
Kantonsverfassung stellen. Entsprechende Neuregelung der 
Gerichtsorganisation 

Gesetz über die politischen Rechte   Im Bereich der Volksrechte hat die neue Verfassung zu zahlrei-
chen Änderungen geführt, die in der Praxis grösstenteils bereits 
in Anwendung sind, die nun aber noch auf Gesetzesstufe umge-
setzt werden müssen. 

Gesetz über die Volkswahl der 
Mitglieder der Arbeitsgerichte und 
der Mietgerichte 

 Neuerlass Vorlage 4430, in der parlamentarischen Beratung 

Verordnung Strafmediation  Anpassung an das Gesetz über Änderungen im Strafverfahren. 

Verordnung Kirchengesetz  Ausführungserlass zum Kirchengesetz, das vom Kantonsrat am 
9. Juli 2007 in 2. Lesung verabschiedet wurde und voraussicht-
lich auf 1. Januar 2009 in Kraft treten wird (Teilinkraftsetzung 
Abtretung kirchlicher Liegenschaften voraussichtlich auf 1. Ja-
nuar 2008) 

Verordnung Gewaltschutzgesetz  Ausführungserlass zum Gewaltschutzgesetz 

Anpassung an Registerharmonisie-
rungsgesetz 

 Anpassung an die mit dem Registerharmonisierungsgesetz des 
Bundes veränderten Registervorgaben  

Informationsverwaltungsverordnung 
 

 Anpassung an § 5 Abs. 4 des Informations- und Datenschutz-
gesetzes 
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Verordnung über die Gebühren- 
und Kostenansätze der Strafverfol-
gungsbehörden 

 Anpassung auf Grund der neuen Verordnung des Obergerichts 
über die Gerichtsgebühren 
 

   

Sicherheitsdirektion   
Polizeigesetz   Neuerlass, Vorlage 4330, Referendumsabstimmung bevorste-

hend 

Bevölkerungsschutzgesetz   Neuerlass, Vorlage 4403, in der parlamentarischen Beratung 

Gesetz über das Halten von Hun-
den  

 Totalrevision, Vorlage 4402 betreffend Hundegesetz, in der par-
lamentarischen Beratung 

Verkehrsabgabengesetz  
 

 Teilrevision im Rahmen der Überprüfung des gesamten Stras-
senfinanzierungskonzepts durch die Volkswirtschaftsdirektion 

Einführungsgesetz AHVG/IVG  
 

 Teilrevision als Folge der NFA, Vorlage 4395, in der parlamen-
tarischen Beratung 

Zusatzleistungsgesetz   Teilrevision als Folge der NFA, Vorlage 4396, in der parlamen-
tarischen Beratung 

Gesetz über Kinderzulagen für 
Arbeitnehmer  

 Totalrevision aufgrund Bundesrecht, Ablösung durch Einfüh-
rungsgesetz zum Bundesgesetz über die Familienzulagen, in 
Vernehmlassung 

Gesetz über Invalideneinrichtungen 
für erwachsene Personen 

 Neuerlass als Folge der NFA, Vorlage 4394, in der parlamenta-
rischen Beratung 

Verordnung über den Vollzug von 
Nichteintretensentscheiden im 
Asylverfahren  

 Totalrevision namentlich zufolge geänderten Bundesrechts 

Verordnung über den Schweizer 
Pass und die Identitätskarte  

 Teilrevision unter anderem im Zusammenhang mit der durch 
den Bund gestützt auf internationales Recht vorgegebenen Ein-
führung biometrischer Ausweispapiere 

Verordnung über die zivile Kriegs-
organisation des Kantons  

 Totalrevision, neue Verordnung über die Führung in ordentlichen 
und ausserordentlichen Lagen gestützt auf das Bevölkerungs-
schutzgesetz 

Verordnung über den Vollzug der 
Zwangsmassnahmen im Auslän-
derrecht  

 Totalrevision namentlich zufolge geänderten Bundesrechts 

Verordnung über das kantonal-
rechtliche Ordnungsbussenver-
fahren  

 Teilrevision zur Anpassung an geänderte Gesetzeserlasse 

Kantonale Verordnung über den 
Zivilschutz  

 Totalrevision gestützt auf das neue Zivilschutzgesetz 

Verordnung zum Polizeigesetz   Neuerlass gestützt auf das Polizeigesetz 

Verordnung über das Polizei-Infor-
mationssystem POLIS  

 Teilrevision in Erfüllung parlamentarischer Vorstösse 

Verordnung über Waffen, Waffen-
zubehör und Munition  

 Teilrevision zur Anpassung an die gestützt auf internationales 
Recht erfolgte Änderung der Waffengesetzgebung des Bundes 

Verordnung zum Gesetz über das 
Halten von Hunden  

 Totalrevision gestützt auf das neue Hundegesetz 
 

Verkehrsabgabenverordnung   Teilrevision gestützt auf das geänderte Verkehrsabgabengesetz 
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Einführungsverordnung zum Bun-
desgesetz über Ergänzungsleis-
tungen zur Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenversicherung  

 Teilrevision als Folge der kantonalen Gesetzgebung zur NFA 

Vollziehungsverordnung zum  
Gesetz über Kinderzulagen für 
Arbeitnehmer  

 Totalrevision gestützt auf das neue Einführungsgesetz zum 
Bundesgesetz über die Familienzulagen 

Verordnung zum Sozialhilfegesetz   Teilrevision als Folge der kantonalen Gesetzgebung zur NFA 

Verordnung zum Gesetz über die 
Beitragsleistungen des Staates für 
Altersheime sowie Heime, Einglie-
derungsstätten und Werkstätten für 
Invalide   

 Teilrevision als Folge der kantonalen Gesetzgebung zur NFA 

   

Finanzdirektion   
Gesetz über die Haftung des Staa-
tes und der Gemeinden sowie ihrer 
Behörden und Beamten 
 (Haftungsgesetz) 

 Anpassung an Kantonsverfassung, Vorlage 4416 in der parla-
mentarischen Beratung  

Steuergesetz (StG) 
Erbschafts- und Schenkungs-
steuergesetz (ESchG) 

 - Anpassung der Rechtsmittel an Art. 29a BV, Bundesge-
richtsgesetz (BGG) und die neue KV (Federführung liegt bei 
der Direktion der Justiz und des Innern) 

- Anpassung an das im Unternehmenssteuerreformgesetz II 
geänderte Steuerharmonisierungsgesetz, vorbehältlich der 
Annahme dieses Bundesgesetzes in der Volksabstimmung 
vom 24. Februar 2008 

- Eventuell Änderungen zur Verbesserung der Konkurrenz-
fähigkeit des Kantons im Steuerwettbewerb 

Verordnung über die Notariats- und 
Grundbuchgebühren (Notariatsge-
bührenverordnung)  

 Verschiedene Änderungen im materiellen Recht (insbesondere 
Fusionsgesetz und Gesetz über die eingetragene Partnerschaft) 

Rechnungslegungsverordnung  Neuerlass gestützt auf Gesetz über Controlling und Rech-
nungslegung (CRG), Teilgenehmigung, Vorlage 4432 in der 
parlamentarischen Beratung 

Finanzcontrollingverordnung  Neuerlass gestützt auf Gesetz über Controlling und Rech-
nungslegung (CRG) 

Verordnung zum Steuergesetz   Anpassung an die neue Bestimmung des Steuergesetzes zum 
vereinfachten Abrechnungsverfahren gemäss Schwarzarbeits-
gesetz 

Personalverordnung   Verschiedene Aktualisierungen des Personalrechts 

Vollzugsverordnung zum Personal-
gesetz  

 Verschiedene Aktualisierungen des Personalrechts 
 

   

Volkswirtschaftsdirektion   
Verkehrsabgabengesetz   Schaffung einer verursachergerechten Verkehrsabgabe auf der 

Grundlage des Gesamtverkehrskonzeptes 

Strassengesetz  
 

 Neugestaltung der politisch-strategischen Steuerung des Stras-
senverkehrs auf der Grundlage des Gesamtverkehrskonzeptes  



34

 Kanton Zürich  KEF 2009–2012  
  Legislaturziele 
  

   

Gesetz über den öffentlichen Per-
sonenverkehr  

 Anpassung an Erlasse des Bundes im Rahmen der Bahnreform 
2 

Einführungsgesetz zum National-
strassengesetz  

 Anpassung an NFA, Vorlage 4393, in der parlamentarischen 
Beratung 

Strassenbeitragsverordnung 
 

 Streichung des Finanzkraftindexes als Bemessungsgrundlage 
für Staatsbeiträge in §§ 2 und 8 in Anpassung an den neuen 
kantonalen Finanzausgleich  

Verordnung zum Einführungs-
gesetz zum Nationalstrassengesetz  

 Anpassung an das geänderte Einführungsgesetz zum National-
strassengesetz 

Verordnung über die Organisation 
und die Aufgaben der wirtschaft-
lichen Landesversorgung 
 

 Das Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) 
beauftragte die Kantone, ihre organisationsrechtlichen Erlasse 
im Bereich der Wirtschaftlichen Landesversorgung (WL) zu 
überprüfen und gegebenenfalls an die bundesrechtliche Neu-
orientierung anzupassen 

   

Gesundheitsdirektion   

Gesundheitsgesetz vom 4. Novem-
ber 1962 und Gesundheitsgesetz 
vom 2. April 2007  

 Neuregelung der Finanzierung und Steuerung der Institutionen 
des Gesundheitswesens im Zusammenhang mit der Reform des 
kantonalen Finanzausgleiches 

Gesundheitsgesetz vom 4. Novem-
ber 1962 und Gesundheitsgesetz 
vom 2. April 2007 

 Anpassung an laufende KVG-Revision im Bereich der Spital- 
und der Pflegefinanzierung 

Gesetz über das Universitätsspital 
Zürich und Gesetz über das Kan-
tonsspital Winterthur 

 Anpassung an das Gesetz über die ärztlichen Zusatzhonorare, 
Vorlagen 4437 und 4436 in der parlamentarischen Beratung 

Ausführungsverordnungen zum 
Gesetz über das Gesundheits- 
wesen 

 Die neuen Regelungen des Gesundheitsgesetzes erfordern An-
passungen verschiedener Ausführungsverordnungen zum bishe-
rigen Gesetz über das Gesundheitswesen vom 4. November 
1962 

Verordnung über die Berufe im 
Gesundheitswesen 

 Die im Medizinalberufegesetz statuierten Regelungen bezüglich 
Berufsausübung der Fachpersonen im Bereich der Human-
medizin, der Zahnmedizin, der Chiropraktik, der Pharmazie und 
der Veterinärmedizin erfordern Anpassungen der Verordnungen 
über die Berufe im Gesundheitswesen 

Vollzugsverordnung zur eidge-
nössichen Epidemiengesetzgebung 

 Die Revision des Epidemiengesetzes, mit der den veränderten 
Lebensumständen wie zum Beispiel der erhöhten individuellen 
Mobilität und einem damit einhergehenden substanziell erhöhten 
Ausbreitungspotenzial von Infektionskrankheiten Rechnung ge-
tragen werden soll, wird eine Anpassung der kantonalen Voll-
zugsverordnung zur eidgenössischen Epidemiengesetzgebung 
vom 19. März 1975 erfordern und je nach definitiver Ausgestal-
tung der bundesrechtlichen Bestimmungen auch auf Stufe des 
Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007 Änderungen erfordern 

   

Bildungsdirektion   
Einführungsgesetz zum Bundes-
gesetz über die Berufsbildung 

 Vorlage 4351 in der parlamentarischen Beratung 
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Gesetz über das Zentrum für Gehör 
und Sprache 

 Vorlage 4380 in der parlamentarischen Beratung 

Volksschulgesetz  
 

 Anpassungen in den Bereichen Bedarfsplanung Sonder-
schulung, Elternpflichten und Frühförderung 

Gesetz über die Jugendhilfe  Anpassungen in den Bereichen Schulsozialarbeit, ausser- 
familiäre Betreuung und regionale Strukturen 

Verordnungen zum Einführungsge-
setz zum Bundesgesetz über die 
Berufsbildung  

 Ausführungserlasse zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz 
über die Berufsbildung  

Verordnungen zum Fachhoch-
schulgesetz  

 Ausführungserlasse zum Fachhochschulgesetz 

Verordnungen zum Volksschul- 
gesetz 

 Ausführungserlasse zum neuen Volksschulgesetz  

   

Baudirektion   
Waldgesetz  Anpassung an revidiertes Bundesrecht 

Kantonales Geoinformationsgesetz  
Anpassung der Verordnungen zu 
Amtliche Vermessung, GIS und 
Datenlogistik 

 Anpassung an Bundesrecht 

Wasserwirtschaftsgesetz  Renaturierung von Gewässern inkl. Raumsicherung für Gewäs-
ser; Umsetzung Art. 105 Abs. 3 Satz 2 KV 

EKZ-Gesetz   Anpassung an Vorgaben des eidg. Stromversorgungsgesetzes 

Energiegesetz  Anpassung an Vorgaben des eidg. Stromversorgungsgesetzes 

Planungs- und Baugesetz PBG   Teilrevisionen in vier Bereichen: Verfahren und Rechtsschutz; 
Parkierungsregelung und publikumsintensive Einrichtungen; 
behindertengerechtes Bauen; private Kontrolle 

NOK-Gründungsvertrag (KR-Be-
schluss betreffend Beteiligung Kt. 
ZH beim Erwerb der Kraftwerke 
Beznau-Löntsch durch Übernahme 
von 38% oder 13’680 Stück der 
Aktien dieser Gesellschaft vom 
6. Juli 1914) 

 Anpassung an Vorgaben des eidg. Stromversorgungsgesetzes 

Verordnung über den Rebbau  Änderungen der Bundesgesetzgebung bezüglich Ursprungsbe-
zeichnungen 

Einführungsverordnung über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Anpassung an die Revision der Verordnung über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung des Bundes 

Gesamtes Bauordnungsrecht  Die Revision des Bauordnungsrechts soll den Beitritt zur IVHB 
ermöglichen. Sie zieht eine Totalrevision der kommunalen Bau-
ordnungen nach sich 
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Finanzentwicklung des Kantons Zürich 

§ 9 Abs. 1 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (CRG) legt fest, dass mit dem Konsolidier-

ten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) jährlich für die folgenden vier Jahre die zu erzielenden Wirkungen, 

die zu erbringenden Leistungen sowie deren Finanzierung ausgewiesen werden. Der KEF wird vom Regie-

rungsrat beschlossen und dem Kantonsrat zur Kenntnisnahme zugeleitet (§ 13 Abs. 1 CRG). 

Der Budgetentwurf entspricht dem ersten Planjahr des KEF (§ 14 Abs. 2 CRG). Er wird vom Regierungsrat 

erstellt und dem Kantonsrat vorgelegt (§ 17 CRG). 

 

Inhaltsverzeichnis: 

1. Veränderungen gegenüber dem KEF des Vorjahres 
1.1 Strukturelle Veränderungen 
1.2 Änderungen in der Rechnungslegung 
1.3 Weitere Änderungen 
1.4 Wesentliche finanzielle Veränderungen zum KEF Vorjahr 

2. Eckwerte des Staatshaushaltes 
2.1 Saldo Erfolgsrechnung und Eigenkapital 
2.2 Verschuldung 

3. Erfolgsrechnung 
3.1 Aufwand und Ertrag 
3.2 Steuern 
3.3 Saldo Erfolgsrechnung der Direktionen 

4. Investitionsrechnung 
5. Fonds 
6. Staats- und Steuerquote 
7. Finanzielle Beziehungen zu Bund, Kantonen und Gemeinden 
8. Besondere Berichterstattungen 

8.1 Die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen (NFA) 

8.2 KEF Erklärung Nr. 1 „Aufzeigen von verschiedenen Szenarien im Finanzplan“ 
9. Finanzpolitische Beurteilung 
Anhänge: 

I.   Planungsgrundlagen 
II.  Finanzielle Entwicklung Staatshaushalt 
III. Erfolgsrechnung nach Sachgruppen 
IV. Investitionsrechnung nach Sachgruppen 
V.  Finanzielle Entwicklung nach Direktionen 
VI. Finanzielle Beziehungen zu Bund, Kantonen, Gemeinden und Dritten 
VII. KEF Erklärung Nr. 1 „Aufzeigen von verschiedenen Szenarien im Finanzplan“ 
VIII. KEF Erklärung Nr. 5 „Transparenz bei den Ausgaben für Dienstleistungen Dritter“ 
IX. Kennzahlen der Finanzlage des Kantons Zürich 
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1. Veränderungen gegenüber dem KEF des Vorjahres 

1.1 Strukturelle Veränderungen 

Im KEF 2009-2012 wurden folgende strukturelle Änderungen umgesetzt: 

• Die Leistungsgruppen Nr. 1990, Sanierungsprogramm 04, Querschnittmassnahmen, und Nr. 1991, 

Massnahmenplan Haushaltsgleichgewicht 06, Querschnittmassnahmen, in der Staatskanzlei  

werden nicht mehr dargestellt. 

• Die Leistungsgruppe Nr. 2203, Zentrale Dienstleistungen JI, in der Direktion der Justiz und des  

Innern wird aufgehoben und in die Leistungsgruppe Nr. 2201, Generalsekretariat, integriert. 

• Die Finanzdirektion eröffnet eine neue Leistungsgruppe Nr. 4921, Schadenausgleich. 

• Die Volkswirtschaftsdirektion hat unter der Leistungsgruppe Nr. 5205, Amt für Verkehr, die bisheri-

gen Leistungsgruppen Amt für Verkehr und Verkehr Infrastruktur Strassen (VIS) zusammengeführt. 

Zudem stellt sie die Entwicklungs- und Finanzplanung der Abteilungen in der Leistungsgruppe  

Nr. 5300, Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA), nicht mehr dar. Der Strassenfonds erhält zur logi-

scheren Einordnung eine neue Leistungsgruppennummer (Nr. 5925). 

• Volkswirtschaftsdirektion/Baudirektion: Die ursprüngliche Schnittstelle im Bereich Verkehr zwischen 

der Volkswirtschaftsdirektion (Planung, Projektierung) und der Baudirektion (Realisierung, Bewirt-

schaftung) wurde dahingehend angepasst, dass die Baudirektion neu auch für die Projektierung 

zuständig ist. 

Weitere kleinere strukturelle Änderungen gegenüber dem KEF vom 12. September 2007 (KEF Vorjahr)  

werden in den einzelnen Direktionsplanungen im Kapitel C detaillierter beschrieben. 

 

1.2 Änderungen in der Rechnungslegung 

Der KEF 2009-2012 und das Budget 2009 wurden nach der neuen Rechnungslegung gemäss dem Gesetz 

über Controlling und Rechnungslegung (CRG) und seinen Ausführungserlassen erstellt. Als Regelwerk 

bestimmt die Rechnungslegungsverordnung (RLV) die International Public Sector Accounting Standards 

(IPSAS). 

Das CRG verlangt eine Konsolidierung. Nach § 54 Abs. 2 CRG legt der Regierungsrat den Kreis der zu kon-

solidierenden Einheiten fest. Die konsolidierte Planung umfasst die Planungen der folgenden 

Organisationen: 

• Direktionen des Regierungsrates und Staatskanzlei mit ihren nachgeordneten Verwaltungseinhei-

ten im ersten Konsolidierungskreis 

• Kantonsrat; Finanzkontrolle; Obergericht; Bezirksgerichte; Notariate, Grundbuch- und Konkursäm-

ter; Kassationsgericht; Landwirtschaftsgericht; Verwaltungsgericht; Sozialversicherungsgericht; 

Ombudsmann und Datenschutzbeauftragter im zweiten Konsolidierungskreis 

• Universitätsspital Zürich, Kantonsspital Winterthur, Universität Zürich, Zürcher Hochschule für  

Angewandte Wissenschaften, Zürcher Hochschule der Künste, Pädagogische Hochschule Zürich, 

Zürcher Verkehrsverbund (Verbundorganisation) und Zentralbibliothek Zürich im dritten Konsolidie-

rungskreis 
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Die Konsolidierung erfolgt nach dem Prinzip der Vollkonsolidierung. Dies bedeutet, dass die Positionen der 

Bilanz, der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung der zu konsolidierenden Einheiten vollständig in 

die konsolidierte Rechnung integriert werden, bereinigt um Innenbeziehungen (gegenseitige Forderungen, 

Verbindlichkeiten, Aufwand, Ertrag, etc. der konsolidierten Einheiten). In der Planung wird lediglich die Er-

folgs- und die Investitionsrechnung konsolidiert, aber keine konsolidierte Planbilanz erstellt. 

Um die Planungen für 2009-2012 mit dem Budget 2008 vergleichen zu können, haben die Direktionen und 

die Staatskanzlei (erster Konsolidierungskreis), die Behörden und Rechtspflege (zweiter Konsolidierungs-

kreis) sowie die zu konsolidierenden Organisationen (dritter Konsolidierungskreis) ihre Budgets 2008 an die 

neue Rechnungslegung angepasst (als Restatement bezeichnet). Die angepassten Budgets 2008 gemäss 

CRG weichen von dem vom Kantonsrat beschlossenen Budget 2008 ab. Die Umstellung der Rechnungsle-

gung erschwert den direkten Vergleich mit dem KEF 2008-2011 („KEF Vorjahr“). Der vorliegende KEF wird 

deshalb nur für die Gesamtverwaltung und die Direktionen mit dem KEF Vorjahr verglichen. 

 

1.3 Weitere Änderungen 

Das Rechnungsergebnis 2007 ist über Erwarten gut ausgefallen. Die Erfolgsrechnung 2007 schliesst mit ei-

nem Ertragsüberschuss von 438 Mio. Franken ab, was einer Verbesserung von 726 Mio. Franken 

gegenüber dem Budget entspricht. Von dieser Verbesserung sind rund zwei Drittel im Ertrag und ein Drittel 

im Aufwand angefallen. 250 Mio. Franken sind auf höhere Steuererträge zurückzuführen. Verschlechterun-

gen bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern und Quellensteuern werden durch deutliche 

Verbesserungen bei den Direkten Bundessteuern und Staatssteuern (ohne Quellensteuern) überkompen-

siert. Auch der Kapital- und Zinsendienst schliesst dank der guten Konjunkturlage 157 Mio. Franken besser 

ab als budgetiert. Davon sind Verbesserungen von 90 Mio. Franken auf die höhere Gewinnausschüttung der 

ZKB zurückzuführen.  

Im Vergleich zu den Annahmen im KEF Vorjahr sind die Steuererträge in der Rechnung 2007 höher ausge-

fallen. Dieser Verbesserung der bisherigen Planungsannahmen stehen weitere, zukünftig zu erwartende 

Steuerausfälle als Folge der US-Hypothekenkrise gegenüber. Im Übrigen sind die Ausfälle aus dem Teilsatz-

verfahren (Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung) zu berücksichtigen (relevant ab 2009). Zudem 

hat der Regierungsrat im Rahmen der Steuerstrategie bis Mai 2008 eine Gesetzesvorlage für Steuerentlas-

tungen bei den natürlichen Personen ausgearbeitet. Nach ersten Schätzungen ist in den beiden Jahren 

2010 und 2011 mit Steuerausfällen von insgesamt rund 740 Mio. Franken zu rechnen, wobei rund die Hälfte 

davon auf den Ausgleich der kalten Progression zurückzuführen ist. Schliesslich sieht die Steuerstrategie 

vor, dass die vom Volk in der Abstimmung vom 24. Februar 2008 angenommene Unternehmenssteuerreform 

II zügig umgesetzt und weitere Steuerentlastungen für juristische Personen geprüft werden. Heute wird da-

von ausgegangen, dass sie ab 2011 zu Steuerausfällen von rund 100 Mio. Franken pro Jahr führen. Die 

finanziellen Auswirkungen dieser Steuergesetzesrevisionen sind im vorliegenden KEF neu eingestellt, wie 

das in der vom Kantonsrat überwiesenen KEF-Erklärung Nr. 7 „Staatssteuererträge“ verlangt wird. 
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1.4 Wesentliche finanzielle Veränderungen zum KEF Vorjahr 

Tabelle 1: Veränderung Saldo Erfolgsrechnung und Nettoinvestitionen  
                   zum KEF Vorjahr vom 12. September 2007 

    Veränderungen KEF zu  
 KEF Stand 12.9.2007 (KEF Vorjahr) 

in Mio. Franken, 
+ Verbesserung; - Verschlechterung 

Saldo Erfolgsrechnung 
09-11 (kum.) * 

Nettoinvestitionen 
09-11 (kum.) * 

   
   Veränderung Total -1'013.0 -423.4 
- Regierungsrat und Staatskanzlei -64.5 - 
- Justiz und Inneres -76.6 -6.7 
- Sicherheit -10.3 -4.0 
- Finanzen -755.7 10.4 
- Volkswirtschaft 250.9 70.4 
- Gesundheit 40.0 -40.3 
- Bildung -339.9 263.1 
- Bau -42.3 -414.5 
- Übrige (Behörden, Rechtspflege und zu 
konsolidierende Anstalten) 

-14.7 -301.8 

   
* Abweichungen der Jahre 2009-2011 zusammengezählt.  

Die in der Tabelle aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte 
abweichen. 

 

Der Vergleich zum KEF Vorjahr ist erschwert, weil die Werte in Erfolgs- und Investitionsrechnung im vorlie-

genden KEF gemäss dem Gesetz über Controlling und Rechnungslegung (CRG) mit denjenigen im KEF 

Vorjahr gemäss Finanzhaushaltsgesetz (FHG) verglichen werden. 

Der Saldo der Erfolgsrechnung in den Jahren 2009-2011 verschlechtert sich im Vergleich zum KEF Vorjahr 

um insgesamt 1’013 Mio. Franken. Wichtigste Ursachen: 

 -64 Staatskanzlei 

  -53 Verbesserungen aus Massnahme Beschaffungswesen im MH06 fallen nicht in der 

Staatskanzlei, sondern in den Direktionen an. 

   -8 Höherer Personal- und Sachaufwand, vor allem wegen der Erhöhung des 

Beschäftigungsumfangs und des Projekts Corporate Design. 

   -3 Übrige Abweichungen. 

 -77 Justiz und Inneres 

  -30 Höhere Belastung im innerkantonalen Finanzausgleich insbesondere als Folge des Projekts 

REFA. 

  -18 Höhere Belastung durch die Fachstelle Kultur, vor allem wegen höheren Subventionen an 

das Opernhaus. 

  -17 Mehraufwand der evangelisch-reformierten Landeskirche nach Abtretung von kirchlichen 

Liegenschaften durch den Staat. 

  -13 Mehraufwand in der Jugendstrafrechtspflege für Schutzmassnahmen und zusätzliche 

Stellen. 
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   -9 Erstmalige Belastung der Erfolgsrechnung durch den Investitionsfonds infolge der neuen 

Rechnungslegung gemäss CRG. 

 +10 Übrige Abweichungen. 

 -10 Sicherheit 

   -8 Höhere Belastung im Sozialamt, vor allem für vorläufig aufgenommene Personen mit 

Aufenthalt über 7 Jahre und sinkenden Bundesbeiträge im Asylbereich. 

   -7 Saldoverschlechterung im Strassenverkehrsamt, insbesondere wegen einer 

Gebührensenkung im Fahrzeug- und Zulassungsbereich. 

 +10 Tiefere Belastung im Amt für Militär und Zivilschutz, insbesondere wegen höheren 

Entschädigungen für die Benützung des Waffenplatzes Reppischtal durch den Bund sowie 

leicht höheren Erträgen aus dem Wehrpflichtersatz. 

   -5 Übrige Abweichungen. 

-756 Finanzen 

-843 Steuerausfälle als Folge der geplanten Steuergesetzrevisionen für die natürlichen und 

juristischen Personen. 

-401 Tiefere Prognose der Staatssteuererträge wegen der tieferen Ausgangslage in der 

Rechnung 2007 (Finanzmarktkrise). 

-314 Höhere Belastung im interkantonalen Finanzausgleich. Der Bund hat die Ressourcen- und 

Lastenindices der Kantone gemäss des in der NFA vorgesehenen Verfahrens aktualisiert. 

  -31 Übertrag der beiden Leistungsgruppen Liegenschaftenverwaltung und Liegenschaftenerfolg 

in die Baudirektion. 

+405 Höhere Erträge aus der Direkten Bundessteuer. 

+272 Saldoverbesserung in der Leistungsgruppe Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete 

Sammelpositionen: Die internen Zinserträge sind höher als Folge der Höherbewertung des 

Vermögens gemäss CRG. 

+161 Verbesserung im Kapital- und Zinsendienst wegen eines höheren Ertrages aus dem Anteil 

am ZKB-Gewinn, höheren Zinserträgen und tieferem Zinsaufwand. 

    -5 Übrige Abweichungen. 

+251 Volkswirtschaft 

+109 Der Ertragsüberschuss des Strassenfonds ist gemäss neuer Rechnungslegung erstmals 

erfolgswirksam. Der Übertrag an das Amt für Verkehr und an das Tiefbauamt ist tiefer, vor 

allem weil die fertig gestellten Nationalstrassen an den Bund übergegangen sind und die 

Abschreibungen dafür nicht mehr anfallen. 

 +99 Tiefere Belastung bei der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs, vor allem wegen tieferen 

Beiträgen an den Zürcher Verkehrsverbund. 
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 +55 Der Ertragsüberschuss des Flughafenfonds ist gemäss neuer Rechnungslegung erstmals 

erfolgswirksam. Er kommt zustande, weil die Zinserträge wesentlich höher ausfallen, 

nachdem der Fondsbestand als Folge des CRG aufgewertet wurde. 

  -11 Höherer Aufwand im Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) vor allem für interne Zinsen, 

nachdem Wohnbaudarlehen als Folge des CRG aufgewertet wurden. 

   -1 Übrige Abweichungen. 

+40 Gesundheit 

 +75  Die tiefere Belastung in der somatischen Akutversorgung ist auf die Verschiebung der 

geplanten KVG-Revision sowie auf Taxmehrerträge und Mehrleistungen zurückzuführen. 

Diese Verbesserungen werden teilweise durch den Mehraufwand für Teuerungsausgleich 

und Beförderungen sowie durch höhere Abschreibungen und Zinsen infolge Neubewertung 

der Liegenschaften kompensiert.  

 +31 Tiefere Beiträge für die Verbilligung der Krankenkassenprämien. 

  -36 Höhere Belastung in der psychiatrischen Versorgung, insbesondere für Abschreibungen und 

Zinsen infolge Neubewertung der Liegenschaften. 

  -11 Mehraufwand in der Leistungsgruppe Steuerung Gesundheitswesen insbesondere für 

Massnahmen zur Umsetzung der Legislaturziele. 

   -6 Höhere Belastung in der Leistungsgruppe Prävention und Gesundheitsförderung wegen 

Massnahmen zur Umsetzung der Legislaturziele und der HPV-Impfung (Impfung zur 

Vorbeugung von Gebärmutterhalskrebs). 

   -6 Mehraufwand in der Leistungsgruppe Aufsicht und Bewilligung, vor allem für die 

Bekämpfung der Blauzungenkrankheit. 

   -7 Übrige Abweichungen. 

-340 Bildung  

-132 Höhere Belastung der Fachhochschulen durch Personalkosten, den starken Anstieg der 

Studierendenzahlen in der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften sowie 

höhere kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen als Folge des CRG. 

-126 Mehraufwand in der Universität, insbesondere für Abschreibungen und Zinsen infolge der 

Neubewertung aufgrund des CRG, für Teuerungsausgleich und Beförderungen, für die 

Administration infolge des Bologna-Modells sowie zur Verbesserung der 

Betreuungsverhältnisse. 

  -75 Höhere Belastung in den Volksschulen für Teuerungsausgleich und Beförderungen, wegen 

einer Erhöhung des Beschäftigungsumfangs sowie wegen eines Mehraufwandes für die 

Sonderpädagogik aufgrund einer Neubeurteilung nach Einführung des neuen 

Bundesfinanzausgleichs NFA. 



43

 Kanton Zürich  KEF 2009 - 2012 
  Finanzentwicklung 
 

 

  -29 Höhere Belastung in den Mittelschulen vor allem wegen Teuerungsausgleich und 

Beförderungen, steigenden Schülerzahlen und höheren Aufwendungen für Projekte. 

  -28 Mehraufwand in der Leistungsgruppe Berufsfachschulen und Lehrabschlussprüfungen, 

insbesondere Personalaufwand wegen Teuerungsausgleich, Beförderungen und leicht 

steigenden Lernendenzahlen. 

  -10 Mehraufwand in der Bildungsverwaltung zur Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte. 

  +69 Minderaufwand in der Leistungsgruppe Sonstige universitäre Leistungen, weil die 

bisherigen Zahlungen für Ruhegehälter und Rentenanteile der Professorinnen und 

Professoren der Universität mit der Einführung des CRG nicht mehr erfolgswirksam 

verbucht werden. 

    -9 Übrige Abweichungen. 

 -42 Bau 

  -94 Höhere Belastung im Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) insbesondere durch 

höhere kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen als Folge des CRG. 

 +71 Die Belastungen für die Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken werden als Folge des 

CRG nicht mehr erfolgswirksam verbucht, sondern über die Auflösung von Rückstellungen 

finanziert. 

  -19 Übrige Abweichungen. 

-15 Übrige Abweichungen (vgl. insbesondere Planungen der Behörde und Rechtspflege) 

 

Die Nettoinvestitionen 2009-2011 liegen um insgesamt 423 Mio. Franken über dem KEF Vorjahr. Wichtigste 

Ursachen: 

 +70 Volkswirtschaft 

+316 Die Investitionsplanung im Amt für Verkehr verbessert sich, weil die Investitionen für 

Strassenbauprojekte nach der Schnittstellenbereinigung im Verkehr neu in der Baudirektion 

geplant werden.  

 -251 Im Verkehrsfonds sind insbesondere für die Vorfinanzierung der Bundesanteile des 

Durchgangsbahnhofs deutlich mehr Mittel eingestellt. Die für die Vorfinanzierung 

eingesetzten Gelder fliessen ab 2014 wieder zurück. 

   +5 Übrige Abweichungen. 

  -40 Gesundheit 

  -27 Mehrausgaben in der Somatischen Akutversorgung und Rehabilitation vor allem wegen 

dringenden Sanierungs- und Modernisierungsbedarf am Universitätsspital. 

  -13 Übrige Abweichungen. 
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+263 Bildung 

Die Bildungsdirektion hat ihre Planung der Hochbauinvestitionen im Auftrag des Regierungsrates 

stark überarbeitet. 

-415 Bau 

Investitionen für Strassenbauprojekte werden nach der Schnittstellenbereinigung im Verkehr neu im 

Tiefbauamt der Baudirektion geplant. 

-302 Behörden, Rechtspflege und zu konsolidierende Anstalten 

Diese deutliche Erhöhung der Investitionsausgaben ist auf die erstmalige Konsolidierung der 

Investitionsplanungen des Universitätsspitals Zürich, des Kantonsspital Winterthur, der Universität, 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Zürcher Hochschule der Künste, und 

Pädagogische Hochschule Zürich (dritter Konsolidierungskreis) zurückzuführen. Diese Investitionen 

waren im KEF 2008-2011 („KEF Vorjahr“) noch nicht dazugerechnet worden. 

   -1 Übrige Abweichungen 
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2. Eckwerte des Staatshaushaltes 

2.1 Saldo Erfolgsrechnung und Eigenkapital 

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Saldos der Erfolgsrechnung sowie des Eigenkapitals in den 

acht Jahren 2005-2012. Bis 2007 ist das Eigenkapital gemäss der bisherigen Rechnungslegung FHG be-

rechnet und dargestellt, ab 2007 wird das Eigenkapital gemäss CRG gezeigt. Das Eigenkapital per Ende 

2007 gemäss CRG wird wegen Neubewertungen im Vergleich zum Eigenkapital gemäss bisheriger Rech-

nungslegung FHG mit 9,2 Mrd. Franken um 6,6 Mrd. Franken oder rund 3,5 mal höher ausgewiesen 

(gemäss Bericht zur Bilanzanpassung per 31. Dezember 2007 vom 10. September 2008). 

 

Abbildung 1: Saldo Erfolgsrechnung und Eigenkapital 2005-2012 

* Budget 2008 restated 

Der Kantonsrat hat für 2008 ein Budget mit einem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von 29 Mio. 

Franken bewilligt. Die Anpassung des Budgets an die neue Rechnungslegung gemäss CRG hat – unter Ein-

bezug der Organisationen im Konsolidierungskreis 3 - zu einem Aufwandüberschuss von 5 Mio. Franken 

geführt. 

Für die Planjahre 2009-2012 wird mit steigenden Aufwandüberschüssen gerechnet. Insbesondere die ge-

planten Steuergesetzrevisionen für die natürlichen und juristischen Personen, die höheren Zahlungen an 

den Interkantonalen Finanzausgleich NFA sowie die KVG-Revision im Gesundheitsbereich ab 2012 belasten 

die Finanzplanung. Der mittelfristige Ausgleich wird mit einem kumulierten Ertragsüberschuss in der Erfolgs-

rechnung 2005-2012 von 444 Mio. Franken oder durchschnittlich 55 Mio. Franken pro Jahr erreicht.  
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Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Rechnung im laufenden Jahr 2008 gemäss den Schätzungen der  

Direktionen im Zwischenbericht per Ende April 2008 voraussichtlich um rund 200 Mio. Franken besser aus-

fällt als budgetiert. Damit würde sich der kumulierte Ertragsüberschuss für die Jahre 2005-2012 auf rund 

650 Mio. Franken erhöhen. 

Mit der vorliegenden Planung wird das Eigenkapital in der Planperiode um rund 1,4 Mrd. Franken vermin-

dert. Es beträgt Ende 2012 noch 7,8 Mrd. Franken– nach einem Bestand von 9,2 Mrd. Franken in der  

Eröffnungsbilanz per Ende 2007. 

 

2.2 Verschuldung 

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Fremdkapitals, des Finanzvermögens und der Verschuldung in 

den Jahren 2007 bis 2012. Für die Ausgangslage 2007 wird auf den Bericht zur Bilanzanpassung per 

31. Dezember 2007 vom 10. September 2008 abgestützt. 

 

Abbildung 2: Fremdkapital, Finanzvermögen und Verschuldung 2007-2012 

Annahmen: Finanzvermögen ab 2007 konstant. Für die Berechnung des Fremdkapitals 2008-2012 wird mit einer Ausschöpfung der 
Investitionsbudgets von 80% gerechnet. 

Das Fremdkapital umfasst sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten. Zur Ermittlung der finanzpolitisch  

relevanten Verschuldung wird das Fremdkapital um die passivierten Investitionsbeiträge (2007 rund 0,7 Mrd. 

Franken) vermindert. Von diesem Wert wird das Finanzvermögen abgezogen, das aus jenen Vermögens-

werten besteht, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. 
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Die so errechnete finanzpolitisch relevante Verschuldung per Ende 2007 ist unter der neuen Rechnungsle-

gung mit 3,8 Mrd. Franken praktisch gleich hoch wie unter der bisherigen Rechnungslegung.  

Als Folge der hohen Nettoinvestitionen einerseits und der wegen der Aufwandüberschüsse bescheidenen 

Selbstfinanzierung anderseits wird die Verschuldung in der Planperiode 2009-2012 um 2,7 Mrd. Franken auf 

6,6 Mrd. Franken ansteigen. Dieser Entwicklung steht die Annahme zugrunde, dass die Investitionsbudgets 

nur zu 80% ausgeschöpft werden, was den Erfahrungen in den vergangenen Rechnungsjahren entspricht. 

Ebenso sind die Aufwände für Abschreibungen in der Erfolgsrechnung korrigiert worden. 

 

Tabelle 2: Veränderung Verschuldung 2009-2012 
            

in Mio. Franken Planungsperiode 2009-2012 (kumuliert) 
- Mittelbedarf, Mittelbedarf Mittelbedarf Mittelbedarf Finanzierung ungedeckter 
+ Finanzierung Erfolgsrechnung* Investitionsrechnung** Total Total Mittelbedarf*** 
            

- Regierungsrat und 
Staatskanzlei 

-84 - -84   

- Justiz und Inneres -2'437 -48 -2'485   
- Sicherheit -3'835 -154 -3'990   
- Finanzen, ohne 

Steuern 
-64 -62 -126   

- Finanzen, Steuern    23'749  
- Volkswirtschaft -693 -964 -1'657   
- Gesundheit -5'125 -561 -5'687   
- Bildung -9'642 -618 -10'260   
- Bauten -481 -1'033 -1'514   
- Übrige****  -276 -392 -668   
Total -22'638 -3'832 -26'470 23'749 -2'721 
            

*  Mittelbedarf Erfolgsrechnung = Saldo Erfolgsrechnung plus Abschreibungen des Verwaltungsvermögens und der 
Investitionsbeiträge, minus Auflösung passivierter Investitionsbeiträge, plus Fondseinlagen in Fonds im Eigenkapital, minus 
Fondsentnahmen aus Fonds im Eigenkapital. 

**    Mittelbedarf Investitionsrechnung = 80 Prozent der Nettoinvestitionen. 

***   Zunahme der Verschuldung in der Planperiode 2009-2012.  

****  Behörden, Rechtspflege und zu konsolidierende Anstalten. 

 

Dem Mittelbedarf in der Planperiode von 26,5 Mrd. Franken steht eine Finanzierung aus Steuererträgen von 

23,8 Mrd. Franken gegenüber. Zur Deckung der restlichen 2,7 Mrd. Franken muss sich der Kanton zusätz-

lich verschulden, d. h. entweder zusätzliches Fremdkapital aufnehmen oder Finanzvermögen veräussern. 

Die Nettoinvestitionen 2009-2012 von rund 3,8 Mrd. Franken können also nur zu 30 % aus Mitteln der Er-

folgsrechnung finanziert werden. 

 



48

 Kanton Zürich  KEF 2009 - 2012 
  Finanzentwicklung 
 

 

3. Erfolgsrechnung 

Die folgenden Tabellen in diesem Kapitel vergleichen jeweils den Budgetentwurf 2009 mit dem Budget 2008 

restated einerseits sowie den jährlichen Durchschnitt der Planjahre 2009-2012 mit dem Niveau des Budgets 

2008 restated anderseits, sowohl in Mio. Franken als auch in Prozent (+ Verbesserungen, - Verschlech-

terungen). Die Zahlen werden konsolidiert dargestellt. Dies bedeutet, dass die Positionen der Erfolgsrech-

nung der zu konsolidierenden Organisationen vollständig in die konsolidierte Rechnung integriert werden, 

bereinigt um Innenbeziehungen (gegenseitiger Aufwand und Ertrag der konsolidierten Einheiten). 

 

3.1 Aufwand und Ertrag 

Tabelle 3: Veränderung Aufwand und Ertrag gegenüber Budget 2008 restated 
 Veränderung gegenüber Budget 2008 restated  
  absolut (Mio. Franken)  in %  
+ Verbesserung, - Verschlechterung Budget 2009 Ø-2009-2012 Budget 2009 Ø-2009-2012 
     Aufwand -421.3 -815.0 -3.5% -6.9% 
- Personalaufwand -211.8 -340.7 -4.9% -7.9% 
- Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand -162.2 -222.4 -6.7% -9.2% 
- Transferaufwand -167.7 -382.2 -4.4% -10.0% 
- Übriger Aufwand 120.4 130.3 8.9% 9.7% 
     
Ertrag 336.4 469.1 2.8% 3.9% 
- Fiskalertrag 5.3 23.0 0.1% 0.4% 
- Entgelte 121.8 167.2 5.8% 8.0% 
- Transferertrag 195.8 263.8 7.3% 9.8% 
- Übriger Ertrag 13.5 15.1 0.9% 1.0% 
     
 

Veränderungen Budget 2009 gegenüber Budget 2008 restated 

Der Aufwand steigt 2009 gegenüber dem Budget 2008 restated um 421,3 Mio. Franken oder 3,5%. 

Eingerechnet ist eine Teuerung 2008 von 1,6%. 

-212 Personalaufwand, vor allem wegen der Vorgaben zur Lohnentwicklung von 3,1% (Teuerungsaus-

gleich auf Anfang 2009 von 1,6% und Stufenaufstieg von 1,5%). In den unten aufgeführten 

Zunahmen ist die Teuerungszulage von 0.9% auf den 1. Januar 2008 auch enthalten, die im No-

vember 2007 nur als Ganzes in der Finanzdirektion und nicht in den einzelnen Leistungsgruppen ins 

Budget eingestellt wurde. 

  -36 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, zusätzlich deutliche Erhöhung des 

Beschäftigungsumfangs wegen stark steigender Studierendenzahlen im Bachelorstudium 

und als Folge des Aufbaus der Masterstudiengänge. 

  -36 Universität Zürich, zusätzlich Erhöhung des Beschäftigungsumfangs um rund 196 Stellen 

oder 5,4%, unter anderem zwecks Stabilisierung der Betreuungsverhältnisse, und 

zusätzliche Belastung durch Neubudgetierung der Kinderzulagen und des Case 

Management (vgl. Anhang I, Planungsgrundlagen). 

  -32 Universitätsspital Zürich, zusätzlich Erhöhung des Beschäftigungsumfangs um 129 Stellen 

oder 2,7%, insbesondere wegen der Unterstellung des Personals unter das Arbeitsgesetz 

sowie Mehraufwand für Fort- und Weiterbildung. 
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  -24 Volksschulen, zusätzlich effektive Erhöhung des Beschäftigungsumfangs um 207 Stellen 

oder 2,4%, insbesondere für Poollektionen, wegen der Initiativen Handarbeitsunterricht und 

Klassengrössen sowie Schulleitungen.  

  -16 Kantonsspital Winterthur, zusätzlich Erhöhung des Beschäftigungsumfangs um 75 Stellen 

oder 5,1%, insbesondere wegen der Unterstellung des Personals unter das Arbeitsgesetz 

sowie Mehraufwand für Mehrleistungen im ambulanten und stationären Bereich. 

  -14 Kantonspolizei, zusätzlich Erhöhung des Beschäftigungsumfangs um 177 Stellen oder 

5,9%, davon 144 Sicherheitsbeauftragte der Flughafenpolizei, die durch die Flughafen 

Zürich AG finanziert werden. Zudem ist eine Verminderung des Unterbestandes bei den 

Korpsstellen in die Planung eingestellt, unter anderem durch eine Erhöhung der 

Aspirantenzahl. 

  -12 Psychiatrische Versorgung. 

  -12 Mittelschulen, zusätzlich Erhöhung des Beschäftigungsumfangs um 24 Stellen oder 1,4%, 

insbesondere wegen steigender Schülerzahlen. 

   -9 Berufsfachschulen und Lehrabschlussprüfungen, zusätzlich Erhöhung des 

Beschäftigungsumfangs um 16 Stellen oder 1,2% wegen steigender Lernendenzahlen 

sowie Entlastungen für Sonderaufgaben und Projekte. 

  -21 Übrige Verschlechterungen. 

-162 Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand 

  -45 Höherer Aufwand im Zürcher Verkehrsverbund für die Entschädigungen der 

Verkehrsunternehmen. Es handelt sich dabei um Leistungsentgelte an 

Verkehrsunternehmen für die Erbringung von Transportleistungen (Dienstleistung Dritter). 

  -21 Mehraufwand im Bereich Verkehr, insbesondere für projektbezogenen Strassenunterhalt. 

  -13 Mehraufwand in der Leistungsgruppe Prävention und Gesundheitsförderung, vor allem für 

die HPV-Impfung. 

  -11 Mehraufwand in der Universität Zürich für die Forschung und die Umsetzung der Bologna-

Reformen sowie für den Liegenschaftenunterhalt. 

  -10 Mehraufwand im Universitätsspital Zürich für den medizinischen Bedarf. 

  -10 Mehraufwand in der Leistungsgruppe Somatische Akutversorgung und Rehabilitation für 

den medizinischen Bedarf. 

  -10 Höherer Sachaufwand in der Kantonspolizei, insbesondere für die Informatik. 

  -42 Übrige Abweichungen. 

-168 Transferaufwand (konsolidiert und deshalb ohne Staatsbeiträge an zu konsolidierende Anstalten) 

  -87 Höhere Zahlungen im Interkantonalen Finanzausgleich (Ressourcenausgleich). 
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  -26 Höhere Beiträge in der Leistungsgruppe Somatische Akutversorgung an die Spitäler (ohne 

Beiträge an das Universitätsspital Zürich und das Kantonsspital Winterthur, die mit der 

Konsolidierung herausgerechnet werden). 

  -26 Höhere Beiträge an die Verbilligung der Krankenkassenprämien. 

  -18 Höhere Beiträge des Lotteriefonds für Grossprojekte. 

  -13 Höherer Aufwand in der Fachstelle Kultur, vor allem für die Beiträge an das Opernhaus. 

  -13 Mehraufwand in den Volksschulen für Beiträge an kommunale Sonderschulen, an die 

auswärtige Sonderschulung wegen höherer Versorgertaxen als Folge des neuen 

Bundesfinanzausgleichs NFA sowie an Sonderschulheime. 

  -13 Mehraufwand in der Leistungsgruppe Nichtstaatliche und ausserkantonale Schulen für 

Beiträge wegen des Berufsbildungsgesetzes, an Ausbildungskosten für Lernende in 

überbetrieblichen Kursen von Ausbildungsbetrieben sowie an Gemeinden für 

Brückenangebote. 

 +47 Minderaufwand im Sozialamt, weil die Restzahlung 2008 an die Leistungen der IV wegfällt; 

zu mehr als der Hälfte kompensiert wird die wegfallende Restzahlung vor allem durch 

höhere Beiträge für Zusatzleistungen an die AHV/IV und Kinderzulagen sowie an 

Behinderteneinrichtungen. 

  -19 Übrige Abweichungen. 

+120 Übriger Aufwand 

 +64 Minderaufwand für Abschreibungen des Verwaltungsvermögens, insbesondere für 

Abschreibungen von Nationalstrassen, nachdem die fertig gestellten Nationalstrassen 

infolge der NFA an den Bund übergegangen sind und nicht mehr bilanziert werden. 

 +30 Weniger Finanzaufwand, vor allem in der Leistungsgruppe Kapital- und Zinsendienst Staat. 

 +26 Weniger Einlagen in Fonds, insbesondere in den Lotteriefonds und den Verkehrsfonds. 

 

Der Ertrag steigt um 336,4 Mio. Franken oder 2,8%. 

   +5 Fiskalertrag, vgl. Ziffer 3.2. 

In dieser Sachgruppe sind die Erträge der Staatssteuer, Quellensteuer, Erbschafts- und Schen-

kungssteuer, Verkehrsabgaben und Schiffssteuer brutto (vor Abzug des Steueraufwandes) 

budgetiert. 

+122 Entgelte 

 +45 Höherer Tarifertrag im Zürcher Verkehrsverbund, unter anderem als Folge von 

Tariferhöhungen. 

 +19 Mehrerträge im Universitätsspital Zürich. 
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 +19 Mehrerträge in der Universität Zürich. 

 +11 Mehrerträge im Kantonsspital Winterthur. 

 +11 Mehrertrag in der Leistungsgruppe Prävention und Gesundheitsförderung, weil der Aufwand 

der Kantone für die HPV-Impfung von der santésuisse abgegolten wird. 

 +17 Übrige Abweichungen. 

+196 Transferertrag (konsolidiert und deshalb ohne Staatsbeiträge in zu konsolidierenden Anstalten) 

+129 Höhere Steuererträge, praktisch ausschliesslich aus der Direkten Bundessteuer. 

  +17 Höhere Beiträge vom Bund und von anderen Kantonen an die Zürcher Hochschule für 

angewandte Wissenschaften. 

  +16 Toto-/Lotto-Erträge im Sportfonds sind ab 2009 neu als Transferertrag budgetiert (bisher als 

Erträge in der Sachgruppe Regalien und Konzessionen, vgl. nachstehend Übriger Ertrag). 

  +13 Höhere Bundesbeiträge an die Verbilligung der Krankenkassenprämien. 

  +11 Höhere Entschädigungen für den Nationalstrassenunterhalt im Tiefbauamt. Der Unterhalt 

wurde mit der NFA eine Bundesaufgabe. 

  +10 Übrige Abweichungen. 

+14 Übriger Ertrag 

 +12 Verschiedene Erträge, insbesondere im Tiefbauamt 

 +12 Entnahmen aus Fonds, insbesondere aus dem Lotteriefonds. 

  -15 Regalien und Konzessionen, insbesondere Toto-/Lotto-Erträge im Sportfonds, die ab 2009 

neu als Transferertrag budgetiert sind (vgl. oben Transferertrag). 

  +5 Übrige Abweichungen. 
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Veränderung Durchschnitt Planjahre 2009-2012 gegenüber Budget 2008 restated 

Der Aufwand liegt jährlich durchschnittlich um 815,0 Mio. Franken oder 6,9% über dem Niveau des Budgets 

2008 restated. Eingerechnet ist eine durchschnittliche Teuerung von 1,4% pro Jahr. 

-341 Personalaufwand. 

Vgl. die Begründung des Personalaufwands im Budget 2009. 

-222 Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand 

Vgl. die Begründung des Sachaufwands im Budget 2009. Die Leistungsgruppe 

Prävention und Gesundheitsförderung wird in den Planjahren 2010-2012 durch die HPV-

Impfung jedoch weniger belastet als 2009. 

-382 Transferaufwand (konsolidiert und deshalb ohne Staatsbeiträge an zu konsolidierende Anstalten) 

-365 Vgl. die Begründung des Transferaufwands im Budget 2009. In den Folgejahren fällt die 

genannte Verbesserung im Sozialamt weg, dagegen wird die Leistungsgruppe Somatische 

Akutversorgung und Rehabilitation durch die geplante KVG-Revision ab 2012 mit jährlich 

rund 200 Mio. Franken zusätzlich belastet. 

  -23 Höherer Transferaufwand im Amt für Verkehr, insbesondere höhere Beiträge an die Stadt 

Zürich wegen der Sanierung der Hardbrücke. 

  -17 Höhere Beiträge an die evangelisch-reformierte Landeskirche. 

 +23 Tiefere Zuschüsse an finanzschwache Gemeinden im Ausgleichsfonds, weil die 

konjunkturelle Abkühlung tiefere Abschöpfungen bei den finanzstarken Gemeinden zur 

Folge hat. 

+130 Übrige Aufwand 

Vgl. die Begründung des übrigen Aufwands im Budget 2009. 

 

Der Ertrag liegt durchschnittlich um 469,1 Mio. Franken oder 3,9% über dem Niveau des Budgets 2008 

restated. 

 +23 Fiskalertrag, vgl. Ziffer 3.2. 

+167 Entgelte 

+145 Vgl. die Begründung der Entgelte im Budget 2009. 

  +11 Mehrerträge in der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. 

  +11 Mehrerträge in der Kantonspolizei, insbesondere wegen höheren Rückvergütungen der 

Flughafen Zürich AG an die zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen im Flughafen. 

+264 Transferertrag (konsolidiert und deshalb ohne Staatsbeiträge in zu konsolidierenden Anstalten) 

+252 Vgl. die Begründung des Transferertrags im Budget 2009. 
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  +13 Höhere Beiträge der Gemeinden in der Jugend- und Familienhilfe. 

  +12 Höhere Beiträge der Gemeinden an die Kostenunterdeckung im Zürcher Verkehrsverbund. 

  +10 Höhere Beiträge vom Bund und von anderen Kantonen an die Universität Zürich. 

   -23 Tiefere Abschöpfungen bei den finanzstarken Gemeinden im Steuerkraftausgleich, weil  

deren Steuerkraft als Folge der konjunkturellen Abschwächung sinkt. 

+15 Übriger Ertrag 

Vgl. die Begründung des übrigen Ertrags im Budget 2009. 
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3.2 Steuern 

Tabelle 4: Veränderung Steuern (netto) gegenüber Budget 2008 restated 
 Veränderung gegenüber Budget 2008 restated  
  absolut (Mio. Franken)  in %  
+ Verbesserung, - Verschlechterung Budget 2009 Ø-2009-2012 Budget 2009 Ø-2009-2012 
      4910.01 Staatssteuern* -7.1 11.9 -0.1% 0.2% 
 4910.02 Direkte Bundessteuer 125.0 140.0 23.8% 26.7% 
 4910.03 Erbschafts- und Schenkungssteuer -5.6 -5.2 -2.9% -2.7% 
 4910.04 Quellensteuer 10.7 7.6 6.3% 4.5% 
 4910.05 Verrechnungssteuer 2.7 6.0 3.9% 8.8% 
     Total Steuern  
(Leistungsgruppe Nr. 4910 Steuern) 

125.7 160.3 2.2% 2.8% 

     Verkehrsabgaben 3.0 6.0 1.0% 2.1% 
Schiffsteuern 0.1 0.1 2.4% 2.4% 
     Total Steuern 128.8 166.3 2.1% 2.7% 
     
* Nettostaatssteuerertrag = Bruttostaatssteuerertrag einschliesslich Verzugszinsen und Rückerstattungen abzüglich Abschreibungen, 

Erlasse, Skonti, Zinsvergütungen und Bezugsentschädigungen 
 

Die Prognosen der Steuererträge wurden an einem Hearing mit externen Fachleuten der Credit Suisse, BAK 

Basel Economics und Zürcher Kantonalbank unter Berücksichtigung der Erwartungen der Stadt Zürich dis-

kutiert. Die Angaben in der Tabelle 4 sind das Ergebnis dieser Diskussion. 

• Staatssteuererträge: Die für das Jahr 2009 budgetierten Staatssteuererträge sind praktisch gleich 

hoch wie im Budget 2008 restated (-0,1%). Höhere Erträge infolge des Wirtschaftswachstums und 

tiefere Erträge infolge einer tieferen Berechnungsgrundlage halten sich in etwa die Waage. Die 

Steuerprognosen 2009 bauen auf dem Staatssteuerertrag für die Steuerperiode 2007 auf, der in der 

Rechnung 2007 unter anderem wegen der Subprime-Krise und ihrer Auswirkung auf die Grossban-

ken tiefer ausgefallen ist als erwartet. Bei der Budgetierung für 2008 waren diese Auswirkungen 

noch nicht bekannt. Auch der Durchschnitt der Steuererträge der Jahre 2009 bis 2012 liegt praktisch 

auf dem gleichen Niveau wie 2008 (+0,2%). Das liegt daran, dass ab 2010 Steuerausfälle als Folge 

der geplanten Steuergesetzrevisionen für natürliche Personen, ab 2011 Steuerausfälle als Folge der 

geplanten Steuergesetzrevision für juristische Personen eingestellt sind. Sie belaufen sich in den 

Jahren 2010 bis 2012 auf 362, 481 bzw. 500 Mio. Franken. Die Staatssteuererträge im 2010 liegen 

deshalb unter jenen des Vorjahres. Erst 2011 kann das Niveau von 2009 wieder erreicht und im 

2012 übertroffen werden. Diese Steuerprognosen sind mit Unsicherheiten behaftet: Einerseits ha-

ben die Grossbanken UBS und CS im ersten Halbjahr 2008 weitere hohe Abschreibungen 

angekündigt, anderseits haben andere Banken und Unternehmen ausserhalb der Finanzbranche 

gute Abschlüsse vorgelegt. Allgemeinen wird die Konjunkturentwicklung nicht mehr so optimistisch 

beurteilt wie noch vor Jahresfrist. 

• Direkte Bundessteuer: Auf Grund der Erträge in der Rechnung 2007 werden deutliche Mehrerträge 

gegenüber dem Budget 2008 erwartet. 

• Erbschafts- und Schenkungssteuer: Die Anzahl der erbschaftssteuerpflichtigen Fälle geht kontinu-

ierlich zurück. Als Folge davon wird angenommen, dass der Ertrag 2009 nochmals leicht zurückgeht 

und sich dann stabilisiert. 
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• Quellensteuer: Der Zuzug qualifizierter Arbeitnehmer aus dem EU-Raum hält an und führt 2009 

nochmals zu einem Mehrertrag. Danach wird damit gerechnet, dass sich die Erträge aus der Quel-

lensteuer auf hohem Niveau stabilisieren. Der Grund dafür liegt im steigenden Anteil 

Quellensteuerpflichtiger, die wegen Überschreitung des Grenzwertes von 120'000 Franken der 

nachträglichen Veranlagung im ordentlichen Steuerverfahren unterliegen. Es erfolgt also eine Um-

schichtung von der Quellensteuer zur Staatssteuer. 

• Verrechnungssteuer: Als Folge des Wirtschaftswachstums wird damit gerechnet, dass die Erträge 

leicht ansteigen. 

 

3.3 Saldo Erfolgsrechnung der Direktionen 

Tabelle 5: Veränderung Saldo Erfolgsrechnung gegenüber Budget 2008 restated 
 Veränderung gegenüber Budget 2008 restated  
  absolut (Mio. Franken)  in %  
+ Verbesserung, - Verschlechterung  Budget 2009 Ø-2009-2012  Budget 2009 Ø-2009-2012 
     Saldo Erfolgsrechnung -84.8 -345.9 - - 
- Regierungsrat und Staatskanzlei -9.3 -9.5 -80.5% -82.2% 

- Justiz und Inneres -20.5 -32.8 -3.5% -5.5% 

- Sicherheit 25.5 -16.1 2.6% -1.6% 

- Finanzen 85.5 97.1 1.5% 1.7% 

- Volkswirtschaft 88.7 65.3 27.3% 20.1% 

- Gesundheit -108.0 -211.6 -8.8% -17.2% 

- Bildung -166.5 -254.4 -7.3% -11.2% 

- Bauten 0.4 1.4 0.1% 0.5% 

- Übrige* 19.4 14.6 11.6% 8.7% 

     
* Behörden, Rechtspflege und zu konsolidierende Anstalten. 

 

Veränderung Budget 2009 gegenüber Budget 2008 restated 

Der Saldo der Erfolgsrechnung verschlechtert sich um 84,8 Mio. Franken. Eingerechnet ist eine Teuerung 

2008 von 1,6%. Wichtigste Ursachen (vgl. auch die Begründungen in den Entwicklungs- und Finanzplänen 

der Direktionen): 

+89 Volkswirtschaft 

 +84 Tiefere Überträge im Strassenfonds an das Amt für Verkehr und an das Tiefbauamt. 

    +5 Übrige Abweichungen. 

+86 Finanzen 

+125 Mehrertrag, vor allem aus den Direkten Bundessteuern. 

   -92 Mehrbelastung durch den interkantonalen Finanzausgleich. 

   +53 Übrige Abweichungen. 
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-108 Gesundheit 

  -87 Mehrbelastungen in der somatischen Akutversorgung und in der psychiatrischen 

Versorgung, insbesondere wegen der Lohnentwicklung. 

  -13 Höhere Belastung durch die Verbilligung der Krankenkassenprämien. 

   -8 Übrige Abweichungen. 

-167 Bildung 

   -51 Mehraufwand wegen der Lohnentwicklung (ohne Anstalten). 

   -43 Höhere Beiträge an die Teilschulen der Zürcher Fachhochschule. 

   -40 Höherer Beitrag an die Universität Zürich. 

   -33 Übrige Abweichungen. 

 

Veränderung Durchschnitt Planjahre 2009-2012 gegenüber Budget 2008 restated 

Der Saldo der Erfolgsrechnung verschlechtert sich durchschnittlich um 345,9 Mio. Franken. Eingerechnet ist 

eine durchschnittliche Teuerung von 1,4% pro Jahr. Wichtigste Ursachen (vgl. auch die Begründungen in 

den Entwicklungs- und Finanzplänen der Direktionen): 

+97 Finanzen. 

 +160 Mehrertrag, vor allem aus den Direkten Bundessteuern. 

  -127 Mehrbelastung durch den interkantonalen Finanzausgleich. 

  +64 Übrige Abweichungen. 

+65 Volkswirtschaft 

  +76 Tiefere Überträge im Strassenfonds an das Amt für Verkehr und an das Tiefbauamt. 

    -11 Übrige Abweichungen. 

-212 Gesundheit 

 -203 Mehraufwand aus den gleichen Gründen wie im Budget 2009. Der Mehraufwand ist noch 

höher wegen der im 2012 eingestellten Aufwendungen für die geplante KVG-Revision. 

  +9 Übrige Abweichungen. 

-255 Bildung 

 -217 Mehraufwand aus den gleichen Gründen wie im Budget 2009. 

   - 38 Übrige Abweichungen. 
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4. Investitionsrechnung 

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Investitionsausgaben und -einnahmen sowie der  

Nettoinvestitionen in den acht Jahren von 2005 bis 2012. Die Zahlen werden ab 2008 konsolidiert darge-

stellt. Dies bedeutet, dass die Investitionsrechnungen der zu konsolidierenden Einheiten vollständig in die 

konsolidierte Rechnung integriert werden, bereinigt um Innenbeziehungen (gegenseitiger Ausgaben und 

Einnahmen der konsolidierten Einheiten). 

 

Abbildung 3: Investitionsrechnung 2005-2012 

* Budget 2008 restated 

Die geplanten Nettoinvestitionen in den Jahren 2009-2012 sind mit Ausgaben von durchschnittlich 

1'197 Mio. Franken pro Jahr um 492 Mio. Franken oder 70% höher als in der Rechnung 2007. Das ist zum 

Teil darauf zurückzuführen, dass mit der Konsolidierung ab 2008 erstmals auch die Investitionen der Anstal-

ten (dritter Konsolidierungskreis) in die Investitionsplanung eingerechnet sind. Damit steigt das Niveau um 

rund 100 Mio. Franken. 

Die Mehrausgaben im Planungszeitraum sind ausschliesslich auf Grossinvestitionen zurückzuführen. Ab 

2009 verursacht der Bau des Polizei- und Justizzentrums deutliche Mehrausgaben. Es wird aber auch mehr 

in die Verkehrsinfrastruktur investiert, insbesondere in die Stadtbahn Glattal mit Anpassungen im Strassen-

netz, in den Durchgangsbahnhof Löwenstrasse und in die 3. Teilergänzung der S-Bahn. Ab 2011 verursacht 

die 4. Teilergänzung der S-Bahn deutliche Mehrausgaben. Zusätzlicher Investitionsbedarf besteht auch bei 

der Bildungs- und Spitalinfrastruktur. 
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Tabelle 6: Veränderung Nettoinvestitionen gegenüber Budget 2008 restated 
 Veränderung gegenüber Budget 2008 restated  
  absolut (Mio. Franken)  in %  
+ Verbesserung, - Verschlechterung  Budget 2009 Ø-2009-2012  Budget 2009 Ø-2009-2012 
     Investitionsrechnung -147.4 -161.8 -14.2% -15.6% 
- Regierungsrat und Staatskanzlei 1.3 1.3 100.0% 100.0% 

- Justiz und Inneres -0.6 -1.7 -4.6% -12.5% 

- Sicherheit 20.4 18.8 30.4% 28.1% 

- Finanzen -15.3 1.5 -73.4% 7.1% 

- Volkswirtschaft 114.2 123.0 26.9% 29.0% 

- Gesundheit -16.3 -31.1 -11.3% -21.6% 

- Bildung 37.8 -8.5 20.5% -4.6% 

- Bauten -254.0 -235.3 -290.7% -269.4% 

- Übrige* -35.0 -29.8 -37.8% -32.2% 

     
* Behörden, Rechtspflege und zu konsolidierende Anstalten. 

 

Veränderung Budget 2009 gegenüber Budget 2008 restated 

Die Nettoinvestitionen nehmen um 147,4 Mio. Franken oder 14,2% zu. Wichtigste Ursachen: 

 -254 Höhere Investitionsausgaben in der Baudirektion, weil Investitionen für Strassenbauprojekte nach 

der Schnittstellenbereinigung im Verkehr ab 2009 im Tiefbauamt der Baudirektion budgetiert wer-

den. Zudem steigen die Ausgaben vor allem im Immobilienamt wegen des Landerwerbs für das 

Polizei- und Justizzentrum. 

   -35 Mehrausgaben der Gerichte und Anstalten, insbesondere im Obergericht für den Um- und Erweite-

rungsbau, in der Universität Zürich, im Universitätsspital Zürich und in den Teilschulen der Zürcher 

Fachhochschule. 

  +20 Weniger Nettoinvestitionen in der Sicherheitsdirektion, in erster Linie wegen des Bundesbeitrags an 

das Projekt Polycom der Kantonspolizei. 

  +38 Weniger Nettoinvestitionen in der Bildungsdirektion. 

 +114 Tiefere Nettoinvestitionen in der Volkswirtschaftsdirektion. Die Investitionsplanung im Amt für Ver-

kehr verbessert sich, weil die Investitionen für Strassenbauprojekte nach der 

Schnittstellenbereinigung im Verkehr ab 2009 in der Baudirektion budgetiert werden. Zudem sind 

Minderausgaben im Verkehrsfonds für die Glattalbahn und eine höhere Vorfinanzierung des Durch-

gangsbahnhofs Löwenstrasse eingestellt. 

   -30 Übrige Abweichungen. 

 

Veränderung Durchschnitt Planjahre 2009-2012 gegenüber Budget 2008 restated 

Die Nettoinvestitionen sind durchschnittlich um 161,8 Mio. Franken oder 15,6% höher. Wichtigste Ursachen: 

 -235 Höhere Investitionsausgaben in der Baudirektion (vgl. Begründung zum Budget 2009). 
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   -31 Höhere Investitionsausgaben in der Gesundheitsdirektion, vor allem in der Leistungsgruppe Somati-

sche Akutversorgung und Rehabilitation für Sanierungs- und Modernisierungsvorhaben im 

Universitätsspital Zürich sowie Inangriffnahme von Projekten bei kantonalen und staatsbeitragsbe-

rechtigten Spitälern. 

   -30 Mehrausgaben der Gerichte und Anstalten (vgl. Begründung zum Budget 2009). 

+123 Tiefere Nettoinvestitionen in der Volkswirtschaftsdirektion (vgl. Begründung zum Budget 2009). 

  +11 Übrige Abweichungen. 

 

 

5. Fonds 

Neu werden die Fonds entweder im Fremdkapital oder im Eigenkapital geführt. Fonds werden dem Fremd-

kapital zugerechnet, wenn sie ihren Ursprung im Bundesrecht haben, die Mittel treuhänderisch zur 

Verfügung stehen oder gebildet wurden, um in der Vergangenheit begründete Schäden zu decken. Alle an-

deren Fonds werden dem Eigenkapital zugerechnet. 

Tabelle 7: Übersicht Fonds 

Bezeichnung Zu- 
ständig 

Rechtsgrundlage  

Fonds im Fremdkapital:   

Ausgleichsfonds  
(Nr. 2292) 

JI Gesetz über die Staatsbeiträge an die Gemeinden und über den 
Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz) vom 11.9.1966  

Sportfonds  
(Nr. 3910) 

DS Bundesgesetz betreffend die Lotterien (SR 935.51)  
§ 62 CRG  

Fonds zur Bekämpfung des 
Alkoholismus (Nr. 3920) 

DS § 44-46 Alkoholgesetz (SR 680) 

Lotteriefonds des Kantons 
Zürich (Nr. 4980) 

FD Bundesgesetz betreffend die Lotterien (SR 935.51)  
§ 61 CRG  

Denkmalpflegefonds  
(Nr. 8940) 

BD Bundesgesetz betreffend die Lotterien (SR 935.51)   
 

Deponiefonds  
(Nr. 8960) 

BD Abfallgesetz (LS 712.1) 

Kantonaler Waldfonds  
(Nr. 8970) 

BD Bundesgesetz über den Wald (SR 921.1) Kantonales Waldgesetz 
(LS 921.1) 

Fonds im Eigenkapital:   

Investitionsfonds  
(Nr. 2291) 

JI Gesetz über die Staatsbeiträge an die Gemeinden und über den 
Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz) vom 11.9.1966 

Verkehrsfonds  
(Nr. 5920) 

VD Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr (LS 740.1) 

Flughafenfonds  
(Nr. 5921) 

VD Flughafenfondsgesetz (LS 748.3) 

Strassenfonds  
(Nr. 5925) 
 

VD § 34 Bundesgesetz über die Verwendung der zweckgebundenen 
Mineralölsteuer (SR 725.116.2) 
§ 28 Gesetz über den Bau und Unterhalt öffentlicher Strassen  
(LS 722.1) 

Tierseuchenfonds  
(Nr. 6900) 

GD Kantonales Tierseuchengesetz (LS 916.21) 
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Bezeichnung Zu- 
ständig 

Rechtsgrundlage  

Fonds für die Teilverlegung der 
Universität (Nr. 7403) 

BI Gesetz über die Teilverlegung der Universität (LS 414.19) 

Natur- und Heimatschutzfonds 
(Nr. 8910) 

BD Gesetz über die Finanzierung von Massnahmen für den Natur- und 
Heimatschutz und für Erholungsgebiete (LS 702.21) 
Gesetz über die Förderung der Landwirtschaft (LS 910.1) 

Fonds für die Entsorgung von 
Kleinmengen von 
Sonderabfällen (Nr. 8950) 

BD Abfallgesetz (LS 712.1) 
 

Wildschadenfonds  
(Nr. 8980) 

BD §13 Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender 
Säugetiere und Vögel (SR 922.0) 
§ 8bis Gesetz über Jagd und Vogelschutz (LS 922.1) 

 

Die Erfolgsrechnung von Fonds im Eigenkapital (mit Ausnahme des Verkehrsfonds) wird unter der neuen 

Rechnungslegung nicht mehr mit Einlagen und Entnahmen ausgeglichen. Die Fonds im Eigenkapital weisen 

deshalb in der Regel einen Saldo auf, der nicht Null ist und den Saldo der Staatsrechnung beeinflusst. Im 

Durchschnitt der Planperiode 2009-2012 ergeben sich dadurch Ertragsüberschüsse von rund 56 Mio. Fran-

ken. Diese fallen vor allem im Strassen- und im Flughafenfonds an. 

Dagegen wird die Erfolgsrechnung von Fonds im Fremdkapital wie bisher mit Einlagen und Entnahmen aus-

geglichen, so dass sich immer Saldi von Null ergeben und der Erfolg des Kantons insgesamt nicht 

beeinflusst wird. Das gilt als Ausnahme von IPSAS auch für den Verkehrsfonds als Fonds im Eigenkapital. 

 

 

6. Staats- und Steuerquote 

Die Entwicklung der Kantonsfinanzen kann auf Grund von finanzpolitischen Kennziffern beurteilt werden. Im 

Anhang unter Kapitel IX. Kennzahlen des Kantons Zürich werden die gängigsten und wichtigsten Kennzah-

len für den Kanton Zürich ausgewiesen. Für die Beurteilung der Finanzlage ist nicht nur der aktuelle Wert, 

sondern der Vergleich über eine längere Zeitperiode wichtig. Im Folgenden wird die Entwicklung der Staats- 

und Steuerquote über die Planperiode näher erläutert. 

 

Tabelle 8: Staatsquote 2007-2012 (+Zunahme, -Abnahme) 

  Rechnung Budget Budget KEF Veränderung zu Budget 2008 (%) 
in Mrd. Franken / % 2007 2008* 2009 Ø-2009-2012 Budget 2009 Ø-2009-2012 
              

Staatsquote 9.9% 12.0% 12.1% 11.9%   
        Konsolidierte Gesamtausgaben 9.6 12.0 12.4 12.8 3.8% 6.6% 
- Erfolgsrechnung 8.4 10.5 11.0 11.4 5.0% 8.9% 
- Investitionsrechnung 1.1 1.4 1.4 1.3 -4.7% -9.7% 
        Volkseinkommen 96.3 99.6 102.3 107.0 2.7% 7.4% 
              

 

* Budget 2008 restated 
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Veränderung Budget 2008 restated zu Rechnung 2007 

Die konsolidierten Gesamtausgaben und die Staatsquote steigen als Folge der Konsolidierung deutlich an, 

weil der Einbezug der Ausgaben von Zürcher Verkehrsverbund (Verbundorganisation), Universitätsspital  

Zürich, Kantonsspital Winterthur, Universität Zürich und den Teilschulen der Zürcher Fachhochschule ins 

Gewicht fallen. Dadurch nimmt die Staatsquote im 2008 um rund 1,1% zu, von 10,9% gemäss FHG auf 

12,0% gemäss CRG. 

 

Veränderung Budget 2009 zu Budget 2008 restated 

Die Staatsquote steigt an, weil die konsolidierten Gesamtausgaben mit 3,8% stärker zunehmen als das 

Volkseinkommen mit 2,7%. Der Anstieg der konsolidierten Gesamtausgaben ist auf höhere Ausgaben in der 

Erfolgsrechnung zurückzuführen, während die Investitionsausgaben praktisch gleich bleiben. 

 

Veränderung Durchschnitt Planjahre 2009-2012 zu Budget 2008 restated 

Die Staatsquote sinkt, weil das Volkseinkommen in den Jahren 2009-2012 stärker steigt als die konsolidier-

ten Gesamtausgaben. Zwar steigen die Ausgaben in der Erfolgsrechnung weiterhin stärker als das 

Volkseinkommen, doch nehmen die Investitionsausgaben ab. 

 

 

Tabelle 9: Steuerquote 2007-2012 (+Zunahme) 
  Rechnung Budget Budget KEF Veränderung zu Budget 2008 (%) 
in Mrd. Franken / % 2007 2008* 2009 Ø-2009-2012 Budget 2009 Ø-2009-2012 
              

Steuerquote 5.0% 5.1% 5.0% 4.8%   
        Staatssteuern 4.8 5.1 5.1 5.1 0.1% 0.4% 
Volkseinkommen 96.3 99.6 102.3 107.0 2.7% 7.4% 
              

 

* Budget 2008 restated 

Veränderung Budget 2009 zu Budget 2008 restated 

Die Steuerquote sinkt, weil erwartet wird, dass die Erträge aus Staatssteuern stagnieren, während das 

Volkseinkommen um 2,7% ansteigt.  

 

Veränderung Durchschnitt Planjahre 2009-2012 zu Budget 2008 restated 

Ab 2010 sind Steuerausfälle als Folge der geplanten Steuergesetzrevisionen für natürliche Personen, ab 

2011 zusätzlich Steuerausfälle als Folge der geplanten Steuergesetzrevision für juristische Personen einge-

stellt. Die Steuerquote sinkt deshalb im Durchschnitt der Jahre 2009-2012 im Vergleich zur Steuerquote im 

Budget 2008 restated deutlich. 
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7. Finanzielle Beziehungen zu Bund, Kantonen und Gemeinden 

Tabelle 10: Veränderung finanzielle Beziehungen zu Bund, Kantonen und Gemeinden  
gegenüber Budget 2008 restated 

   Veränderung gegenüber Budget 2008 restated   
    absolut (Mio. Franken)  in % 
+ Verbesserung, - Verschlechterung Budget 2009 Ø-2009-2012 Budget 2009 Ø-2009-2012 
      

Bund     
      

Aufwand 109.5 108.1 75.8% 74.8% 

Ertrag 170.2 226.1 9.6% 12.7% 

Saldo 279.7 334.2 17.1% 20.5% 
Ausgaben - - - - 
Einnahmen -210.1 -289.4 -56.0% -77.1% 
Nettoinvestitionen -210.1 -289.4 -56.0% -77.1% 
            Kantone     
      Aufwand -39.8 -77.9 -6.3% -12.4% 

Ertrag 7.7 16.5 3.3% 7.1% 

Saldo -32.1 -61.4 8.1% 15.5% 
Ausgaben 1.1 1.1 - - 
Einnahmen - 0.1 - - 
Nettoinvestitionen 1.1 1.2 - - 
            Gemeinden (ohne Ausgleichsfonds)     
      Aufwand -18.3 -57.0 -2.3% -7.1% 

Ertrag 11.6 29.0 4.1% 10.3% 

Saldo -6.7 -28.0 -1.3% -5.4% 
Ausgaben -30.3 -15.4 -36.5% -18.5% 
Einnahmen -2.7 -2.8 -57.3% -58.9% 
Nettoinvestitionen -33.0 -18.2 -42.1% -23.1% 
      

Die Ablieferung der Erträge der Direkten Bundessteuern ist in der Staatsrechnung nicht als Aufwand erfasst. 

 

Bund 

Veränderung Budget 2009 zu Budget 2008 restated 

Der Saldo der finanziellen Beziehung zum Bund verbessert sich in der Erfolgsrechnung um 280 Mio. Fran-

ken oder 17,1% und verschlechtert sich in der Investitionsrechnung um 210 Mio. Franken oder 56,0%. 

Wichtigste Ursachen in der Erfolgsrechnung: 

+111 Einmalige Restzahlung 2008 an die IV von 111 Mio. Franken fällt 2009 weg. 

+125 Höhere Erträge aus Direkter Bundessteuer 

 +44 Übrige Abweichungen. 

Wichtigste Ursachen in der Investitionsrechnung: 

-210 Investitionsbeiträge des Bundes für den Nationalstrassenbau nehmen als Folge der NFA ab. 

 

Veränderung Durchschnitt Planjahre 2009-2012 zu Budget 2008 restated 

Der Saldo der finanziellen Beziehung zum Bund verbessert sich in der Erfolgsrechnung durchschnittlich um 
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 334 Mio. Franken oder 20,5% und verschlechtert sich in der Investitionsrechnung um 289 Mio. Franken 

oder 77,1%. 

Vgl. die Begründung der Beziehungen zum Bund im Budget 2009. 

 

Kantone 

Veränderung Budget 2009 zu Budget 2008 restated 

Der Saldo der finanziellen Beziehung zu den Kantonen verschlechtert sich in der Erfolgsrechnung um 

32,1 Mio. Franken oder 8,1%. 

Wichtigste Ursachen in der Erfolgsrechnung: 

   -87 Höhere Zahlungen an den Ressourcenausgleich in der NFA. 

  +47 Rückgang der Beiträge an Kantone und Konkordate. 

   +8 Übrige Abweichungen. 

Veränderung Durchschnitt Planjahre 2009-2012 zu Budget 2008 restated 

Der Saldo der finanziellen Beziehung zu den Kantonen verschlechtert sich in der Erfolgsrechnung durch-

schnittlich um 61,4 Mio. Franken oder 15,5%. 

Vgl. die Begründung der Beziehung zu den Kantonen im Budget 2009. 

 

Gemeinden 

Veränderung Budget 2009 zu Budget 2008 restated 

Der Saldo der finanziellen Beziehung zu den Gemeinden verschlechtert sich in der Erfolgsrechnung um 

6,7 Mio. Franken oder 1,3% und in der Investitionsrechnung um 33,0 Mio. Franken oder 42,1%. 

Wichtigste Ursachen in der Investitionsrechnung: 

  -31 Höhere Investitionsbeiträge an die Gemeinden. 

   -2 Übrige Abweichungen. 

Veränderung Durchschnitt Planjahre 2009-2012 zu Budget 2008 restated 

Der Saldo der finanziellen Beziehung zu den Gemeinden verschlechtert sich in der Erfolgsrechnung durch-

schnittlich um 28,0 Mio. Franken oder 5,4% und in der Investitionsrechnung um 18,2 Mio. Franken oder 

23,1%. 

Wichtigste Ursachen in der Erfolgsrechnung: 

   -23 Amt für Verkehr: Beiträge an Staatsstrassen Stadt Zürich (Erhöhung wegen Hardbrücke) 

   -5 Übrige Abweichungen. 

Vgl. die Begründung für die Investitionsrechnung im Budget 2009. 
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8. Besondere Berichterstattungen 

8.1 Die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen (NFA) 

Am 1. Januar 2008 ist die NFA in Kraft getreten. Im KEF Vorjahr wurde die jährliche Mehrbelastung für den 

Kantonshaushalt auf anfänglich knapp 60 Mio. Franken eingeschätzt. Auf Grund der ersten Erfahrungen  

haben die Direktionen ihre bisherigen Einschätzungen der finanziellen NFA-Auswirkungen einer Überprü-

fung unterzogen. Dabei haben sich in der Erfolgsrechnung die folgenden Abweichungen zu den Zahlen im 

KEF Vorjahr ergeben: 

Tabelle 11: Abweichungen zu finanziellen NFA-Auswirkungen im KEF 2008-2011 (KEF Vorjahr) 

Mio. Fr. (-=Verschlechterung, +=Verbesserung) 2009 2010 2011 

    
Ressourcenausgleich -79 -97 -117 

Soziodemografischen Lastenausgleich -7 -7 -7 

Sonderschulung -11 -12 -12 

Berufsbildung -8 -8 -8 

Direkte Bundessteuer -5 -6 -7 

Diverses -2 -1 -2 

Total -112 -131 -153     

 

Für die Jahre 2009-2011 wird gegenüber dem KEF Vorjahr mit einer Mehrbelastung von 112, 131 bzw. 153 

Mio. Franken gerechnet. Hauptverantwortlich dafür ist die Neuberechnung der Ressourcen- und Lastenindi-

ces in der NFA. Im Vergleich zu den bisher eingestellten Werten erhöht sich die Belastung für den Kanton 

Zürich im 2009 um 86 Mio. Franken. Davon entfallen 79 Mio. Franken auf höhere Zahlungen im Ressour-

cenausgleich und 7 Mio. Franken auf tiefere Beiträge aus dem Soziodemografischen Lastenausgleich. 

Der Grund für die höheren Zahlungen im Ressourcenausgleich ist die deutliche Zunahme des Ressourcen-

potenzials pro Einwohner im Kanton Zürich, nachdem neu auf die Bemessungsjahre 2003-2005 abgestellt 

wird und nicht nur auf 2003-2004 wie im Vorjahr. In den Jahren 2003 und 2004 litt der Finanzplatz Zürich  

unter den Folgen der geplatzten Dotcom-Blase. Danach folgten wirtschaftlich sehr erfolgreiche Jahre für den 

Kanton Zürich. Dies schlägt sich nun in höheren Finanzausgleichszahlungen nieder. Es ist damit zu rech-

nen, dass die Zahlen für 2010 nochmals höher ausfallen und den Staatshaushalt zusätzlich belasten. 

Für den Ressourcenausgleich wird angenommen, dass das Ressourcenpotential der finanzstarken Kantone 

bis 2011 jährlich um 4,4% steigt. Dies entspricht der Erhöhung, wie sie soeben vom Bund für 2009 gegen-

über 2008 errechnet worden ist. Die weitere Zunahme erscheint wahrscheinlich, weil die konjunkturell guten 

Jahre 2006 und 2007 Bemessungsgrundlage sind. Für 2012 wird die Zunahme halbiert wegen der konjunk-

turellen Bremsspuren im Bemessungsjahr 2008. Dann aber wird die Dotierung der Ausgleichsgefässe von 

der Bundesversammlung aufgrund eines Wirkungsberichts überprüft und eventuell angepasst. In allen Jah-

ren wird damit gerechnet, dass sich der Anteil des Kantons Zürich am Topf der finanzstarken Kantone nicht 

verändert. Dies ist eine optimistische Annahme, insbesondere was 2010 und 2011 betrifft.  
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Die tieferen Beiträge aus dem Soziodemografischen Lastenausgleich sind vor allem auf die angepasste  

Datengrundlage beim Teilindikator Ausländerintegration zurückzuführen. Nach der Anpassung der Daten-

grundlage kann erwartet werden, dass sich die Beiträge aus dem Lastenausgleich – im Gegensatz zu den 

Beiträgen für den Ressourcenausgleich – stetig entwickeln werden. Im KEF 2009-2012 wird für den Sozio-

demografischen Lastenausgleich wie bisher damit gerechnet, dass die Beiträge mit der Teuerung von 1,5% 

steigen, aber neu von der tieferen Ausgangslage von 88 Mio. Franken aus.  

Bei der Sonderschulung hat die Neubeurteilung dazu geführt, dass die Mehrbelastung durch die NFA statt 

bei rund 100 Mio. neu auf über 110 Mio. Franken jährlich veranschlagt wird. 

Bei der Berufsbildung wird davon ausgegangen, dass die Entlastung durch die NFA vor allem im Zusam-

menhang mit dem neuen Berufsbildungsgesetz statt 12 Mio. Franken nur noch etwas über 4 Mio. Franken 

jährlich ausmachen wird. 

Bei der direkten Bundessteuer rührt die höhere Belastung daher, dass die Steuereinnahmen höher als im 

Vorjahr eingeschätzt werden. Folglich ist auch die errechnete Einbusse grösser, weil die Kantone statt 30% 

nur noch 17% der Steuererträge erhalten. 

 

 

8.2 KEF Erklärung Nr. 1 „Aufzeigen von verschiedenen Szenarien im Finanzplan“ 

Der Kantonsrat hat am 29. Januar 2008 die KEF-Erklärung Nr. 1 „Aufzeigen von verschiedenen Szenarien 

im Finanzplan“ (KR-Nr. 25/2008) überwiesen, die verlangt, dass anhand von Szenarien mindestens drei 

mögliche Entwicklungen der Finanzlage des Kantons Zürich aufgezeigt werden (beste, schlechteste und 

mittlere Entwicklung). Die Direktionen und die Staatskanzlei haben auf Grund ihrer Erfahrungen in den  

letzten zehn Jahren eine Beurteilung vorgenommen, wie hoch sie die obere und untere Grenze des Saldos 

der Erfolgsrechnung und der Nettoinvestitionen pro Planjahr einschätzen. Im vorliegenden KEF ist die mittle-

re Variante eingestellt. Folgende Tabelle zeigt die Bandbreiten der eingereichten Szenarien. 
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Tabelle 12: Szenarien im Finanzplan 

Mio. Fr. 2009 2010 2011 2012 

     
Saldo Erfolgsrechnung:     

Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -617 -959 -1'087 -1'235 

Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -90 -376 -407 -532 

Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) 364 217 283 280 

     

davon Steuern:     

Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) +5'778 +5'642 +5'786 +6'091 

Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) +5'903 +5'767 +5'911 +6'168 

Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) +6'019 +5'955 +6'128 +6'426 
 

    
Nettoinvestitionen:     

Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -1'217 -1'168 -1'233 -1'320 

Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -1'183 -1'131 -1'195 -1'281 

Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) -1'069 -1'018 -1'084 -1'169 
     

 

Insbesondere die Ertragsschätzungen sind mit grossen Unsicherheiten (Finanzmarktkrise, Konjunktur-

entwicklung, künftige Entwicklung ZKB-Gewinn) behaftet, weshalb die Bandbreite der Schätzungen in der 

Erfolgsrechnung sowohl nach unten als auch nach oben stark von der mittleren Entwicklung, nämlich der 

Finanzplanung im vorliegenden KEF 2009-2012, abweicht. Im Gegensatz dazu liegen die Schätzungen über 

die schlechteste, mittlere und beste Entwicklung in der Investitionsrechnung nahe zusammen. Die 

eingereichten Szenarien sind nicht begründet worden. Im Anhang VII sind die Details pro Direktion 

aufgelistet. 
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9. Finanzpolitische Beurteilung 

Der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung in den Jahren 2005-2012 wird mit einem kumulierten Er-

tragsüberschuss von 444 Mio. Franken erreicht. Der kumulierte Ertragsüberschuss erhöht sich auf rund  

650 Mio. Franken, wenn die Rechnung 2008 wie von den Direktionen geschätzt besser ausfällt. 

 

Budget 2009 

Der vorliegende Budgetentwurf rechnet mit einem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von rund 

90 Mio. Franken. Das Ergebnis ist damit besser, als der Regierungsrat im März 2008 nach dem Beschluss 

der Richtlinien erwartet hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Budgetentwurf insbesondere die zusätzli-

che Belastung für den Interkantonalen Finanzausgleich (NFA) von 86 Mio. Franken auch noch aufgefangen 

werden musste. Ohne diese zusätzliche Belastung durch die NFA, worüber der Regierungsrat erst im Juli 

2008 informiert worden ist, wäre das Budget 2009 ausgeglichen gewesen. 

Der Regierungsrat hat mit den Richtlinien vorgegeben, dass Mittel für den vollen Teuerungsausgleich von 

1,6% und für einen Stufenaufstieg von 1,5% der Lohnsumme eingestellt werden. Für Beförderungen stehen 

darüber hinaus 0,4% der Lohnsumme aus Rotationsgewinnen zur Verfügung. 

 

KEF 2009-2012  

Für die Planjahre 2009-2012 wird mit ansteigenden Aufwandüberschüssen gerechnet. Insbesondere die ge-

planten Steuergesetzrevisionen für die natürlichen und juristischen Personen, die höheren Zahlungen an 

den Interkantonalen Finanzausgleich NFA sowie die KVG-Revision im Gesundheitsbereich ab 2012 belasten 

die Finanzplanung. Die Ertragsschätzungen sind vor allem wegen der Finanzmarktkrise und Konjunkturent-

wicklung mit grossen Unsicherheiten behaftet. 

Mit der vorliegenden Planung kann das Eigenkapital Ende 2012 nicht auf dem Niveau von 2007 (gemäss 

Bericht zur Bilanzanpassung per 31.12.2007) gehalten werden. Es vermindert sich in der Planperiode  

2009-2012 um 1,4 auf 7,8 Mrd. Franken.  

Die vorliegenden Planung weist einen ungenügenden Selbstfinanzierungsgrad aus: Die geplanten Nettoin-

vestitionen in den Jahren 2009-2012 von rund 3,8 Mrd. Franken (Annahmen: Ausschöpfung 80%) können 

nicht vollständig aus Mitteln der Erfolgsrechnung finanziert werden. Für rund 2,7 Mrd. Franken muss sich der 

Kanton zusätzlich verschulden, was die Verschuldung in der Planperiode ansteigen lässt. Für eine bessere 

Selbstfinanzierung müssten entweder Ertragsüberschüsse in der Erfolgsrechnung geschrieben oder die ge-

planten Nettoinvestitionen gesenkt werden. 

Es zeichnet sich ab, dass der mittelfristige Ausgleich im Sommer 2009 gefährdet ist, wenn der Ertragsüber-

schuss aus dem 2005 von 1,3 Mrd. Franken aus der Berechnung fällt. Der Ausweis des mittelfristigen 

Haushaltsausgleichs im vorliegenden KEF spiegelt einen finanzpolitischen Spielraum vor, der mittelfristig 

nicht vorhanden ist. Es gilt daher auch weiterhin, der Finanzierbarkeit neuer Vorhaben im Entscheidungs-

prozess grösstes Gewicht beizumessen. Die Lage des Staatshaushaltes eröffnet keine finanzpolitischen 

Spielräume. 
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Anhänge: 

I.   Planungsgrundlagen 

Planungsgrundlage für die Finanzplanung 

Tabelle 13: Planungsgrundlage für die Finanzplanung 

in % gegenüber Vorjahr 
(Werte KEF Vorjahr in Klammern) 

Schätzung 
2007 

2008 2009 2010 2011 2012 

       Wachstum Bruttoinlandprodukt real 3,1 (1,7) 1,9 (1,7) 1,7 (1,5) 1,5 (1,5) 1,5 (1,5) 1,5 
Jahresteuerung (Dez. - Dez.)* 0,7 (0,9) 1,6 (1,1) 1,0 (1,5) 1,5 (1,5) 1,5 (1,5) 1,5 
Veränderung Lohnsumme  3,5 (2,6) 3,1 (1,3) 1,4 (1,7) 1,9 (1,7) 1,9 
       

* Landesindex der Konsumentenpreise 

 

Entwicklung der Lohnsumme 

Tabelle 14: Entwicklung der Lohnsumme* 

in % gegenüber dem Vorjahr 
(2009 gegenüber Ist-Basis 2008) 

2009 2010 2011 2012 

     
Teuerungsausgleich 1,6 1,0 1,5 1,5 
Stufenaufstieg per 1. Januar 2009 1,5    
Lohnerhöhungen/Beförderungen** 0,0 0,4 0,4 0,4 
     
Veränderung der Lohnsumme in der Leistungsgruppe 
gegenüber Vorjahr*** 
 

3,1 1,4 1,9 1,9 

Im KEF 12. September 2007 geplant 
 

1,3 1,7 1,7 - 

Veränderungen gegenüber KEF 12. September 2007 
 

1,8 -0,3 0,2 - 

*   Die Planung der Jahre 2010-2012 erfolgt auf der Grundlage des angepassten Lohnsystems. 

**  Für Beförderungen stehen darüber hinaus 0,4% der Lohnsumme aus Rotationsgewinnen zur Verfügung. 

*** Die Entwicklung im Budget 2009 wird auf der Basis der Lohnzahlungen von Januar bis März 2008 berechnet. In den Planjahren 
2010-2012 wird die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr berechnet. 

 

Erläuterungen: Gemäss §42 Abs. 1 der Personalverordnung (PVO) setzt der Regierungsrat die Teuerungs-

zulage fest. Er berücksichtigt dabei die Situation des kantonalen Finanzhaushalts sowie das wirtschaftliche 

Umfeld. Weil der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung in den Jahren 2005–2012 nicht gefährdet ist, 

soll dem Staatspersonal die Teuerung vollständig ausgeglichen werden. Die für 2008–2011 erwartete Teue-

rung wurde in den Folgejahren in den KEF eingeplant. 

Auf den 1. Januar 2009 ist gemäss § 16 Abs. 1 PVO der Stufenanstieg eingeplant für Angestellte in den  

Erfahrungsstufen, die mindestens mit «Gut» qualifiziert werden. Alle Leistungsgruppen planen dafür 1,5% 

der Lohnsumme ein. Im 2009 steht den Leistungsgruppen zudem eine Quote von durchschnittlich 0,4% der 

Lohnsumme für Beförderungen zur Verfügung. Diese wird aus Rotationsgewinnen finanziert. Für Beförde-

rungen sind keine zusätzlichen Budgetmittel eingeplant. Um eine einheitliche Lohnentwicklung zu 

gewährleisten, dürfen im 2009 alle Leistungsgruppen 1,9% der Lohnsumme für Stufenaufstiege und Beför-

derungen verwenden. Bei Leistungsgruppen mit tieferen Kosten für Stufenaufstiege als 1,5% der 

Lohnsumme steht die Differenz für Beförderungen zur Verfügung. Höhere Kosten für Stufenaufstiege als 

1,5% der Lohnsumme vermindern die Beförderungsquote entsprechend. 
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Im März 2006 beauftragte der Regierungsrat die Finanzdirektion mit einer Teilrevision des bestehenden 

Lohnsystems. Es ist geplant, das angepasste Lohnsystem per Januar 2010 einzuführen. Die Vorgaben zur 

Entwicklung der Lohnsumme für 2010 bis 2012 orientieren sich am angepassten Lohnsystem. Die Regelung 

zur Gewährung des Stufenaufstieges gemäss § 16 Abs. 1 PVO soll im Rahmen der Teilrevision des Lohn-

systems aufgehoben werden. Es wird daher ab 2010 kein Stufenaufstieg eingeplant. Neu soll sich die reale 

Lohnentwicklung grundsätzlich an derjenigen von Arbeitgebern mit Bedeutung für den Wirtschaftsraum  

Zürich orientieren. In diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse der UBS-Lohnumfrage von Bedeutung. 

Die UBS-Lohnumfrage vom 26. Oktober 2007 weist für 2000–2008 ein durchschnittliches reales Wachstum 

der Löhne (ohne Bonuszahlungen) von 0,9% aus. Für die Planung der Lohnentwicklung 2010–2012 ist aus-

serdem die künftige Entwicklung des wirtschaftlichen Umfeldes von Bedeutung. Das prognostizierte 

Wachstum des Bruttoinlandproduktes für 2010–2012 ist leicht schwächer als in den Vorjahren. Für Beförde-

rungen steht den Leistungsgruppen 2010–2012 pro Jahr eine Quote von 0,8% der Lohnsumme zur 

Verfügung. Sie wird finanziert aus Budgetmitteln einerseits und aus Rotationsgewinnen anderseits. Es wer-

den jährlich Budgetmittel von 0,4% der Lohnsumme für Beförderungen in die Planung eingestellt. Zusätzlich 

zu den budgetierten Mitteln dürfen die Leistungsgruppen für Beförderungen pro Planjahr 0,4% der Lohn-

summe aus Rotationsgewinnen verwenden. 

Die Finanzcontrollingverordnung (FCV) lässt Ausschüttungen an Mitarbeitende zu Lasten der Rücklagen 

nicht mehr zu. Ausschüttungen können letztmals 2009 zu Lasten der 2008 gebildeten Rücklagen vorge-

nommen werden. Ab 2010 soll die Ausschüttung von Einmalzulagen an das Personal ausschliesslich im 

Personalrecht geregelt werden. Im Projekt Teilrevision des Lohnsystems sind Einmalzulagen im Umfang von 

0,2–0,4% der Lohnsumme vorgesehen. Einmalzulagen sind jedoch nicht budgetiert, weil davon ausgegan-

gen wird, dass sie durch die Globalbudgets gedeckt werden können. Diese Annahme wird auf den KEF 

2010–2013 hin überprüft. 

 

Familienzulagen (Kinder- und Ausbildungszulagen) 

Mit dem eidgenössischen Familienzulagengesetz vom 24. März 2006 und der Familienzulagenverordnung 

vom 31. Oktober 2007 wurden die Regelungen für Familienzulagen (Kinder- und Ausbildungszulagen) ange-

passt und neue Mindestansätze festgelegt. Neu ist die Familienausgleichskasse für die Abrechnung von 

Beiträgen und die Rückvergütung von Familienzulagen des Kantons auf der Basis der AHV-pflichtigen Lohn-

summe zuständig. Der Kanton finanziert also die Kinderzulagen nicht mehr direkt, sondern bezahlt neu 

einen fixen Betrag an die Sozialversicherungsanstalt im Umfang von 1,3% der geplanten AHV-pflichtigen 

Lohnsumme. Die Leistungsgruppen budgetieren die Familienzulagen entsprechend pauschal mit 1,3% der 

AHV-pflichtigen Lohnsumme. Die Budgetierung der effektiv anfallenden Familienzulagen in den Leistungs-

gruppen entfällt. 
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Arbeitgeberbeiträge in die Beamtenversicherungskasse 

Für die Berechnung der Arbeitgeberbeiträge sind die tatsächlichen altersspezifischen Gegebenheiten ge-

mäss § 64 der Statuten der Versicherungskasse für das Staatspersonal berücksichtigt. Dabei ist auf die 

versicherte Lohnsumme (Grundlohn minus Koordinationsabzug mal Beschäftigungsgrad) abzustellen. Der 

Koordinationsabzug beträgt Fr. 23'205 und der Mindestlohn für die Aufnahme in die berufliche Vorsorge  

Fr. 19'890. 

 

Planung des Beschäftigungsumfangs 

In den Leistungsgruppen unter der Rubrik „Personal (Beschäftigungsumfang)“ wird der pro Planjahr effektiv 

benötigte Beschäftigungsumfang ausgewiesen. Beim Ausweis des Beschäftigungsumfanges sind sämtliche 

Anstellungsverhältnisse zu berücksichtigen mit Ausnahme von Lehrlingen und Praktikanten/-innen. 

 

Budget 2008 restated als Vergleichsgrösse 

Um die Planungen für 2009-2012 mit dem Budget 2008 vergleichen zu können, haben die Direktionen und 

die Staatskanzlei ihre Budgets 2008 an die neue Rechnungslegung angepasst (Restatement). Im Vorfeld 

wurden von der neuen Rechnungslegung auf absehbare Zeit nur geringe Auswirkungen auf die Erfolgsrech-

nung erwartet. Diese Erwartungen haben sich für 2008 bestätigt. Das Restatement des Budgets 2008 hat 

nicht zu einer grossen Veränderung des Saldos der Erfolgsrechnung geführt. Das vom Kantonsrat beschlos-

sene Budget 2008 (FHG) sieht einen Aufwandüberschuss von rund 29 Mio. Franken vor. Die Umbewertung 

nach CRG hat - unter Einbezug der Saldi der Leistungsgruppen des Konsolidierungskreises 3 - zu einem 

Aufwandüberschuss von rund 5 Mio. Franken geführt. Während die Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung 

des Gesamtkantons gering ausfallen, sind die einzelnen Leistungsgruppen unterschiedlich betroffen, mit  

positiven und negativen Abweichungen im Vergleich zur bisherigen Rechnungslegung. Die Investitionsrech-

nung ist von der Umstellung der Rechnungslegung im 2008 praktisch nicht beeinflusst worden. 

 

Vorfinanzierung der Fluglärmentschädigungen 

Der Kanton Zürich schloss 2006 mit der Flughafen Zürich AG (FZAG) einen Vertrag, der vor allem eine allfäl-

lige Vorfinanzierung der Fluglärmentschädigungen durch den Kanton regelt. Gemäss diesem Zusatzvertrag 

zum ursprünglichen Fusionsvertrag werden diejenigen Lärmverbindlichkeiten, die vor dem Juni 2001 ent-

standen sind, vom Kanton Zürich vorfinanziert, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass die gesamten 

Fluglärmkosten den Betrag von 1,1 Milliarden übersteigen. Schätzungen weisen darauf hin, dass alle Kosten 

durch den Airport Zurich Noise Fund (AZNF) getragen werden können. Gemäss dem Vorsichtsprinzip tritt die 

Vorfinanzierung nach den Bundesgerichtsentscheiden zu den letzten Pilotfällen nun 2008 in Kraft, da eine 

Überschreitung des Schwellenwertes von 1,1 Milliarden nicht ausgeschlossen werden kann. Erst wenn für 

die Finanzierung der vor dem Juni 2001 entstandenen Verpflichtungen der einmalig übertragene Anteil am  

AZNF-Bestand und der monatlich von der FZAG überwiesene  Anteil an Lärmgebühren nicht mehr ausrei-

chen sollten, muss der Kanton Vorleistungen erbringen. Diese werden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt 

vollumfänglich wieder mittels Lärmgebühren refinanziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Im KEF 2009 – 2012 sind im Flughafenfonds, in den die Lärmrechnung FZAG integriert wird, noch keine 

Beträge eingestellt. Die im Budget 2009 einzustellenden Beträge werden mit den Nachträgen zum Budget 

2009 (Novemberbrief) beantragt. 

 

Nettoinvestitionen und Abschreibungen 

Es wird angenommen, dass die Investitionsbudgets der Jahre 2008-2012 wie in den letzten Jahren nicht voll 

ausgeschöpft werden. Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Ausschöpfung der Investiti-

onsbudgets von 80% ausgegangen. Deshalb hat die Finanzdirektion den Abschreibungsaufwand in der 

Erfolgsrechnung 2009-2012 zentral in der Leistungsgruppe Nr. 4950 „Verrechnete Zinsen und nicht zuge-

ordnete Sammelpositionen“ um 9, 18, 27 und 36 Mio. Franken ohne gleichzeitige Verminderung der 

Nettoinvestitionen gekürzt. 

 

Interne Verrechnungen 

Der Abgleich der Internen Verrechnungen ist für die Jahre 2009-2012 sehr detailliert erfolgt, weshalb nur 

noch kleine Differenzen zwischen aufwand- und ertragsseitigen internen Verrechnungen zentral in der Leis-

tungsgruppe Nr. 4950 „Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen“ ausgeglichen werden 

mussten. 

 

Rundungsregeln 

Die in den Tabellen und Abbildungen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb 

von der Summe der einzelnen Werte abweichen. 
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II.  Finanzielle Entwicklung Staatshaushalt 

Tabelle 15: Finanzielle Entwicklung Staatshaushalt 2007-2012 (konsolidierte Werte) 

*  Um den Vergleich mit dem Budget 2009 sicherzustellen, wurden die Zahlen zum Budget 2008 auf die neue Rechnungslegung 
gemäss CRG umgerechnet. Dieser Vorgang wird als "Restatement" bezeichnet. Dadurch ergeben sich teilweise Abweichungen zu 
den mit dem zum Kantonsratsbeschluss zum Budget 2008 publizierten Ergebnissen. 

**  Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrad wird von einer Ausschöpfung der Investitionsbudgets von 80% ausgegangen. 

*** Für die Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs der Erfolgsrechnung werden für die Jahre vor 2009 die vom Kantonsrat 
genehmigten Rechnungsergebnisse (bzw. Budget 2008) verwendet. (§ 51 Finanzcontrollingverordnung) 

Die Zahlen zum Rechnungsabschluss 2007 sind noch nach den bisherigen FHG-Grundsätzen erstellt worden. Sie sind wegen der 
Umstellung der Rechnungslegung in der neuen Form nicht vollständig darstell- bzw. vergleichbar. 

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte 
abweichen. 

Mio. Fr. Rechnung Budget Budget KEF KEF KEF
2007 2008* 2009 2010 2011 2012

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand - 11 676 - 12 127 - 12 386 - 12 580 - 12 998
Betrieblicher Ertrag  11 492  11 823  11 797  11 979  12 296

 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -  184 -  304 -  589 -  601 -  701

Finanzaufwand -  213 -  184 -  162 -  176 -  205
Finanzertrag   392   398   375   371   375

 Finanzergebnis   179   214   214   194   169

Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag

 Ausserordentliches Ergebnis

Jahresergebnis   438 -  5 -  90 -  376 -  407 -  532

Investitionen

Investitionsausgaben - 1 146 - 1 453 - 1 386 - 1 292 - 1 248 - 1 327
Investitionseinnahmen   441   418   203   161   53   46

Nettoinvestitionen -  705 - 1 036 - 1 183 - 1 131 - 1 195 - 1 281

Bilanz

Umlaufvermögen
Anlagevermögen

Total Aktiven

Kurzfristiges Fremdkapital
Langfristiges Fremdkapital
Eigenkapital

Total Passiven

Kennzahlen (in %)

Selbstfinanzierungsgrad** 150.2 88.5 59.4 30.3 21.2 7.1
Staatsquote 9.9 12.0 12.1 11.9 11.7 11.9
Steuerquote 5.0 5.1 5.0 4.7 4.7 4.8

Volkswirtschaftliche Referenzgrössen (in %)

Wachstum reales Bruttoinlandprodukt (BIP) 3.1 1.9 1.7 1.5 1.5 1.5
Teuerung Landesindex 
der Konsumentenpreise (LIK)

0.7 1.6 1.0 1.5 1.5 1.5

Kantonaler Steuerfuss 
(in % der einfachen Staatssteuern)

100 100 100 100 100 100

Mittelfristiger Ausgleich

 Saldo Erfolgsrechnung 2005-2012***   444
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III. Erfolgsrechnung nach Sachgruppen 

Tabelle 16: Erfolgsrechnung 2007-2012 (konsolidierte Werte) 

*  Um den Vergleich mit dem Budget 2009 sicherzustellen, wurden die Zahlen zum Budget 2008 auf die neue Rechnungslegung 
gemäss CRG umgerechnet. Dieser Vorgang wird als "Restatement" bezeichnet. Dadurch ergeben sich teilweise Abweichungen zu 
den mit dem zum Kantonsratsbeschluss zum Budget 2008 publizierten Ergebnissen. 

Die Zahlen zum Rechnungsabschluss 2007 sind noch nach den bisherigen FHG-Grundsätzen erstellt worden. Sie sind wegen der 
Umstellung der Rechnungslegung in der neuen Form nicht darstell- bzw. vergleichbar. 

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte 
abweichen. 

Mio. Fr. Rechnung Budget Budget KEF KEF KEF

2007 2008* 2009 2010 2011 2012

Personalaufwand - 4 296 - 4 508 - 4 576 - 4 684 - 4 781
Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand - 2 420 - 2 582 - 2 630 - 2 667 - 2 691
Rüstungsaufwand - - - - -
Abschreibungen -  495 -  431 -  434 -  402 -  406
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds -  46 -  20 -  19 -  19 -  11
Transferaufwand - 3 827 - 3 995 - 4 131 - 4 207 - 4 503
Durchlaufende Beiträge -  591 -  591 -  596 -  602 -  606
Interne Verrechnungen - - - - -

Betrieblicher Aufwand - 11 676 - 12 127 - 12 386 - 12 580 - 12 998

Fiskalertrag  5 562  5 567  5 418  5 554  5 800
Regalien und Konzessionen   362   346   345   343   343
Entgelte  2 097  2 219  2 243  2 283  2 312
Verschiedene Erträge   189   201   223   194   192
Entnahmen aus Fonds   2   14   44   25   22
Transferertrag  2 688  2 884  2 926  2 977  3 021
Durchlaufende Beiträge   591   591   596   602   606
Interne Verrechnungen - - - - -

Betrieblicher Ertrag  11 492  11 823  11 797  11 979  12 296

 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -  184 -  304 -  589 -  601 -  701

Zinsaufwand -  207 -  179 -  157 -  172 -  201
Anderer Finanzaufwand -  7 -  5 -  5 -  4 -  4

Finanzaufwand -  213 -  184 -  162 -  176 -  205

Finanzertrag Finanzvermögen   119   110   83   75   77
Finanzertrag Verwaltungsvermögen   273   288   292   295   298

Finanzertrag   392   398   375   371   375

 Finanzergebnis   179   214   214   194   169

Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag

 Ausserordentliches Ergebnis

Total Aufwand - 11 889 - 12 311 - 12 547 - 12 757 - 13 203

Total Ertrag  11 884  12 221  12 172  12 350  12 671

Jahresergebnis -  5 -  90 -  376 -  407 -  532
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Tabelle 17: Veränderungen Erfolgsrechnung 2009-2012 (konsolidierte Werte) 

*  Um den Vergleich mit dem Budget 2009 sicherzustellen, wurden die Zahlen zum Budget 2008 auf die neue Rechnungslegung 
gemäss CRG umgerechnet. Dieser Vorgang wird als "Restatement" bezeichnet. Dadurch ergeben sich teilweise Abweichungen zu 
den mit dem zum Kantonsratsbeschluss zum Budget 2008 publizierten Ergebnissen. 

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte 
abweichen. 

 Veränderung gegenüber Budget 2008*

  absolut (in Mio. Franken)    in %

+ Verbesserung, - Verschlechterung Budget 2009 Ø-2009-2012 Budget 2009 Ø-2009-2012

Personalaufwand -  212 -  341 -4.9% -7.9%
Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand -  162 -  222 -6.7% -9.2%
Rüstungsaufwand - - - -
Abschreibungen   64   77 12.9% 15.5%
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   26   29 56.9% 62.5%
Transferaufwand -  168 -  382 -4.4% -10.0%
Durchlaufende Beiträge   0 -  7 0.0% -1.2%
Interne Verrechnungen - - - -

Betrieblicher Aufwand -  451 -  847 -3.9% -7.3%

Fiskalertrag   5   23 0.1% 0.4%
Regalien und Konzessionen -  16 -  18 -4.5% -4.8%
Entgelte   122   167 5.8% 8.0%
Verschiedene Erträge   12   14 6.5% 7.2%
Entnahmen aus Fonds   12   24 551.2% 1106.4%
Transferertrag   196   264 7.3% 9.8%
Durchlaufende Beiträge   0   7 0.0% 1.3%
Interne Verrechnungen - - - -

Betrieblicher Ertrag   331   482 2.9% 4.2%

 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -  120 -  365 - -

Zinsaufwand   28   30 13.4% 14.3%
Anderer Finanzaufwand   2   2 31.6% 33.3%

Finanzaufwand   30   32 14.0% 14.9%

Finanzertrag Finanzvermögen -  10 -  33 -8.1% -27.7%
Finanzertrag Verwaltungsvermögen   15   20 5.5% 7.4%

Finanzertrag   5 -  13 1.4% -3.3%

 Finanzergebnis   35   19 -

Ausserordentlicher Aufwand - - - -
Ausserordentlicher Ertrag - - - -

 Ausserordentliches Ergebnis - - -

Total Aufwand -  421 -  815 -3.5% -6.9%

Total Ertrag   336   469 2.8% 3.9%

Jahresergebnis -  85 -  346 -
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Tabelle 18: Steuererträge 

*  Um den Vergleich mit dem Budget 2009 sicherzustellen, wurden die Zahlen zum Budget 2008 auf die Vorschriften des CRG 
umgerechnet. Dieser Vorgang wird als "Restatement" bezeichnet. Dadurch ergeben sich teilweise Abweichungen zu den mit dem 
zum Kantonsratsbeschluss zum Budget 2008 publizierten Ergebnissen. 

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte 
abweichen. 

 

Mio. Fr. Rechnung Budget Budget KEF KEF KEF
2007 2008* 2009 2010 2011 2012

 4910.01 Staatssteuern 4'556       4'824       4'817       4'670       4'805       5'052       
 4910.02 Direkte Bundessteuer 704          525          650          660          670          680          
 4910.03 Erbschafts- und 182          190          185          185          185          185          
 4910.04 Quellensteuer 147          169          180          178          176          173          
 4910.05 Verrechnungssteuer 37            69            71            73            76            78            

Total Steuern (LG Nr. 4910; netto) 5'626       5'777       5'903       5'767       5'911       6'168       

Verkehrsabgaben 287          287          290          292          294          296          
Schiffsteuern 2              2              2              2              2              2              

Total Steuern 5'915       6'066       6'195       6'061       6'207       6'466       
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IV. Investitionsrechnung nach Sachgruppen 

Tabelle 19: Investitionsrechnung 2007-2012 (konsolidierte Werte) 

 

Tabelle 20: Veränderungen Investitionsrechnung 2009-2012 (konsolidierte Werte) 

*  Um den Vergleich mit dem Budget 2009 sicherzustellen, wurden die Zahlen zum Budget 2008 auf die neue Rechnungslegung gemäss 
CRG umgerechnet. Dieser Vorgang wird als "Restatement" bezeichnet. Dadurch ergeben sich teilweise Abweichungen zu den mit 
dem zum Kantonsratsbeschluss zum Budget 2008 publizierten Ergebnissen. 

Die Zahlen zum Rechnungsabschluss 2007 sind noch nach den bisherigen FHG-Grundsätzen erstellt worden. Sie sind wegen der 
Umstellung der Rechnungslegung in der neuen Form nicht darstell- bzw. vergleichbar. 

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte 
abweichen. 

Mio. Fr. Rechnung Budget Budget KEF KEF KEF

2007 2008* 2009 2010 2011 2012

Sachanlagen -  955 -  846 -  816 -  735 -  817
Immaterielle Anlagen -  30 -  35 -  36 -  29 -  25
Darlehen -  18 -  10 -  12 -  12 -  12
Beteiligungen - -  20 - - -
Eigene Investitionsbeiträge -  438 -  462 -  416 -  460 -  462
Durchlaufende Investitionsbeiträge -  12 -  12 -  12 -  12 -  10

Investitionsausgaben - 1 453 - 1 386 - 1 292 - 1 248 - 1 327

Rückerstattungen   13   9   9   1 -
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung   382   169   129   28   25
Rückzahlung von Darlehen   10   11   11   11   11
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge   0   0   0   0   0
Durchlaufende Investitionsbeiträge   12   12   12   12   10

Investionseinnahmen   418   203   161   53   46

Nettoinvestitionen - 1 036 - 1 183 - 1 131 - 1 195 - 1 281

 Veränderung gegenüber Budget 2008*

  absolut (in Mio. Franken)    in %

+ Verbesserung, - Verschlechterung Budget 2009 Ø-2009-2012 Budget 2009 Ø-2009-2012

Sachanlagen   109   152 11.4% 15.9%
Immaterielle Anlagen -  5 -  1 -17.6% -4.3%
Darlehen   8   6 42.4% 33.9%
Beteiligungen -  20 -  5 - -
Eigene Investitionsbeiträge -  24 -  12 -5.4% -2.8%
Durchlaufende Investitionsbeiträge -  0   1 -1.8% 6.1%

Investitionsausgaben   67   140 4.6% 9.6%

Rückerstattungen -  4 -  8 -27.9% -62.5%
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -  213 -  294 -55.7% -77.0%
Rückzahlung von Darlehen   1   1 8.8% 9.1%
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge   0 -  0 54.0% -11.5%
Durchlaufende Investitionsbeiträge   0 -  1 1.8% -6.1%

Investionseinnahmen -  215 -  302 -51.5% -72.3%

Nettoinvestitionen -  147 -  162 -14.2% -15.6%
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V.  Finanzielle Entwicklung nach Direktionen 

Tabelle 21: Saldo Erfolgsrechnung 2007-2012 nach Direktionen 

*  Um den Vergleich mit dem Budget 2009 sicherzustellen, wurden die Zahlen zum Budget 2008 auf die neue Rechnungslegung gemäss 
CRG umgerechnet. Dieser Vorgang wird als "Restatement" bezeichnet. Dadurch ergeben sich teilweise Abweichungen zu den mit 
dem zum Kantonsratsbeschluss zum Budget 2008 publizierten Ergebnissen. 

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte 
abweichen. 

Rechnung Budget Budget KEF KEF KEF
Mio. Franken 2007 2008* 2009 2010 2011 2012

Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)

Staatskanzlei Saldo -16.1 -11.6 -20.9 -22.9 -20.9 -19.5
Veränd. absolut -9.3 -2.0 +2.0 +1.4
Veränd. % -80.5% -9.8% +8.6% +6.8%

    davon Regierungsrat Saldo -16.0 -18.7 -20.9 -22.9 -20.9 -19.5
    u. Staatskanzlei Veränd. absolut -2.2 -2.0 +2.0 +1.4
   (ohne San04/MH06) Veränd. % -11.5% -9.8% +8.6% +6.8%
Justiz und Inneres Saldo -567.3 -592.6 -613.1 -622.5 -628.6 -637.4

Veränd. absolut -20.5 -9.3 -6.1 -8.9
Veränd. % -3.5% -1.5% -1.0% -1.4%

Sicherheit Saldo -1'214.3 -979.4 -953.9 -985.4 -1'008.5 -1'034.5
Veränd. absolut +25.5 -31.4 -23.1 -26.0
Veränd. % +2.6% -3.3% -2.3% -2.6%

Finanzen Saldo 6'005.8 5'839.4 5'924.9 5'777.3 5'901.4 6'142.6
Veränd. absolut +85.5 -147.5 +124.1 +241.2
Veränd. % +1.5% -2.5% +2.1% +4.1%

  davon Steuererträge Saldo 5'626.0 5'777.4 5'902.7 5'766.6 5'911.4 6'168.3
Veränd. absolut +125.3 -136.1 +144.7 +257.0
Veränd. % +2.2% -2.3% +2.5% +4.3%

  davon Ämter Finanzen Saldo -171.8 -177.3 -186.2 -191.9 -197.1 -199.5
  (ohne Steuererträge, Veränd. absolut -8.8 -5.8 -5.1 -2.4
   Kapitaldienst, Zinsen) Veränd. % -5.0% -3.1% -2.7% -1.2%
Volkswirtschaft Saldo -282.6 -325.0 -236.2 -283.3 -257.2 -261.9

Veränd. absolut +88.7 -47.1 +26.2 -4.8
Veränd. % +27.3% -19.9% +9.2% -1.8%

Gesundheit Saldo -1'064.9 -1'229.8 -1'337.8 -1'366.4 -1'409.5 -1'651.7
Veränd. absolut -108.0 -28.6 -43.1 -242.1
Veränd. % -8.8% -2.1% -3.2% -17.2%

Bildung Saldo -2'067.8 -2'273.7 -2'440.2 -2'487.2 -2'552.0 -2'633.2
Veränd. absolut -166.5 -47.0 -64.8 -81.2
Veränd. % -7.3% -1.9% -2.6% -3.2%

Bauten Saldo -237.0 -264.6 -264.2 -235.8 -276.3 -276.5
Veränd. absolut +0.4 +28.4 -40.5 -0.3
Veränd. % +0.1% +10.7% -17.2% -0.1%

Total Saldo 555.8 162.8 58.5 -226.1 -251.5 -372.1
Veränd. absolut -104.3 -284.6 -25.4 -120.6
Veränd. % -64.1% -486.6% -11.2% -47.9%

Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)

Behörden Saldo -13.3 -15.8 -15.9 -16.3 -16.6 -16.7
Veränd. absolut -0.1 -0.4 -0.3 -0.1
Veränd. % -0.5% -2.3% -1.9% -0.7%

Rechtspflege Saldo -104.2 -118.6 -132.5 -133.2 -138.5 -143.2
Veränd. absolut -13.9 -0.6 -5.4 -4.7
Veränd. % -11.8% -0.5% -4.0% -3.4%

Total Saldo -117.5 -134.4 -148.4 -149.4 -155.1 -159.9
Veränd. absolut -14.0 -1.0 -5.7 -4.8
Veränd. % -10.4% -0.7% -3.8% -3.1%

Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Anstalten)

Total Saldo - -33.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Veränd. absolut +33.5
Veränd. % +100.0%

Total Saldo 438          -5             -90           -376         -407         -532         
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Tabelle 22: Nettoinvestitionen 2007-2012 nach Direktionen 

*  Um den Vergleich mit dem Budget 2009 sicherzustellen, wurden die Zahlen zum Budget 2008 auf die neue Rechnungslegung gemäss 
CRG umgerechnet. Dieser Vorgang wird als "Restatement" bezeichnet. Dadurch ergeben sich teilweise Abweichungen zu den mit 
dem zum Kantonsratsbeschluss zum Budget 2008 publizierten Ergebnissen. 

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte 
abweichen. 

Rechnung Budget KEF KEF KEF KEF
Mio. Franken 2007 2008* 2009 2010 2011 2012

Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)

Staatskanzlei Nettoinvestitionen - -1.3 - - - -
Veränd. absolut
Veränd. %

Justiz und Inneres Nettoinvestitionen -11.4 -13.4 -14.1 -19.0 -16.3 -11.2
Veränd. absolut -0.6 -4.9 +2.7 +5.1
Veränd. % -4.6% -34.8% +14.1% +31.2%

Sicherheit Nettoinvestitionen -34.5 -67.0 -46.7 -45.5 -43.3 -57.3
Veränd. absolut +20.4 +1.1 +2.2 -14.1
Veränd. % +30.4% +2.5% +4.9% -32.5%

Finanzen Nettoinvestitionen -12.8 -20.8 -36.0 -16.4 -14.1 -10.7
Veränd. absolut -15.3 +19.6 +2.3 +3.5
Veränd. % -73.4% +54.4% +13.9% +24.5%

Volkswirtschaft Nettoinvestitionen -326.8 -424.3 -310.1 -275.9 -314.6 -304.6
Veränd. absolut +114.2 +34.2 -38.8 +10.1
Veränd. % +26.9% +11.0% -14.1% +3.2%

Gesundheit Nettoinvestitionen -131.8 -144.3 -160.7 -175.6 -182.0 -183.5
Veränd. absolut -16.3 -14.9 -6.4 -1.6
Veränd. % -11.3% -9.3% -3.7% -0.9%

Bildung Nettoinvestitionen -117.1 -184.6 -146.8 -141.6 -182.6 -301.3
Veränd. absolut +37.8 +5.2 -41.1 -118.7
Veränd. % +20.5% +3.5% -29.0% -65.0%

Bauten Nettoinvestitionen -61.5 -87.4 -341.3 -329.7 -316.3 -303.4
Veränd. absolut -254.0 +11.6 +13.3 +12.9
Veränd. % -290.7% +3.4% +4.0% +4.1%

Total Saldo -695.9 -943.1 -1'055.6 -1'003.5 -1'069.3 -1'172.1
Veränd. absolut -112.5 +52.1 -65.7 -102.8
Veränd. % -11.9% +4.9% -6.6% -9.6%

Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)

Behörden Nettoinvestitionen -0.1 - - -0.1 - -
Veränd. absolut
Veränd. %

Rechtspflege Nettoinvestitionen -9.0 -18.4 -26.0 -25.3 -26.3 -12.9
Veränd. absolut -7.7 +0.8 -1.1 +13.4
Veränd. % -41.7% +3.0% -4.2% +51.0%

Total Nettoinvestitionen -9.1 -18.4 -26.0 -25.4 -26.3 -12.9
Veränd. absolut -7.7 +0.6 -0.9 +13.4
Veränd. % -41.7% +2.5% -3.7% +51.0%

Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Anstalten)

Total Nettoinvestitionen - -74.2 -101.5 -101.9 -99.6 -95.8
Veränd. absolut -27.3 -0.3 +2.3 +3.8
Veränd. % -36.8% -0.3% +2.2% +3.9%

Total Nettoinvestitionen -705 -1'036 -1'183 -1'131 -1'195 -1'281
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VI. Finanzielle Beziehungen zu Bund, Kantonen, Gemeinden und Dritten 

Tabelle 23: Finanzielle Beziehungen zu Bund, Kantonen, Gemeinden und Dritten 2007-2012  
(konsolidierte Werte) 

Die Zahlen zum Rechnungsabschluss 2007 sind noch nach den bisherigen FHG-Grundsätzen erstellt worden. Sie sind wegen der 
Umstellung der Rechnungslegung in der neuen Form nicht darstell- bzw. vergleichbar. 

Mio. Fr. Rechnung Budget Budget KEF KEF KEF
2007 2008* 2009 2010 2011 2012

Bund

Aufwand -  -144.4  -34.9  -36.4  -36.8  -37.2
Ertrag - 1'777.9 1'948.1 1'991.4 2'023.1 2'053.5
Saldo - 1'633.5 1'913.2 1'955.0 1'986.4 2'016.3
Ausgaben - - - - - -
Einnahmen - 375.3 165.2 126.2 27.4 25.1
Nettoinvestitionen - 375.3 165.2 126.2 27.4 25.1

Kantone und Konkordate

Aufwand -  -628.1  -667.9  -695.5  -723.0  -737.6
Ertrag - 231.8 239.5 247.0 251.6 255.0
Saldo -  -396.3  -428.4  -448.5  -471.4  -482.6
Ausgaben -  -1.1 - - - -
Einnahmen - - - - 0.3 -
Nettoinvestitionen -  -1.1 - - 0.3 -

Gemeinden (ohne Steuerkraftausgleich)

Aufwand -  -802.7  -821.0  -857.2  -872.4  -888.4
Ertrag - 281.8 293.4 308.1 318.1 323.8
Saldo -  -520.9  -527.6  -549.1  -554.3  -564.6
Ausgaben -  -83.1  -113.5  -101.3  -89.8  -89.6
Einnahmen - 4.7 2.0 2.0 1.9 1.8
Nettoinvestitionen -  -78.5  -111.5  -99.3  -87.9  -87.8

Ausgleichsfonds (Steuerkraftausgleich)

Aufwand -  -285.0  -285.0  -255.0  -255.0  -255.0
Ertrag - 285.0 285.0 255.0 255.0 255.0
Saldo - - - - - -

Öffentliche Unternehmungen

Aufwand -  -263.3  -344.4  -353.3  -364.6  -381.5
Ertrag - 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9
Saldo -  -261.3  -342.5  -351.4  -362.7  -379.6
Ausgaben -  -267.9  -272.6  -249.9  -304.7  -291.9
Einnahmen - 4.6 1.3 1.3 1.3 1.2
Nettoinvestitionen -  -263.2  -271.3  -248.6  -303.4  -290.7

Private Institutionen und Unternehmungen

Aufwand -  -820.7  -943.7  -1'031.4  -1'040.9  -1'267.8
Ertrag - 63.6 68.6 73.0 76.4 80.2
Saldo -  -757.1  -875.0  -958.5  -964.5  -1'187.6
Ausgaben -  -102.0  -98.8  -70.1  -71.3  -86.3
Einnahmen - 5.8 6.3 6.1 6.2 6.3
Nettoinvestitionen -  -96.2  -92.5  -63.9  -65.0  -80.0

Private Haushalte

Aufwand -  -641.2  -667.5  -676.4  -696.7  -719.4
Ertrag - 8.6 6.9 7.2 7.6 7.9
Saldo -  -632.6  -660.6  -669.2  -689.2  -711.5
Ausgaben -  -1.3  -6.9  -6.9  -6.9  -6.9
Einnahmen - 2.0 6.1 5.1 2.7 2.0
Nettoinvestitionen - 0.7  -0.8  -1.8  -4.2  -4.9

Übrige

Aufwand -  -0.1  -0.2  -0.2  -0.2  -0.2
Ertrag - 11.7 15.5 15.6 15.8 15.9
Saldo - 11.6 15.3 15.4 15.6 15.7
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Tabelle 24: Durchlaufende Beiträge 2007-2012 (konsolidierte Werte) 

*  Um den Vergleich mit dem Budget 2009 sicherzustellen, wurden die Zahlen zum Budget 2008 auf die neue Rechnungslegung 
gemäss CRG umgerechnet. Dieser Vorgang wird als "Restatement" bezeichnet. Dadurch ergeben sich teilweise Abweichungen zu 
den mit dem zum Kantonsratsbeschluss zum Budget 2008 publizierten Ergebnissen. 

Die Zahlen zum Rechnungsabschluss 2007 sind noch nach den bisherigen FHG-Grundsätzen erstellt worden. Sie sind wegen der 
Umstellung der Rechnungslegung in der neuen Form nicht darstell- bzw. vergleichbar. 

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte 
abweichen. 

 

Mio. Fr. Rechnung Budget Budget KEF KEF KEF
2007 2008* 2009 2010 2011 2012

Erfolgsrechnung

Bund - -0.0           -0.0           -0.0           -0.0           -0.0           
Kantone und Konkordate - -0.2           -0.2           -0.2           -0.2           -0.2           
Gemeinden und Gemeindezweckverbände - -88.5         -85.2         -81.2         -81.2         -81.2         
Öffentliche Unternehmungen - -303.6       -314.1       -320.5       -324.1       -326.6       
Private Unternehmungen - -187.7       -186.7       -188.5       -190.8       -192.9       
Private Organisationen ohne Erwerbszweck - -11.0         -4.9           -5.0           -5.0           -4.8           
Private Haushalte - -0.4           -0.4           -0.4           -0.4           -0.4           
Ausland - -            -0.0           -0.0           -0.0           -0.0           
Total Aufwand -        -591.4        -591.4        -595.8        -601.6        -606.0 
Bund - 419.9        419.5        426.4        431.7        435.5        
Kantone und Konkordate - 137.0        137.5        138.0        138.5        139.0        
Gemeinden und Gemeindezweckverbände - 34.2          34.2          31.3          31.3          31.3          
Öffentliche Sozialversicherungen - 0.1            -            -            -            -            
Öffentliche Unternehmungen - -            0.1            0.1            0.1            0.1            
Ausland - 0.0            0.0            0.0            0.0            0.0            
Total Ertrag -         591.2         591.4         595.8         601.6         606.0 

Investitionsrechnung

Gemeinden und Gemeindezweckverbände - -7.2           -6.1           -4.3           -3.8           -3.4           
Öffentliche Unternehmungen - -2.5           -1.5           -2.5           -3.5           -1.5           
Private Unternehmungen - -0.5           -3.0           -3.0           -3.0           -3.0           
Private Organisationen ohne Erwerbszweck - -2.0           -1.8           -1.8           -1.8           -1.8           
Total Ausgaben -          -12.2          -12.4          -11.6          -12.1            -9.7 
Bund - 12.2          12.4          10.1          10.6          8.2            
Gemeinden und Gemeindezweckverbände - -            -            1.5            1.5            1.5            
Total Einnahmen -           12.2           12.4           11.6           12.1             9.7 
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VII. KEF Erklärung Nr. 1 „Aufzeigen von verschiedenen Szenarien im Finanzplan“ 

Tabelle 25: Szenarien im KEF 2009-2012 pro Direktion 

 
 

Budget KEF KEF KEF 
Mio. Fr. 2009 2010 2011 2012
Saldo Erfolgsrechnung
1 Regierungsrat und Staatskanzlei

Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -21 -23 -21 -19
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -21 -23 -21 -19
Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) -21 -23 -21 -19

2 Direktion der Justiz und des Innern
Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -620 -629 -636 -644
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -613 -622 -629 -637
Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) -603 -610 -617 -625

3 Sicherheitsdirektion
Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -962 -993 -1'017 -1'042
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -954 -985 -1'009 -1'034
Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) -948 -979 -1'001 -1'026

4 Finanzdirektion
Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) +5'534 +5'342 +5'410 +5'649
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) +5'925 +5'777 +5'901 +6'143
Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) +6'262 +6'232 +6'434 +6'767

5 Volkswirtschaftsdirektion
Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -251 -290 -270 -273
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -236 -283 -257 -262
Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) -220 -264 -233 -237

6 Gesundheitsdirektion
Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -1'369 -1'403 -1'451 -1'703
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -1'338 -1'366 -1'410 -1'652
Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) -1'305 -1'328 -1'367 -1'600

7 Bildungsdirektion
Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -2'500 -2'563 -2'655 -2'750
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -2'440 -2'487 -2'552 -2'633
Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) -2'400 -2'436 -2'489 -2'557

8 Baudirektion
Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -280 -251 -292 -293
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -264 -236 -276 -277
Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) -252 -226 -268 -262

9 Übrige
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -148 -149 -155 -160

Total
Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -617 -959 -1'087 -1'235
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -90 -376 -407 -532
Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) +364 +217 +283 +280
Nettoinvestitionen
2 Direktion der Justiz und des Innern

Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -14 -19 -16 -11
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -14 -19 -16 -11
Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) -14 -19 -16 -11

3 Sicherheitsdirektion
Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -48 -46 -43 -58
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -47 -46 -43 -57
Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) -45 -42 -40 -56

4 Finanzdirektion
Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -39 -20 -17 -13
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -36 -16 -14 -11
Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) -35 -16 -13 -9

5 Volkswirtschaftsdirektion
Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -330 -299 -340 -331
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -310 -276 -315 -305
Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) -255 -224 -264 -254

6 Gesundheitsdirektion
Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -161 -176 -182 -184
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -161 -176 -182 -184
Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) -146 -158 -162 -162

7 Bildungsdirektion
Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -148 -143 -184 -303
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -147 -142 -183 -301
Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) -145 -141 -183 -301

8 Baudirektion
Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -350 -339 -326 -313
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -341 -330 -316 -303
Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) -302 -292 -281 -269

9 Übrige
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -128 -127 -126 -109

Total
Untere Bandbreite („schlechteste Entwicklung“) -1'217 -1'168 -1'233 -1'320
Eingaben KEF September 2008 („mittlere Entwicklung“) -1'183 -1'131 -1'195 -1'281
Obere Bandbreite („beste Entwicklung“) -1'069 -1'018 -1'084 -1'169
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VIII. KEF Erklärung Nr. 5 „Transparenz bei den Ausgaben für Dienstleistungen Dritter“ 

Der Kantonsrat hat am 29. Januar 2008 die KEF-Erklärung Nr. 5 „Transparenz bei den Ausgaben für Dienst-

leistungen Dritter“ (KR-Nr. 25/2008) überwiesen, die verlangt, dass die Entwicklung der Ausgaben für 

Dienstleistungen Dritter transparent dargestellt und Ausgabensteigerungen begründet werden. Folgende Ta-

belle zeigt den Gesamtaufwand für „Honorare externer Berater, Gutachter und Fachexperten“ 

(Dienstleistungen Dritter im engeren Sinn, Kontierung in der neuen Kontogruppe 3132). Für die Begründung 

der Entwicklungen wird auf die Leistungsgruppenblätter verwiesen. Dort werden sie in den Rubriken Ent-

wicklung Budgetentwurf gegenüber Budget Vorjahr und Entwicklung in den weiteren Planjahren erläutert. 

Tabelle 26: Dienstleistungen Dritter („Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten“) 
 

 

in Tsd. Franken Budget KEF KEF KEF
2009 2010 2011 2012

1 Regierungsrat und Staatskanzlei -414               -214               -214               -164               
2201 Generalsekretariat JI: Führungsunterstützung / Zentrale Dienstleistungen -762               -773               -785               -797               
2206 Amt für Justizvollzug -349               -354               -360               -365               
2207 Amt für Gemeinden -525               -525               -525               -525               
2221 Handelsregister -5                   -5                   -5                   -5                   
2225 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen -45                 -46                 -46                 -47                 
2232 Fachstelle Opferhilfe -70                 -71                 -72                 -73                 
2233 Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich -196               -199               -202               -205               
2234 Fachstelle Kultur -80                 -80                 -100               -100               
2241 Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen -175               -175               -55                 -56                 
2251 Bezirksräte -131               -132               -133               -135               
2262 Baurekurskommissionen -13                 -13                 -13                 -14                 
2263 Steuerrekurskommissionen -130               -130               -130               -130               

2 Direktion der Justiz und des Inneren -2'481             -2'504             -2'427             -2'451             
3100 Kantonspolizei -161               -161               -161               -163               
3400 Amt für Militär und Zivilschutz -10                 -10                 -10                 -10                 
3500 Sozialamt -500               -500               -500               -500               

3 Sicherheitsdirektion -671               -671               -671               -673               
4000 Generalsekretariat FD -200               -100               -100               -100               
4100 Finanzverwaltung -1'080             -680               -590               -690               
4400 Steuern Betriebsteil -7'852             -8'013             -7'759             -5'538             
4700 Drucksachen und Material -200               -203               -206               -209               
4930 Kapital- und Zinsendienst Staat -5                   -5                   -5                   -5                   

4 Finanzdirektion -9'337             -9'001             -8'660             -6'542             
5000 Generalsekretariat (GS) -215               -215               -215               -230               
5205 Amt für Verkehr (AFV) -3'380             -3'130             -3'010             -3'010             
5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) -363               -613               -613               -463               

5 Volkswirtschaftsdirektion -3'958             -3'958             -3'838             -3'703             
6000 Steuerung Gesundheitsversorgung -2'200             -2'200             -2'200             -2'200             
6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen -10                 -10                 -10                 -10                 
6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation -10                 -10                 -10                 -15                 

6 Gesundheitsdirektion -2'220             -2'220             -2'220             -2'225             
7000 Bildungsverwaltung -1'053             -903               -803               -753               
7100 Lehrmittelverlag -20                 -20                 -20                 -20                 
7301 Mittelschulen -1'109             -1'064             -1'042             -1'001             
7302 Schulen im Gesundheitswesen -70                 -                 -                 -                 
7303 Berufsfachschulen und Lehrabschlussprüfungen -1'043             -1'043             -1'043             -1'043             
7501 Jugend- und Familienhilfe -43                 -43                 -43                 -43                 
7502 Berufs- und Studienberatung -10                 -10                 -10                 -10                 

7 Bildungsdirektion -3'348             -3'083             -2'961             -2'870             
8000 Generalsekretariat (GS) -740               -740               -740               -740               
8100 Hochbauamt (HBA) -30                 -30                 -30                 -30                 
8300 Amt für Raumplanung und Vermessung (ARV) -550               -                 -                 -                 
8400 Tiefbauamt (TBA) -182               -147               -147               -147               
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) -25                 -                 -                 -                 
8700 Immobilienamt (IMA) -290               -290               -290               -290               
8800 Amt für Landschaft und Natur (ALN) -102               -102               -102               -102               
8910 Natur- und Heimatschutzfonds -20                 -20                 -20                 -20                 
8960 Deponiefonds -10                 -10                 -10                 -10                 

8 Baudirektion -1'949             -1'339             -1'339             -1'339             
9000 Kantonsrat -81                 -81                 -81                 -81                 
9030 Obergericht und angegliederte Gerichte -1'700             -1'700             -1'700             -1'700             
9040 Bezirksgerichte -11'415           -11'587           -11'761           -11'938           
9061 Kassationsgericht -67                 -68                 -69                 -70                 
9064 Sozialversicherungsgericht -330               -330               -330               -330               
9520 Kantonsspital Winterthur -213               -216               -219               -222               
9600 Universität Zürich -3'300             -3'400             -3'500             -3'600             

9 Übrige -17'106           -17'382           -17'660           -17'941           
Total -41'483           -40'371           -39'990           -37'908           
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IX. Kennzahlen der Finanzlage des Kantons Zürich 

...quote = Verhältnis zum Volkseinkommen 

Steuerquote: Staatssteuern (brutto) in Prozent des Volkseinkommens 

Staatsquote: Konsolidierte Gesamtausgaben (Ausgaben ohne Abschreibungen, Einlagen in Bestandeskonti 

von Fonds, Interne Verrechnungen und Durchlaufende Beiträge) in Prozent des Volkseinkommens 

Aufwandquote: Bereinigter Aufwand (Aufwand ohne Interne Verrechnungen, Durchlaufende Beiträge und 

Einlagen in Bestandeskonti von Fonds im Eigenkapital) in Prozent des Volkseinkommens 

(Netto) Investitionsquote: Nettoinvestition in Prozent des Volkseinkommens (auch als Kennzahl für 

Bruttoinvestition) 

 

...grad = Verhältnis zu den Nettoinvestitionen 

Selbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung (Saldo Erfolgsrechnung plus Abschreibungen des Verwaltungs-

vermögens sowie der Investitionsbeiträge, minus Auflösung passivierter Investitionsbeiträge, plus 

Fondseinlagen in Fonds im Eigenkapital, minus Fondsentnahmen aus Fonds im Eigenkapital) in Prozent der 

Nettoinvestitionen 

Neuverschuldungsgrad: Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-) in Prozent der Nettoinvestitionen 

 

...anteil = Verhältnis zum (bereinigten) Ertrag 

Selbstfinanzierungsanteil: Selbstfinanzierung in Prozent des bereinigten Ertrags (Ertrag ohne Interne Ver-

rechnungen, Ausserordentliche Erträge, Durchlaufende Beiträge, Fondsentnahmen und Finanzerträge) 

Kapitaldienstanteil: Nettozinsaufwand (Zinsaufwand minus Zinserträge) und ordentliche Abschreibung des 

Verwaltungsvermögens in Prozent des bereinigten Ertrags 

Eigenkapitalanteil: Eigenkapital ( einschliesslich Fondskapitalien aus Fonds im Eigenkapital) in Prozent des 

bereinigten Ertrags 

Zinsbelastungsanteil: Nettozinsaufwand in Prozent des bereinigten Ertrags 
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Tabelle 27: Kennzahlen 2001-2012 

in % 2001  
(FHG) 

2002  
(FHG) 

2003  
(FHG) 

2004  
(FHG) 

2005  
(FHG) 

2006  
(FHG) 

       
Steuerquote 6.0 6.2 5.1 4.8 4.8 4.8 
Staatsquote 12.3 12.9 11.8 11.5 11.4 11.0 
Aufwandquote 12.4 12.5 11.5 11.0 10.9 10.5 
Nettoinvestitionsquote 0.2 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 
Bruttoinvestitionsquote 1.3 1.7 1.2 1.4 1.4 1.4 
       
Selbstfinanzierungsgrad 479.8 150.9 17.4 41.0 278.1 90.5 
Neuverschuldungsgrad -379.8 -50.9 82.6 59.0 -178.1 9.5 
       
Selbstfinanzierungsanteil 8.3 9.4 1.1 2.9 18.0 7.8 
Kapitaldienstanteil 5.7 8.1 7.2 5.4 4.3 5.6 
Eigenkapitalanteil 19.9 20.9 16.8 13.6 24.3 28.6 
Zinsbelastungsanteil 0.4 0.6 0.5 -0.5 -0.8 -1.1 
       
 
in % 2007 

(FHG) 
B 2008* 

(CRG) 
B 2009 
(CRG) 

KEF 2010 
(CRG) 

KEF 2011 
(CRG) 

KEF 2012 
(CRG) 

       
Steuerquote 5.0  5.1  5.0  4.7  4.7  4.8 
Staatsquote 9.9  12.0  12.1  11.9  11.7  11.9 
Aufwandquote 9.6  11.3  11.4  11.3  11.2  11.3 
Nettoinvestitionsquote 0.7  1.0  1.2  1.1  1.1  1.1 
Bruttoinvestitionsquote 1.2  1.5  1.4  1.2  1.1  1.2 
       
Selbstfinanzierungsgrad 150.2  88.5  59.4  30.3  21.2  7.1 
Neuverschuldungsgrad -50.2  11.5  40.6  69.7  78.8  92.9 
       
Selbstfinanzierungsanteil 11.0  6.7  5.0  2.5  1.8  0.6 
Kapitaldienstanteil 3.3  5.6  4.6  4.7  4.5  4.7 
Eigenkapitalanteil 33.9  -    -    -    -    -   
Zinsbelastungsanteil -2.5  1.1  0.8  0.8  1.0  1.2 
       
 
*  Um den Vergleich mit dem Budget 2009 sicherzustellen, wurden die Zahlen zum Budget 2008 auf die neue Rechnungslegung 

gemäss CRG umgerechnet. Dieser Vorgang wird als "Restatement" bezeichnet. Dadurch ergeben sich teilweise Abweichungen zu 
den mit dem zum Kantonsratsbeschluss zum Budget 2008 publizierten Ergebnissen. 

 

Bis und mit Rechnung 2007 sind die Kennzahlen auf der Basis des Rechnungsmodells FHG berechnet. Ab 

2008 kommt die neue Rechnungslegung gemäss CRG zur Anwendung. Im Rahmen der Harmonisierung 

des Rechnungslegungsmodells für die Kantone und Gemeinden (HRM2) wurde auch die Methodik der 

Kennzahlenberechung leicht angepasst. Durch die Konsolidierung werden zudem ab 2008 auch die Anstal-

ten (Konsolidierungskreis 3) in die Kennzahlenberechnung einbezogen. Durch diesen Systemwechsel 

verändern sich die Werte teilweise. Insbesondere die Staats-, Aufwand-, Nettoinvestitions- und Bruttoinvesti-

tionsquote erhöhen sich deshalb gegenüber 2007.  

Der Vergleich der Werte ab 2008 mit denjenigen vor 2008 ist somit erschwert. Für die Kennzahlenberech-

nung der Quoten wird auf das kantonale Volkseinkommen abgestützt. Die aktuellste Angabe zum Zürcher 

Volkseinkommen des Bundesamtes für Statistik betrifft 2005 und das auch nur provisorisch. Die Volksein-

kommen für 2006 bis 2012 sind auf Grund von Schätzungen zum Wachstum des realen 

Bruttoinlandproduktes und der Konsumentenpreise hochgerechnet. Aufgrund der Ende 2007 eingeführten 

Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der Schweiz werden die kantonalen Volkseinkommen 

der Jahre 1998 bis 2005 im Bundesamt für Statistik zurzeit neu berechnet. Die neuen Ergebnisse werden 

zusammen mit einer ersten Schätzung für das Jahr 2006 Anfang Oktober 2008 verfügbar werden. Die aus-

gewiesenen Quoten werden deshalb noch ändern. 
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Einleitung zu den Funktionsbereichen 

 

Die Funktionsbereiche dienen der Planung und Steuerung von direktionsübergreifenden, verwaltungs-
internen Aufgabenbereichen. Aus einer Querschnittsperspektive heraus wird dargelegt, welche Mittel 
der Staat als Input für die Erfüllung der Staatstätigkeit benötigt und welche strategischen Ziele er 
betreffend dieser Ressourcen verfolgt. 

Die Planung der Funktionsbereiche bestimmt die Rahmenordnung respektive die Leitplanken, inner-
halb welcher die Verwaltung ihre Hauptleistungen erbringt. Direktionsübergreifende Standards legen 
die Entwicklung in den Potentialbereichen fest, definieren, welche Ressourcen der Verwaltung insge-
samt zur Verfügung stehen und welche Restriktionen zu beachten sind. Somit konzentriert sich die 
Planung der Funktionsbereiche auf die Innenwirkung (auf die Verwaltung) und verzichtet auf die  
Betrachtung der Aussenwirkung (Wirkung der Verwaltungstätigkeit auf gesellschaftliche Anliegen, wie 
z.B. Vollzug des Umweltrechts oder Förderung der Gleichstellung ausserhalb der kantonalen Verwal-
tung; dieser Output ist in den einzelnen Leistungsgruppen umschrieben). 

Zur Planung und Steuerung der entsprechenden Funktionsbereiche werden ein Personalcontrolling, 
ein Ökocontrolling (betrieblicher Umweltschutz), ein Immobiliencontrolling sowie ein IT-Controlling 
aufgebaut. Direktionsübergreifend geltende Ziele wie z.B. die Personalförderung oder die Erhöhung 
des Recyclinganteils sind nicht in jeder Leistungsgruppe aufgeführt, sondern im jeweiligen Funktions-
bereich erwähnt. Sie gelten gleichwohl für alle Ämter. 

 

Aufbau  

Nach einer kurzen Information über die seit dem letzten KEF eingetretenen Veränderungen (Ab-
schnitt 1) zeigt ein Überblick, wie der Funktionsbereich organisiert ist und welche allgemeinen Trends 
ihn prägen (Abschnitt 2). Der erkannte Handlungsbedarf bestimmt die in Abschnitt 3 dargelegten stra-
tegischen Ziele, bei denen jeweils angegeben wird, mit welchen Projekten und Massnahmen sie  
verfolgt werden. Dieser Ressourceneinsatz setzt finanzielle Mittel voraus, deren Entwicklung in Ab-
schnitt 4 dargestellt wird. Der Zielerreichungsgrad wird sodann mittels Indikatoren erhoben (Abschnitt 
5), wo diese bereits vorliegen. Bei ungenügender Zielerreichung sollen entweder Steuerungsmass-
nahmen ergriffen oder - bei markanten Umfeldveränderungen – die strategischen Ziele angepasst 
werden. 
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1. Veränderung gegenüber dem KEF des Vorjahres 
Der Regierungsrat hat im Rahmen des Sanierungsprogramms San04 erkannt, dass ihm die notwendi-
gen Informationen und Instrumente fehlen, um den Immobilienbereich strategisch führen zu können. 
Das im Jahre 2003 eingeleitete Projekt „Immobilien“ hatte zum Ziel, diesen Missstand zu beseitigen. 
Aufgrund dessen wurden mit dem Regierungsratsbeschluss vom 30. November 2005 das Leitbild und 
die strategischen Ziele für die Betriebsliegenschaften (Verwaltungsvermögen) festgelegt. Weiter  
wurde beschlossen, dass ein Immobilienamt innerhalb der Baudirektion zu schaffen sei. 

Der Massnahmenplan Haushaltsgleichgewicht 06 beinhaltete auch das Projekt Strukturbereinigung in 
der Zentralverwaltung. Mit Beschluss Nr. 1295 entschied der Regierungsrat am 29. August 2007 die  
- bislang in der Finanzdirektion angeordnete - Abteilung Liegenschaftsverwaltung neu in das Immobi-
lienamt der Baudirektion zu überführen. Damit sollen Schnittstellen beseitigt und effiziente Prozesse 
ermöglicht werden. 

 

2. Organisation 
Im Rahmen des oben erwähnten Sanierungsprogramms wurde das Immobilienamt per 1. Juli 2006 
geschaffen. Auf diesen Zeitpunkt wurden die Abteilungen Landerwerb aus dem Generalsekretariat 
und Bewirtschaftung aus dem Hochbauamt ins neue Amt überführt. Die dritte und direktionsübergrei-
fende Abteilung Steuerung & Portfoliomanagement wurde vollständig neu rekrutiert. Ende 2006 war 
der Soll-Bestand bis auf wenige Mitarbeitende erreicht. Die Grundlage für die Tätigkeit des Immobilie-
namtes bildet die Immobilienverordnung (ImV), die am 24. Januar 2007 durch den Regierungsrat ge-
nehmigt wurde. 

  
Per 1. Oktober 2007 wurden die Mitarbeiter und Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung (FD) operativ 
ins Immobilienamt (BD) eingegliedert. Die Grundbuchgeschäfte wurden dabei der Abteilung Lander-
werb, die Eigentümervertretung für die Liegenschaften des Finanzvermögens sowie die Mietgeschäfte 
der Abteilung Steuerung & Portfoliomanagement übertragen. 

 

3. Liegenschaften im Finanz- und Verwaltungsvermögen  

Definition Finanz- und Verwaltungsvermögen 

Ausgehend von der Definition der Ausgabe werden die Aktiven in Finanz- und Verwaltungsvermögen 
unterschieden. Das Finanzvermögen bestehend aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchti-
gung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen um-
fasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. 

 

4. Leitsätze für die strategische Führung 

4.1.   Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 

Die strategische Führung im Immobilienbereich, mit Fokus auf die Abteilung Steuerung & Portfolioma-
nagement, umfasst sämtliche Liegenschaften, die der Staat für die Erfüllung der Kernaufgaben benö-
tigt. Sie werden als Betriebsliegenschaften bezeichnet und umfassen Liegenschaften des Verwal-
tungsvermögens sowie Mietverhältnisse mit Dritteigentümern. Die strategische Führung erstreckt sich 
zudem auch auf die Liegenschaften der Spezialfonds des Finanzvermögens (Strassenfonds, Natur- 
und Heimatschutzfonds und ehemaliger Fluglärmfonds), weil die entsprechenden Liegenschaften 
ausschliesslich zum Zweck der Unterstützung des entsprechenden Kerngeschäfts beschafft und be-
wirtschaftet werden.  
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Mit dem Leitbild und den strategischen Zielen für die Betriebsliegenschaften schafft der Regierungsrat 
die Grundlage für alle Aktivitäten in diesem Bereich. Damit soll eine zeitgerechte Steuerung und die 
Reaktionsfähigkeit bei sich verändernden Verhältnissen ermöglicht werden. Ebenso wichtig sind die 
Kontinuität in den Entscheidungen und die Schaffung von Transparenz.  

 

Die organisatorischen Grundlagen hat der Regierungsrat in drei Leitsätzen definiert: 

1. Leitsatz: Besitzverhältnisse 

Zur Sicherstellung der optimalen Erfüllung seiner dauernden Kernaufgaben besitzt der Staat die dafür 
notwendigen Immobilien im Verwaltungsvermögen. Die Interessenwahrung der Eigentümerschaft für 
die Betriebsliegenschaften wird im Auftrag des Regierungsrates durch das Immobilienamt wahrge-
nommen. 

 

2. Leitsatz: Organisationsvorgaben Immobilienmanagement 

Diese Interessenwahrnehmung erfolgt über ein Immobilienmanagement (Steuerung & Portfoliomana-
gement). Die verschiedenen Rollen der Beteiligten Nutzer/Eigentümer/Bewirtschafter/zentrales Bau-
fachorgan sind organisatorisch konsequent auseinander zu halten. 

 

3. Leitsatz: Zielsetzungen Immobilienmanagement 

Das Immobilienmanagement gewährleistet optimale infrastrukturelle Voraussetzungen für die  
Erfüllung der Kernaufgaben der Nutzer. Es hat sich dabei an den Kriterien Wirtschaftlichkeit und 
Nachhaltigkeit zu orientieren und angemessen Rücksicht auf soziale, architektonisch-städtebauliche 
und ökologische Anliegen zu nehmen. 

 

4.2.   Liegenschaften des Finanzvermögens 

Die Bilanzierung wie auch die finanzrechtliche Zuteilung der Liegenschaften zum Finanz- und Verwal-
tungsvermögen werden durch das Gesetz über Controlling und Rechnungswesen (CRG) geändert. 
Der Begriff der öffentlichen Aufgabenerfüllung bleibt Abgrenzungskriterium für das Finanz- und  
Verwaltungsvermögen. Das Halten von Kulturgütern wie auch der Liegenschaften des Natur- und 
Denkmalschutzes wird als staatliche Aufgabe aufgefasst, weshalb diese Liegenschaften neu dem 
Verwaltungsvermögen zuzuordnen sein werden.  

Die durch den Regierungsrat seit den Neunzigerjahren befolgte Politik, Liegenschaften des Finanz-
vermögens zu veräussern, wenn für sie künftig keine Verwendung für die Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben oder für Tauschgeschäfte besteht und wenn ein interessanter Kaufpreis erzielt werden kann 
(RRB1037/2006), wird neu durch das Immobilienamt unter Berücksichtigung der Immobilienstrategie 
überarbeitet.  

Solange keine Überschussliquidität anzulegen ist, besteht kein Bedarf an Liegenschaftskäufen als 
Kapitalanlage für das Finanzvermögen. Obwohl die Liegenschaften im Finanzvermögen keine direkte 
Kapitalanlage bedeuten, stellen sie einen beträchtlichen finanziellen Vermögenswert dar und sollten 
demzufolge vermehrt nach Renditeüberlegungen bewirtschaftet werden. Dies setzt voraus, dass sie 
ab 2009 einerseits einer baulichen Zustandbeurteilung und andererseits einer neuen Einzelbewertung 
unterzogen werden. Die zum Teil aus dem Marktwert abzuleitenden Mieterträge sowie Betriebs- und 
Unterhaltskosten werden zugunsten einer angemessenen Rendite neu angepasst.  
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5. Strategische Ziele Immobilienmanagement 
 

Die Umsetzung der Immobilien-Strategie erfolgt in drei strategischen Schwerpunkten: 

 
1. Planung 

Die Bedarfsplanung der Ressource Immobilie erfolgt zukunftsbezogen und ganzheitlich. 
 

 
Grundsätze: 

• Vor Inangriffnahme von Neubauten oder Umbauten an bestehenden Immobilien oder vor Zu-
mietung zusätzlicher Flächen müssen – im Sinn von Alternativen – sämtliche organisatorischen 
Massnahmen (Aufgabenänderung, Aufgabenverzicht, Nutzungstausch, Nutzungsverdichtung oder 
Nutzungsverlegung) geprüft worden sein. 

• Alle immobilienrelevanten Massnahmen sind auf das Leitbild und die Erfüllung der strategischen 
Immobilienziele ausgerichtet. Sie werden beurteilt nach: Wichtigkeit (strategische Bedeutung), 
Dringlichkeit (zeitliche Priorität) und Wirtschaftlichkeit (Finanzierbarkeit/Folgekosten/Einsparungen) 

• Mit zielgerichteter Planung soll/en der Kapitaleinsatz möglichst gering gehalten, die Werterhaltung 
gesichert, Folgeschäden vermieden und Bewirtschaftungskosten optimiert werden. 

 

 
2. Bereitstellung 

Die Bereitstellung der Ressource Immobilie erfolgt in angemessener Qualität und zu angemessenen 
Kosten. 
 

 
Grundsätze: 

• Eine hohe Funktionalität der Immobilie soll die Sicherstellung der Infrastrukturvoraussetzungen für 
die Leistungserbringung der Nutzer gewährleisten. Es sind bauliche Standardlösungen mit grosser 
Flexibilität zu realisieren. Abweichungen davon sind dort vorzusehen, wo eine Standardlösung die 
wirtschaftlich schlechtere Wahl ist. Die Ausbauqualität orientiert sich neben den betrieblichen An-
forderungen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer und nicht nach der Lebensdauer der Im-
mobilie. 

 

 
3. Bewirtschaftung 

Die Bewirtschaftung der Ressource Immobilie erfolgt nutzergerecht nach den Grundsätzen der Wirt-
schaftlichkeit und Nachhaltigkeit. 

 

 
Grundsätze: 

• Die Bewirtschaftung der Immobilien erfolgt im Rahmen der ganzheitlichen Betrachtung der bauli-
chen und gebäudetechnischen Anlagen, betrieblichen Einrichtungen sowie personenbezogenen 
Dienstleistungen zur Schaffung förderlicher Arbeits- und Aufenthaltsverhältnisse. 

• Die dynamische und auf die unterschiedlichen Anforderungen abgestimmte Erbringung von Dienst-
leistungen unterstützt die langfristige Werterhaltung und Verfügbarkeit der Immobilie sowie die 
Kernprozesse der Nutzer. 

• Die Bewirtschaftung entspricht wirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen und erfolgt zu 
marktgerechten Kosten. Zur Schaffung von Anreizen für einen sparsamen und effizienten Umgang 
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mit Ressourcen werden die Kosten den Nutzern transparent ausgewiesen. 

 

6. Projektplan Immobilienmanagement Kanton Zürich 
 

Der Aufbau der erforderlichen Grundlagen für das kantonale Immobilienmanagement erfolgt in einzel-
nen, planbaren Handlungsfeldern bzw. Teilschritten.  

Nr. Thema/Projekt Ziel/Nutzen Realisierungs-
zeitraum 

1 Zustandsbewertung der 
Liegenschaften des 
Verwaltungsvermögens  

Basis für Projekt 2 (Einzelbewertung) sowie Unter-
halts- und Investitionsplanung   

Durchführung und Nachführung: Hochbauamt 

2008 abge-
schlossen 

Nachführung 
laufend 

2 Einzelbewertung der 
Liegenschaften des 
Verwaltungsvermögens 

Grundlage für Anlagenbuchhaltung (IPSAS) sowie 
Unterhalts- und Investitionsplanung/-strategie   

 

2008  

abgeschlossen 

3 Bewertung der Liegen-
schaften des Natur- und 
Heimatschutzfonds 

Grundlage für Anlagenbuchhaltung (IPSAS) sowie 
Unterhalts- und Investitionsplanung/-strategie   

 

2008 

abgeschlossen 

4 Zustandsbewertung der 
Liegenschaften des 
Finanzvermögens  

Grundlage für Unterhalts- und Investitionsplanung   

 

2008-2009 

Nachführung 
laufend 

5 Neubewertung der 
Liegenschaften des 
Finanzvermögens 

Grundlage für Anlagenbuchhaltung (IPSAS) sowie 
Unterhalts- und Investitionsplanung/-strategie   

2009 

6 Überarbeitung der Im-
mobilienstrategie 

 

Der Kanton Zürich verfügt für seine Liegenschaften 
(Verwaltungs-, Finanzvermögen, Fonds) über spezi-
fische Immobilienstrategien. 

Die Strategie unterstützt den Kanton bei der langfris-
tigen Erfüllung seiner Aufgaben, der Effizienz der 
Verwaltung und der Sicherung einer nachhaltigen 
Rentabilität. 

2009 

7 Immobilienorganisation Definierte und abgestimmte Rollen und Schnittstellen 
für alle Akteure des Immobilienmanagement 

 

2009-2010 

8 Liegenschafts- und 
Raumkostenrechnung 

Transparente Liegenschafts- und Raumkostenrech-
nung nach immobilienwirtschaftlichen Kriterien; 
Grundlage für spezifische Nutzervereinbarungen 
(Serviceleistungen, -standard, -verrechnung)   

2009-2010 

9 Nutzervereinbarungen Langfristige Vereinbarungen betreffend räumlichen 
und baulichen Bedürfnissen und Nutzerstrategien; 
Definition Serviceleistungen, -standard, -kosten und 
Verrechnung 

2009-2011 
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Informatik 

Entwicklungsplanung 
 

 

1. Veränderungen gegenüber dem KEF des Vorjahres 

2. Organisation 

3. Strategische Ziele 

4. Finanzielle Entwicklungen 
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1. Veränderungen gegenüber dem KEF des Vorjahres 
 
Die seit einigen Jahren in Arbeit befindliche Informatikstrategie wurde Mitte 2007 vom KITT verabschiedet 
und seither ergänzt. Sie ist vom Regierungsrat noch nicht für verbindlich erklärt worden. Insbesondere 
wurde bei den strategischen Schwerpunkten in Übereinstimmung mit dem Umsetzungsplan der Schwer-
punkt ‚Vereinheitlichung und Zentralisierung der Kollaborationsplattform’ ersetzt durch den Schwerpunkt 
‚Schaffung einer einheitlichen Benützeroberfläche’. Der ersetzte Schwerpunkt ist in der Umsetzung und 
daher kein Schwerpunkt des KEF-Zeitraums 2009–2012 mehr. 

Der Abschnitt ‚Finanzielle Entwicklung’ wird um den neuen Indikator ‚Arbeitsplatzkosten’ ergänzt. 

 

2. Organisation 
 
Für die strategische Führung der direktionsübergreifenden Informatik ist seit Anfang 2005 das Kanto-
nale IT-Team (KITT) verantwortlich. Das KITT setzt sich aus je einem Vertreter der Direktionen und der 
Staatskanzlei zusammen. Das KITT ist die fachlich vorgesetzte Stelle der KITT-Geschäftsstelle, welche die 
Entscheide des KITT umsetzt und für die Geschäftsführung zuständig ist. Die KITT-Geschäftsstelle ist eine 
Amtsstelle der Finanzdirektion. 

Weitere Elemente der KITT-Organisation sind sogenannte Kompetenzzentren (CC) und Servicezentren 
(SC). CC sind verwaltungsinterne Einheiten, welche den Betrieb von direktionsübergreifenden Diensten 
koordinieren. SC sind interne oder externe Stellen, welche den Betrieb sicherstellen und unter der Führung 
eines CC die Leistungen erbringen. Seit 2005 tätig ist das CC Netzwerkdienste, welches der KITT-Ge-
schäftsstelle angeschlossen ist und für die direktionsübergreifenden Netzwerkdienste (LEUnet, Verzeich-
nisdienste, Domain Name System DNS, Internet-Zugriff) zuständig ist. 2005 wurde das CC IT-Sicherheit 
eingeführt. Es ist in der Direktion der Justiz und des Inneren eingegliedert und Mitte 2008 noch im Aufbau. 
Die Schaffung und Weiterentwicklung von Kompetenz- und Servicezentren ist eine der Schwerpunktaufga-
ben im Bereich Organisation im KEF-Zeitraum. 

Das Informatikcontrolling wird durch die Informatikcontroller auf Direktionsebene und durch die KITT- 
Geschäftsstelle auf Verwaltungsebene durchgeführt.  

Die bereichsinterne Informatik, d. h. die Realisierung der Informatikvorgaben und der Betrieb der Infor-
matik in den Amtsstellen und Direktionen ist Aufgabe der Amtsstellen und Direktionen. Sie müssen sich  
einerseits an die im KITT gefällten Strategieentscheide halten, können anderseits durch ihr KITT-Mitglied 
die Strategieentscheide beeinflussen und ihre Interessen einbringen. Der weitaus grösste Teil der Informa-
tikausgaben erfolgt in der bereichsinternen Informatik. 

 

3. Strategische Ziele 
 
Die strategischen Ziele werden in drei Unterlagen festgelegt: dem Leitbild, der Informatikstrategie und der 
Umsetzungsplanung der Informatikstrategie. 

Das Leitbild wurde vom Regierungsrat im Dezember 2006 festgelegt. Das KITT hat die Informatikstrategie 
und die Umsetzungsplanung im Juni 2007 verabschiedet und im Zeitraum November 2007 bis Mai 2008 im 
Auftrag der Finanzdirektion überarbeitet und ergänzt. 

Die Umsetzung der Informatik-Strategie erfolgt in vier strategischen Schwerpunkten: 
1. Verstärkung der strategischen Ausrichtung 
2. Verbesserung der Informatiksicherheit 
3. Verbesserung und Vereinheitlichung des Dokumentenmanagements 
4. Schaffung einer einheitlichen Benützeroberfläche für die Mitarbeitenden (Portal) 

 

 1. Verstärkung der strategischen Ausrichtung 

 Die Informatik soll auf die neue Informatikstrategie ausgerichtet und es sollen die Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Umsetzung geschaffen werden. 
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Stand: Parallel zur Erarbeitung der Informatikstrategie ist auch deren Umsetzung geplant worden. Zur Um-
setzung des Ziels ‚Verstärkung der strategischen Ausrichtung’ sind sechs Vorhaben geplant: Erarbeitung 
von technischen Standards und Architekturen sowie Aufbau des strategischen Informatikcontrollings, Zent-
ralisierung auf Direktionsstufe, Zentralisierung der Betriebsstandorte, Schaffung eines Kompetenzzentrums 
‚Projektmanagement’, Pflege und Erweiterung der bestehenden KITT-Leistungen und die strategische Aus-
richtung bestehender direktionsübergreifender Leistungen. 

Umsetzung: Alle Vorhaben sollen im Zeitraum bis 2011 umgesetzt werden. Die ersten vier der sechs  
Vorhaben wurden als Vorhaben mit hoher Priorität eingestuft und es sind Vorarbeiten geleistet worden. 
Federführend bei der Umsetzung ist das KITT. 

 

 2. Verbesserung der Informatiksicherheit 

 Es soll sichergestellt werden, dass beim Einsatz der Informatik die Vorschriften betreffend  
Datenschutz, Sicherheit und Umgang mit Informationen und Personendaten eingehalten wer-
den. Es sollen Rollen und Verantwortlichkeiten zugewiesen werden. 

 
 

Stand: Auch zu diesem Ziel sind Vorhaben zu dessen Umsetzung geplant. Es sind dies: der Ausbau des 
erst in Ansätzen bestehenden Kompetenzzentrums IT-Sicherheit und die Erarbeitung eines Identity- &  
Access-Managements (IAM). Das Kompetenzzentrum soll die zentrale Anlaufstelle für Sicherheitsfragen in 
der Informatik werden und Aufgaben in der Beratung, der Beschaffung und dem Betrieb der direktions-
übergreifenden Sicherheitsinfrastruktur wahrnehmen. Beim IAM geht es um eine direktionsübergreifende 
Lösung für die Benutzerverwaltung und die Vergabe von Zugriffsrechten. 

Umsetzung: Beide Vorhaben sollen im Zeitraum bis 2011 unter Federführung des KITT umgesetzt werden, 
das erste mit hoher, das zweite mit mittlerer Priorität. 

 

 3. Verbesserung und Vereinheitlichung des Dokumentenmanagements 

 Angestrebt wird eine geordnete und nachvollziehbare Verwaltung der Dokumente, die in der 
kantonalen Verwaltung anfallen, sowie eine Standardisierung der Archivierung, damit die  
Übergabe von Dokumenten an das Staatsarchiv zur Langzeitarchivierung erleichtert wird. 
 

 

Stand: Auch für dieses Ziel sind Vorhaben vorgesehen, die in den nächsten vier Jahren umgesetzt werden 
sollen: Mit dem Vorhaben ‚Dokumentenmanagementsystem (DMS) sollen Softwarelösungen als Standards 
definiert und bereitgestellt werden. Das Vorhaben ‚elektronische Archivierung’ soll die mittelfristige Archi-
vierung von Dokumenten unterstützen. Das Vorhaben ‚Workflowmanagement’ soll die elektronische Aus-
führung von Geschäftsprozessen unterstützen. 

Umsetzung: Auch diese drei Vorhaben sollen im KEF-Zeitraum unter Federführung des KITT umgesetzt 
werden. Das Vorhaben ‚DMS’ wird mit hoher Priorität behandelt. 

 

 4. Schaffung einer einheitlichen Benützeroberfläche für die Mitarbeitenden (Portal) 

 Ziel ist, dass von diesem einheitlichen Portal sämtliche Programme, Datenbanken und  
Informationen angesteuert werden können. Damit wird das in den Leitlinien zur Information und 
Kommunikation des Regierungsrates geforderte Ziel übernommen. 
 

 

Stand: Für diesen Schwerpunkt ist nur das Vorhaben ‚Umsetzung Portal’ vorgesehen. Die Planung beginnt 
nach der Festsetzung der Informatikstrategie durch den Regierungsrat. 
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4. Finanzielle Entwicklung 
 
Informatikinvestitionen sind in der Regel über die Amtsstellen zu finanzieren und unterliegen den Investiti-
onsplafonds der Direktionen. Zur Vermeidung einer doppelten Steuerung - einerseits über den Funktions-
bereich Informatik, anderseits über die Direktionen - werden an dieser Stelle nur die direktionsübergrei-
fenden Projekte im Sinne einer Übersicht aufgeführt. 
 
Informatikquerschnittsprojekte mit strategischer Bedeutung im Zeitraum 2009 – 2012 

Projekte Volumen in 
Mio. Fr. 

Jahr Ent-
scheid 

Realisie-
rungszeitraum 

Vereinheitlichung und Zentralisierung der Kollaborations-
plattform 

 
 

2007 2007 - 2009 

Strategie, Standards und Architekturen 0.9  2009 - 2012 
Zentralisierung auf Direktionsstufe 0.1  2009 - 2012 
Zentralisierung der Betriebsstandorte 1.5  2009 - 2012 
KITT - Kompetenzzentrum Projektmanagement 0.3  2009 - 2012 
KITT - Servicezentrum Beschaffung 0.0  2009 - 2012 
Strategische Ausrichtung bestehender direktionsübergrei-
fender Leistungen 

offen  2009 - 2012 

KITT - Kompetenzzentrum Informatik-Sicherheit 1.0  2009 - 2012 
Identity & Access-Management 0.3  2009 - 2012 
Dokumenten-Managementsystem (DMS) 3.7  2009 - 2012 
Elektronische Archivierung offen  2009 - 2012 
Workflowmanagement offen  2009 - 2012 
Umsetzung Portal 1.4  2009 - 2012 

 
Mit Ausnahme des ersten Projekts handelt es sich um Vorhaben zur Umsetzung der Informatikstrategie. 
Mit der genaueren Planung der einzelnen Vorhaben wird nach der Behandlung der Informatikstrategie im 
Regierungsrat begonnen. 
 
 
Entwicklung der Informatik – Arbeitsplatzkosten pro Direktion 
 
Mit den ‚Arbeitsplatzkosten pro Direktion’ wird ein neuer Indikator eingeführt. Er ist das Ergebnis einer 
KEF-Erklärung des Kantonsrats (KR-Nr. 25/2008, KEF-Erklärung Nr. 10). 
Die Entwicklung wird in zwei Zahlenreihen wiedergegeben: Die erste (A.) enthält alle Informatikkosten und 
zeigt die unterschiedliche Informatikintensität der Direktionen. Die zweite (B.) enthält die Basisarbeitsplatz-
kosten und erlaubt einen Vergleich zwischen den Direktionen. Der Vergleich der beiden Tabellen zeigt, 
dass die Basisarbeitsplatzkosten etwa 25 - 30% der Informatikkosten ausmachen. 
 
A. Informatikgesamtaufwand pro Arbeitsplatz 
 

 Beträge in Fr. 
Rech-
nung 

Budget-
jahr Planjahr Planjahr Planjahr 

 Direktion 2007 2009 2010 2011 2012 

1 Regierungsrat + Staatskanzlei 18'221 7’430 7’400 6’760 6’330 

2 Direktion der Justiz und des Innern 9'235 7’960 7’960 7’960 7’960 

3 Sicherheitsdirektion 12’761 13’000 13’000 13’000 13’000 

4 Finanzdirektion 49'105 41’610 46’140 53’090 61’480 

5 Volkswirtschaftsdirektion 4'825 6’400 6’200 6’000 6’100 

6 Gesundheitsdirektion 6'095 9’000 9’000 9’000 9’000 

7 Bildungsdirektion 8’308 7’920 7’800 7’780 7’850 

8 Baudirektion 11'596 11’100 11’000 11’700 11’900 

  Durchschnitt Verwaltung 13'289 13’131 13’466 14’119 14’882 
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Die Zahlen zeigen einerseits die unterschiedliche Informatikintensität einer Direktion (wie stark wird die  
Informatik für die Leistungserstellung eingesetzt; wie stark ist Informatik anwendbar, werden zentrale An-
wendungen betrieben) und anderseits grössere Beschaffungen (z.B. Erneuerung Arbeitsplatzausrüstung) 
und Projekte (z.B. ZüriPrimo des Steueramtes) im betreffenden Jahr. 
Diese Unterschiede werden fortbestehen, jedoch beeinflusst durch Beginn und Abschluss von Projekten, 
Erneuerungen für grössere Bereiche, die Zentralisierung der Leistungserstellung und die technische  
Entwicklung. 

Berechnung des Indikators: 

Die ausgewiesene Zahl ist das Verhältnis (geplanter) Informatikgesamtaufwand durch (geplante)  
Anzahl Arbeitsplätze. Die Zahl 'Durchschnitt Verwaltung' enthält neben den Ausgaben der Direktionen je-
ne der direktionsübergreifenden Informatik (KITT-Geschäftsstelle). 
Der Informatikgesamtaufwand ist Bestandteil der jährlich erhobenen Informatikkennzahlen. Er enthält 
vier Ausgabengruppen: die Investitionsausgaben (Konto 5064)(ab 2009 Abschreibungen und Zinsen an-
stelle der Investitionsausgaben), den Personalaufwand (bis 2008 Fr. 130'000, ab 2009 Fr. 150’000 pro In-
formatikstelle), den Sachaufwand (Konti 3113, 3151, 3162, 3908) und die internen Verrechnungen für In-
formatikleistungen (Konto 3911) plus den Mehraufwand der weiterverrechnenden Informatikabteilungen. 
Die Anzahl Arbeitsplätze wird jährlich in einer Umfrage bei den Informatikcontrollern erhoben. 
Die Zahlen für die Planjahre basieren auf einer Abschätzung der Entwicklung im Planungszeitraum. 
 
B. Basis-Arbeitsplatzkosten 
 

 Beträge in Fr. 
Rech-
nung 

Budget-
jahr Planjahr Planjahr Planjahr 

 Direktion 2007 2009 2010 2011 2012 

1 Regierungsrat + Staatskanzlei  3’600 3’600 3’600 3’600 

2 Direktion der Justiz und des Innern  1’750 1’750 1’750 1’750 

3 Sicherheitsdirektion  3’600 3’600 3’600 3’600 

4 Finanzdirektion  3’600 3’600 3’600 3’600 

5 Volkswirtschaftsdirektion  3’000 3’000 3’000 3’000 

6 Gesundheitsdirektion  3’600 3’600 3’600 3’600 

7 Bildungsdirektion  3’600 3’600 3’600 3’600 

8 Baudirektion 3’636 3’100 2’700 2’700 2’700 

  Durchschnitt Verwaltung 3’636 3’258 3’218 3’218 3’218 
 
Die Zahlen zur Berechnung dieses Indikators wurden bisher in dieser Form nicht erhoben, da deren Erhe-
bung einen grossen Aufwand erfordert und hohe methodische Anforderungen stellt. Die Baudirektion hat 
2007 eine Berechnung durchgeführt. Die dabei errechnete Zahl wird durch die meisten Direktionen als Ziel-
wert für 2009 - 2012 verwendet. Die Zielwerte sollen jährlich aufgrund neuer Erkenntnisse aktualisiert  
werden.  

Berechnung des Indikators: 

Folgende Kosten werden einbezogen: 
Helpdesk und Support: Personalaufwand (angewendet wird ein Einheitspersonalaufwand von Fr. 180'000 

pro Jahr, der Sozialleistungs-, Raum- und Ausbildungskosten einschliesst) 
Helpdeskinfrastruktur: Tools für Ticketverwaltung und Softwareverteilung (anteilig, falls für weitere Soft-

ware verwendet), Telefonkosten 
Arbeitsplatzausrüstung: Personalcomputer + Laptop, Drucker: Jahreskosten bei 5 Jahren Nutzungs-

dauer; Multifunktionsdrucker werden einbezogen, wenn sie ans Netz angeschlossen sind; Software: 
Betriebssystem, MS-Office-Produkte, Lotus-Notes; E-Mail (Nutzungslizenzen) 

File- und Print-Server: Beschaffungs-/Amortisationskosten, Betriebskosten (Klimatisierung, Strom, USV, 
Standkosten): anteilmässig, wenn der Server auch für andere Anwendungen genutzt wird; Datensiche-
rungskosten, Fileaccess-Kosten 

Netzwerk: Portkosten des LAN 
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1. Veränderungen gegenüber dem KEF des Vorjahres 
 
Das 4. Kapitel Finanzielle Entwicklung wurde infolge der erstmaligen finanziellen Planung nach den 
Grundsätzen von IPSAS angepasst.  
 

2. Überblick 
 
2.1  Organisation 

Für den Kanton Zürich arbeiteten am 31. Dezember 2007 rund 31’300 Angestellte, davon rund 17'000 
mit einem Teilzeitpensum. Auf volle Personaleinheiten umgerechnet betrug der Beschäftigungsum-
fang in der kantonalen Verwaltung im Jahr 2007 mit Anstellungen in Ausbildungsfunktionen und Ma-
gistratspersonen 24’162 Stellen1; davon entfallen 9'666 Stellen auf Lehrpersonen, 1'317 Stellen auf 
Spitalberufe (inkl. Ärzte) und 2'758 Stellen auf das Personal der Polizei (ohne Zivilangestellte). Der 
Lohnaufwand betrug im Rechnungsjahr 2007 rund 2.6 Mrd. Franken.  

Das strategische Personalmanagement wird federführend vom Personalamt (s. Leistungsgruppe  
Nr. 4500) wahrgenommen – zusammen mit den Personalbeauftragten der Direktionen und der Staats-
kanzlei. Das Personalamt ist verantwortlich für die Umsetzung der Personalmanagement-Strategie 
des Regierungsrates. Die Planung und Steuerung der Umsetzung der Personalpolitik und der Perso-
nalmanagement-Strategie des Regierungsrates erfolgen durch das Personalcontrolling. 

Das Personalamt fördert die Personal- und Kaderentwicklung und ist verantwortlich für die Anstellung 
und Betreuung der Lernenden als Kauffrau / Kaufmann sowie der Informatik-Lernenden. Es erarbeitet 
zudem die rechtlichen Grundlagen und stellt deren Auslegung und Anwendung nach den Grundsätzen 
der Rechtsgleichheit und der Wirtschaftlichkeit sicher. Im Rahmen des Massnahmenplans Haushalts-
gleichgewicht 06 setzt das Personalamt seine Unterstützung für eine sozialverträgliche und faire Um-
setzung des festgelegten Stellenabbaus fort. Die Abteilung Personalcontrolling des Personalamtes 
plant und evaluiert strategische Projekte im Personalmanagement und unterstützt Führungskräfte und 
Personalverantwortliche bei der Beurteilung, Gestaltung und Optimierung des Personalmanagements. 

Die Abteilung Lohnadministration des Personalamtes ist verantwortlich für die Prozesse und Abläufe 
der Lohnverarbeitung und Datenerfassung. Sie führt die Lohnverarbeitung durch und ist für die Ab-
rechnung mit den Sozialversicherungen und die Weitererarbeitung der Daten (Schnittstellen) besorgt. 
Sie unterstützt und überwacht die weitgehend dezentrale Datenerfassung und übernimmt die (manuel-
le) Berechnung und Auslösung von fachlich anspruchsvollen Lohnzahlungen. Die Abteilung ist aus-
serdem für die Wartung und Weiterentwicklung der Applikation PALAS verantwortlich. 

Die Personalbeauftragten der Direktionen und der Staatskanzlei erarbeiten zusammen mit dem Per-
sonalamt die strategischen Personalmanagement-Projekte. Ausserdem sind sie zusammen mit den 
Personaldiensten in den Ämtern und den Betrieben für das operative Personalmanagement verant-
wortlich. Die Personalbeauftragte der Finanzdirektion ist seit 2007 beim Personalamt angesiedelt.  
  
2.2  Umfeldentwicklung im Personalmanagement 

Gemäss der vom Regierungsrat beschlossenen Personalmanagementstrategie 2007-2011 bilden in 
den kommenden Jahren die folgenden Trends die zentralen Herausforderungen für das Personalma-
nagement: 
 
• Finanzlage bleibt angespannt Trotz positiver Konjunkturentwicklung bleibt die Finanzlage des 

Kantons in den nächsten Jahren angespannt. Davon ist auch der Personalaufwand betroffen. 
• Der Arbeitsmarkt ist zunehmend segmentiert Die kürzeren Konjunkturzyklen beeinflussen den 

Arbeitsmarkt, sodass generell für wenig anspruchsvolle Funktionen ein Überangebot besteht und 
höchstqualifizierte Spezialistinnen und Spezialisten intensiv gesucht werden müssen.  

• Zunehmend anspruchsvolle Berufe – zunehmend qualifizierte Mitarbeitende Auf Grund der 
hohen Anforderungen an den Staat und infolge der Technologisierung und Akademisierung der 

                                            
1 Der Beschäftigungsumfang wird in Personaleinheiten ausgewiesen. Als volle Personaleinheit (Wert 1.0) gilt eine Anstellung 
vom 1. Januar bis 31. Dezember bei einem Beschäftigungsgrad von 100%.  
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Arbeitswelt entstehen zunehmend anspruchsvolle Berufe. Daher steigt auch das Qualifikationsni-
veau der Mitarbeitenden des Kantons.  

• Alternde Gesellschaft – ältere Mitarbeitende Durch den demographischen Wandel resultiert 
auf dem Arbeitsmarkt eine generelle Verknappung der Personalressourcen. Dieser Trend akzen-
tuiert sich bei jüngeren Arbeitnehmenden. Das Durchschnittsalter der kantonalen Mitarbeitenden 
wird sich erhöhen. 

• Loyalitäten und Motivationen im Wandel Die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hat sich unter anderem durch die Sanierungsprogramme erhöht. Gleichzeitig 
wandelt sich die Einstellung zur beruflichen Karriere: es werden nicht nur höher bezahlte vertikale 
Laufbahnen, sondern auch eine work-life-balance angestrebt.  

 
Auf Grund dieser Trends ist davon auszugehen, dass die Bedeutung des Personalmanagements zu-
nimmt. Entsprechend steigen auch die Anforderungen an ein professionelles Personalmanagement. 
 
3. Strategische Ziele 
 
Die Grundlage für die strategischen Ziele bilden zwei Legislaturziele (s. 3.1), die Ziele und Stossrich-
tungen der Personalmanagement-Strategie 2007-2011 (s. 3.2) sowie Projekte aus verschiedenen Auf-
trägen des Regierungsrates (s. 3.3).  

 

3.1 Legislaturziele und Massnahmen 

Zum Legislaturziel „Die Innovationsfähigkeit, Effizienz und Kundenorientierung der Verwaltung weiter-
entwickeln und die Attraktivität als Arbeitgeber steigern“ wurden folgende Massnahmen, welche das 
Personalmanagement betreffen, festgelegt: 

• Personalmanagement-Strategie mit Massnahmen zur Stärkung der Führung, der Personalent-
wicklung, der Personalbereiche und der Marktpositionierung des Kantons als Arbeitgeber erarbei-
ten und umsetzen (s. 3.2). 

• Lohnsystem flexibilisieren und verstärkt auf Leistung ausrichten.  

 

Zum Legislaturziel „Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern“ wurden folgende Massnahmen, 
welche das Personalmanagement betreffen, festgelegt: 

• Massnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Angebote zur familienergänzenden 
Kinderbetreuung direktionsübergreifend koordinieren.  

• Flexible Arbeitsmodelle und Teilzeitarbeit auf allen Stufen fördern. 

• Systematische Laufbahnplanung unter Berücksichtigung frauenspezifischer Lebensläufe einfüh-
ren.  
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3.2 Stossrichtungen der Personalmanagement-Strategie 2007-2011 

Bis 2011 will der Kanton über eines der professionellsten Personalmanagements aller öffentlicher Ar-
beitgeber mit vergleichbarer Komplexität verfügen. Dazu werden vier Stossrichtungen festgelegt und 
Programme zur Umsetzung dieser Stossrichtungen erarbeitet.  

 

Wirksame Unterstützung der Personalführung 

• Personalmanagement wird als zentrale Führungsaufgabe anerkannt und gelebt. 
• Die Gewinnung, Erhaltung und Motivation von qualifizierten Mitarbeitenden durch eine professio-

nelle Führung. 
• Der Kanton erbringt sehr gute Leistungen mit knappen Personal-Ressourcen - ohne Risiken für 

die Gesundheit des Personals. 

Prioritäres Programm: Personalgewinnung standardisieren und professionalisieren 
 
Bezug zu Direktionen / Leistungsgruppen / Projekten / Massnahmen 
 Legislaturziel 6, Massnahme 6.3 Personalmanagement-Strategie erarbeiten und umsetzen 

Ausbau der Personalentwicklung 

• Gezielte Förderung aller Mitarbeitenden zur Bewältigung ihrer bestehenden und künftigen Aufga-
ben. 

• Erarbeitung von individuellen beruflichen Perspektiven für Vorgesetzte und Mitarbeitende. 
• Erstellung einer gezielten Nachwuchsplanung für Schlüsselpositionen.  
 
Prioritäres Programm: Direktionsübergreifende Führungskräfte-Entwicklung aller Stufen weiterent-
wickeln 
 
Bezug zu Direktionen / Leistungsgruppen / Projekten / Massnahmen 
 Projekte Nr. 4500/03 Programm zur Führungskräfte-Entwicklung OptimoFit 

Stärkung der Personalbereiche 

• Personalmanagement wird zum zentralen Erfolgsfaktor für den Kanton. 
• Die Personalbereiche sind Dienstleister und Partner für die Erfüllung des Leistungsauftrages und 

die Erreichung der strategischen Ziele. 
• Es wird ein substantieller Mehrwert für die Linie und den Kanton geschaffen. 
 
Prioritäres Programm: Steuerungsinstrumente für das Personalmanagement / Personalcontrolling  
flächendeckend einführen 
 

Bezug zu Direktionen / Leistungsgruppen / Projekten / Massnahmen 
 Leistungsgruppe Personalamt 4500 Entwicklungsschwerpunkt „Einführung Personalcontrolling“ 

Marktpositionierung 

• Steigerung der Attraktivität des Kantons als Arbeitgeber gegen aussen und innen.  
• Anreize schaffen zur Gewinnung und Erhaltung qualifizierter und motivierter Mitarbeitender. 
• Der Kanton orientiert sich an marktüblichen Anstellungsbedingungen auch im Lohnbereich. 
 
Prioritäres Programme: Stärkung der Leistungsorientierung (Projekt Teilrevision Lohnsystem) und 
Mitarbeiterbindung.  
 
Bezug zu Direktionen / Leistungsgruppen / Projekten / Massnahmen 
 Legislaturziel 6, Massnahme 6.2 Lohnsystem flexibilisieren und verstärkt auf Leistung ausrichten 
sowie Projekt Nr. 4500/02 Teilrevision Lohnsystem 
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3.3 Projekte aus Aufträgen des Regierungsrates 

 

Teilrevision Lohnsystem  

Im Rahmen der Teilrevision des bestehenden Lohnsystems soll ein flexibleres und verstärkt leis-
tungsorientiertes Konzept der individuellen Lohnentwicklung erarbeitet werden. Ausserdem ist die 
Bewertung einzelner Richtpositionen zu überprüfen und Richtpositionsumschreibungen sind bei Be-
darf nachzuführen. Das bestehende System der Arbeitsbewertung, die Lohnklassen und die Lohn-
kurve bleiben hingegen bestehen. Schliesslich ist ein Gremium für die laufende Nachführung des 
Lohnsystems zu definieren und einzusetzen.  
 
Bezug zu Direktionen / Leistungsgruppen / Projekten / Massnahmen 
 Legislaturziel 6, Massnahme 6.2 Lohnsystem flexibilisieren und verstärkt auf Leistung ausrichten 
sowie Projekt Nr. 4500/02 Teilrevision Lohnsystem 

Weiterbildungsprogramm für das oberste Kader 

Die direktionsübergreifende Weiterbildung für das oberste Kader besteht aus zwei Elementen: Einer-
seits wird eine jährliche Kaderkonferenz für das oberste Kader mit den Mitgliedern des Regierungsra-
tes unter dem Titel „Kaderforum“ durchgeführt. Anderseits werden für das oberste Kader ein- bis 
zweitägige Seminare und Workshops zu verwaltungsrelevanten Themen und Fragestellungen ange-
boten. Dieses Weiterbildungsprogramm läuft zurzeit als Pilot. Über die definitive Einführung wird nach 
einer Evaluation entschieden.  
 
Bezug zu Direktionen / Leistungsgruppen / Projekten / Massnahmen 
 Projekt Nr. 4500/03 Programm zur Führungsentwicklung, OptimoFit 

Einführung Case Management und Neuregelung Lohnfortzahlung 

Im Oktober 2007 hat der Regierungsrat die Einführung des Case Managements in der ganzen kanto-
nalen Verwaltung per April 2008 beschlossen. Die Ziele des Case Managements sind die rasche 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit von arbeitsunfähigen Mitarbeitenden sowie die Verhinderung 
von Invalidisierungen. Mit Case Management sollen längere Krankheitsabsenzen und Neuinvalidisie-
rungen um 10 bis 15% reduziert werden.  

Ausserdem soll mit einer Neuregelung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall unter Berücksichtigung 
der Prüfung einer Versicherungslösung (Taggeldversicherung) der soziale Schutz der Mitarbeitenden 
klarer geregelt und die Abgrenzung der Leistungspflichten zwischen der Beamtenversicherungskasse 
und dem Arbeitgeber vorgenommen werden. 
 
Bezug zu Direktionen / Leistungsgruppen / Projekten / Massnahmen 
 Projekt Nr. 4500/06 Einführung Case Management und Neuregelung Lohnfortzahlung 

Einführung eines flächendeckenden Personalcontrolling 

Nach dem erfolgreich durchgeführten Pilotprojekt in der Direktion der Justiz und des Innern, der Bau-
direktion und der Finanzdirektion ist das Personalcontrolling in der kantonalen Verwaltung flächende-
ckend einzuführen. Mit Unterstützung des Personalcontrollings sollen Projekte des 
Personalmanagements bedarfsorientiert geplant, die Qualität der Projekte und ihre Wirkung evaluiert, 
sowie für das Personalmanagement relevante Trends und Personalrisiken frühzeitig dokumentiert, in-
terpretiert und bei Bedarf Massnahmen vorgeschlagen werden. Bei der Einführung des Personalcont-
rollings sind insbesondere die relevanten Indikatoren Schritt für Schritt festzulegen, die Informatik-
Tools zu spezifizieren sowie das Reporting und die Integration des Personalcontrollings in die übrigen 
Prozesse des Personalmanagements festzulegen.  
 

Bezug zu Direktionen / Leistungsgruppen / Projekten / Massnahmen 
 Leistungsgruppe Personalamt 4500 Entwicklungsschwerpunkt „Einführung Personalcontrolling“ 
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Projekt PALAS II – Weiterentwicklung des Personalmanagement- und Lohnabrechnungssys-
tems PALAS 

Mit PALAS II sollen die Betriebskosten von PALAS gesenkt und eine moderne HR-Applikation für das 
Personalcontrolling sowie die Personal- und Lohnadministration implementiert werden. Das beste-
hende Personalmanagement und Lohnabrechnungssystem PALAS ist seit 2003 in der Verwaltung in 
Betrieb. Auf der Grundlage einer Organisationsstudie beauftragte der Regierungsrat Ende 2007 die 
Finanzdirektion, ein Pflichtenheft zu erarbeiten und den Ersatz des Systems PALAS öffentlich auszu-
schreiben. Dabei soll die Frage: Ablösung oder Modernisierung? auf Grund konkreter Offerten ent-
schieden werden. Nach dem Vergabe-Entscheid und der damit verbundenen Bewilligung eines 
Objektkredites ist das neue System unter dem Arbeitstitel „PALAS II“ zu implementieren. 
 
Bezug zu Direktionen / Leistungsgruppen / Projekten / Massnahmen 
 Projekt Nr. 4500/07 PALAS II 

Projekt Massnahmen zur Verbesserung der familienergänzenden Kinderbetreuung für das 
kantonale Personal 

Ziel des Projektes ist es, die familienergänzende Kinderbetreuung für Kinder bis ins Kindergartenalter 
direktionsübergreifend zu koordinieren, auszubauen und flächendeckend zu gewährleisten. Dazu 
wird zunächst der Bedarf der kantonalen Angestellten mit Kindern an Leistungen der familienergän-
zenden Kinderbetreuung mittels einer Umfrage erhoben. Auf der Grundlage der Umfrageergebnisse 
werden Konzepte zu Koordination, Vermittlung und eventuell finanzieller Unterstützung erarbeitet. 
Schliesslich ist eine Regelung der entsprechenden Leistungen der kantonalen Verwaltung als Arbeit-
geberin auszuarbeiten und festzulegen.  
 
Bezug zu Direktionen / Leistungsgruppen / Projekten / Massnahmen 
 Legislaturziel 12, Massnahme 12.4 Massnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und An-
gebote zur familienergänzenden Kinderbetreuung direktionsübergreifend koordinieren 

Kader-Nachwuchsförderung 

Ziel dieses Projektes ist es, ein systematisiertes, direktionsübergreifendes Management-
Development-System aufzubauen. Dieses soll gewährleisten, dass die Hälfte bis zwei Drittel der be-
nötigten Kader-Nachwuchskräfte innerhalb der kantonalen Verwaltung identifiziert und entwickelt wer-
den können. Um eine angemessene Vertretung von Frauen in Führungspositionen zu erreichen, 
sollen Mitarbeiterinnen zur Übernahme von Schlüsselpositionen besonders motiviert werden. Vor-
schläge zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch in Führungspositionen werden dabei 
berücksichtigt. 
 
Bezug zu Direktionen / Leistungsgruppen / Projekten / Massnahmen 
 Leistungsgruppe 4500 Personalamt Entwicklungsschwerpunkt „Umsetzung Personalmanagement-
strategie“ 
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4.  Finanzielle Entwicklung 

 

4.1  Entwicklung des Personalaufwandes in der KEF-Periode 

Tabelle 1: Personalaufwand und Personalstellen: Direktionen, Staatskanzlei, Rechtspflege, Behörden 
und Anstalten (in Mio. Franken bzw. Stellen) 

  B 2008 KEF 2009 KEF 2010 KEF 2011 KEF 2012 

 
 Laufende Rechnung      

 Personalaufwand -4'295.4* -4'508.3 -4'576.4 -4'683.5 -4'780.4 

 - davon Lohnsumme -3'626.6* -3'854.4 -3'916.2 -4'011.7 -4'096.2 

 - davon Lohnneben-
kosten 

-668.8 -653.9 -660.2 -671.8 -684.2 

 Personalstellen
2
 * 38'320.4 38'766.5 38'969.1 39'079.8 

 
* Inkl. zentral eingestellter Mehraufwand für Teuerungszulage 2007 von 0.9% (41 Mio. Fr.) 
** Kein Ausweis von Personalstellen im Budget 08, da die Stellen von einigen Anstalten (Fachhochschulen) erstmals im Rah-
men des KEF 2009-2012 in die Planung miteinbezogen werden. 
 
Tabelle 2: Personalaufwand und Personalstellen: Direktionen und Staatskanzlei (in Mio. Franken bzw. 
Stellen) 

  B 2008 KEF 2009 KEF 2010 KEF 2011 KEF 2012 

 
 Laufende Rechnung      

 Personalaufwand -2'366.8* -2'440.5 -2'454.0 -2'506.6 -2'553.6 

 - davon Lohnsumme -1'979.6* -2'031.7 -2'043.6 -2'088.8 -2'128.3 

 - davon Lohnneben-
kosten 

-387.2 -408.8 -410.4 -417.8 -425.3 

 Personalstellen
3
 23'294.2 23'987.2 24'281.8 24'370.4 24'386.1 

 
* Inkl. zentral eingestellter Mehraufwand für Teuerungszulage 2007 von 0.9% (41 Mio. Fr.) 

 

Gesamte KEF-Periode 

Im KEF wurden folgende Vorgaben zur Lohnsummenentwicklung festgelegt: 
 
Budgetentwurf 2009: + 3.1% (Teuerungsausgleich 1.6%, Stufenaufstieg 1.5%) 
Planjahr 2010:  + 1.4% (Teuerungsausgleich 1.0%, Beförderungen 0.4%) 
Planjahre 2011/2012: + 1.9% pro Jahr (Teuerungsausgleich 1.5%, Beförderungen 0.4%) 
 
In den Jahren 2009-2012 ist jeweils der volle Teuerungsausgleich geplant. Im Budgetentwurf 2009 ist 
zudem ein Stufenaufstieg von 1.5% eingestellt. Die Beförderungsquote beträgt 0.4% und wird in die-
sem Umfang aus Rotationsgewinnen finanziert. In den Jahren 2010-2012 entwickelt sich die Lohn-
summe auf Grund von Beförderungen um 0.4%. Die Beförderungsquote beträgt jedoch 0.8%. Davon 
werden 0.4% aus Rotationsgewinnen finanziert. 

                                            
2  Die Personalstellen werden auf der Basis des Beschäftigungsumfanges ausgewiesen. Es handelt sich um das Total der Leis-
tungsgruppen. Dabei werden u.a. Ausbildungsfunktionen und die Pfarrerschaft nicht ausgewiesen.  
3  Die Personalstellen werden auf der Basis des Beschäftigungsumfanges ausgewiesen. Es handelt sich um das Total der Leis-
tungsgruppen. Dabei werden u.a. Ausbildungsfunktionen und die Pfarrerschaft nicht ausgewiesen.  
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Budgetentwurf 2009 
 
a) Personalaufwand 
Der gesamte Personalaufwand der Direktionen, der Staatskanzlei, der Rechtspflege, Behörden 
und Anstalten (vgl. Tabelle 1) erhöhte sich gegenüber dem Voranschlag 2008 um 4.9% (213 
Mio. Fr.). Die Lohnsumme steigt um 6.3% (228 Mio. Fr.). Da im Budget 2008 nicht alle gemäss IPSAS 
neu zu konsolidierenden Einheiten ihre Lohnsumme ausweisen, ist von der Entwicklung des Perso-
nalaufwandes als aussagekräftigem Wert auszugehen. Die Entwicklung des Personalaufwandes liegt 
um 1.8% über den Vorgaben zur Entwicklung der Lohnsumme. Dies ist auf die geplante Zunahme von 
Personalstellen zurückzuführen. 
Die Lohnsumme der Direktionen und der Staatskanzlei (vgl. Tabelle 2) erhöht sich gegenüber dem 
Budget 2008 um 2.6% (52 Mio. Fr.). Ohne den zentral eingestellten Mehraufwand für die Teuerungs-
zulage 2007 von 0.9% (41 Mio. Fr.) erhöht sich die Lohnsumme der Direktionen und Staatskanzlei um 
4.7%. Somit liegt diese Entwicklung der Lohnsumme 0.7% über den gemäss Vorgaben maximal zu-
lässigen 4.0% (3.1% gem. Richtlinien KEF + 0.9% für zentral eingestellten Mehraufwand Teuerungs-
zulage 2007). Dies ist auf die insgesamt 693 neu geplanten Personalstellen in den Direktionen und 
der Staatskanzlei zurückzuführen. 
 
b) Personalstellen 
In den Direktionen und der Staatskanzlei werden im Budgetentwurf 2009 693 zusätzliche Personal-
stellen eingeplant. Davon plant die Bildungsdirektion einen Aufbau um 361 Personalstellen (321 Stel-
len bei den Volksschulen für diverse Massnahmen wie die Reduktion der Klassengrössen u.a.m) und 
die Sicherheitsdirektion einen saldoneutralen Aufbau um 191 Personalstellen (144 Stellen durch zu-
sätzliche von der Unique finanzierte Sicherheitsbeauftragte) (vgl. Tabellen 3 und 4). 
Ausserdem plant die Rechtspflege eine Erhöhung um rund 28 Personalstellen. Zusätzlich wird bei den 
Anstalten ein Aufbau um 400 Personalstellen eingeplant (davon 129 Personalstellen im Universitäts-
spital Zürich und 75 Stellen für das Kantonsspital Winterthur zur Leistungsentwicklung sowie 196 Per-
sonalstellen zur Stabilisierung der Betreuungsverhältnisse in der Universität). Im Planjahr 2009 
werden somit insgesamt 1’123 zusätzliche Stellen eingestellt (ohne Fachhochschulen, welche im 
Budget 2008 noch keine Stellen einplanten).  
 
Planjahre 2010-2012 

Im Planjahr 2010 entwickelt sich der geplante Personalaufwand (Tabelle 1) um 1,5% und bleibt damit 
knapp über den Vorgaben. Der geplante Personalaufwand der Direktionen und der Staatskanzlei (Ta-
belle 2) erhöht sich um lediglich 0.6%. Die Direktionen und die Staatskanzlei planen wiederum rund 
295 zusätzliche Personalstellen ein, davon 238 zusätzliche Stellen in der Bildungsdirektion, insbeson-
dere bei den Volksschulen. Die Anstalten planen 157 zusätzliche Stellen ein, davon 76 Stellen in der 
Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. 
Auch in den Jahren 2011 und 2012 werden die Vorgaben zur Entwicklung der Lohnsumme auf Grund 
zusätzlich eingeplanter Personalstellen tendenziell überschritten. 
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4.2 Entwicklung der Personalstellen in der KEF-Periode 

Tabelle 3: Personalstellen (Beschäftigungsumfang)4 nach Direktionen 

Personalstellen RE 2007 B 2008 KEF 2009 KEF 2010 KEF 2011 KEF 2012 

 

Regierungsrat und 
Staatskanzlei 

60.7 66.5 71.8 71.8 73.3 68.8 

Direktion der Justiz 
und des Innern 

davon Strafverfolgung 
Erwachsene 

davon Amt für Justiz-
vollzug 

1’424.4 
 

309.6 
 

721.6 

1’471.4 
 

317.5 
 

731.2 

1’540.4 
 

315.1 
 

794.3 

1’562.4 
 

322.1 
 

794.6 

1’565.6 
 

324.1 
 

795.6 

1’566.8 
 

325.1 
 

798.6 

Sicherheitsdirektion 

davon Generalsekreta-
riat 

davon Kantonspolizei 

davon Strassenver-
kehrsamt 

3’729.2 

44.1 
 

2’991.1 

335.6 

3’780.0 

46.5 
 

3’028.0 

337.0 

3’971.0 

55.8 
 

3’205.2 

339.0 

4'009.5 

74.5 
 

3’219.0 

339.0 

4'011.4 

74.5 
 

3’217.9 

339.0 

4'014.0 

74.5 
 

3’221.5 

339.0 

Finanzdirektion 

davon Steueramt 

810.8 

667.0 

787.6 

632.5 

824.1 

667.0 

824.1 

667.0 

824.1 

667.0 

824.1 

667.0 

Volkswirtschafts-
direktion 

davon Amt für Verkehr 

davon Amt für Wirt-
schaft und Arbeit 

668.9 
 

68.5 

565.2 

730.3 
 

91.5 

600.3 

697.0 
 

59.1 

602.4 

700.3 
 

59.1 

606.2 

700.3 
 

59.1 

606.2 

700.3 
 

59.1 

606.2 

Gesundheits-
direktion 

davon Somatische A-
kutversorgung 

davon Psychiatrische 
Versorgung 

2’390.2 
 

252.8 
 

1'957.8 

2’458.6 
 

243.0 
 

2’035.9 

2'480.9 
 

253.0 
 

2’033.1 

2'470.9 
 

243.0 
 

2’034.1 

2'471.9 
 

243.0 
 

2’035.1 

2'472.9 
 

243.0 
 

2’036.1 

Bildungsdirektion 

davon Bildungsverw. 

davon Volksschulen 

davon Mittelschulen 

Berufsfachschulen und 
Lehrabschlussprüfun-
gen 

davon Jugend- & Fa-
milienhilfe 

11'048.4 

280.9 

7’066.0 

1’755.9 

1’293.8 
 
 

443.0 

12'688.6 

312.9 

8’585.0 

1’770.0 

1’319.0 
 
 

453.6 

13’049.5 

324.8 

8906.0 

1’794.0 

1’335.0 
 
 

437.5 

13’287.6 

328.7 

9110.0 

1’796.0 

1’350.0 
 
 

443.7 

13’368.8 

327.5 

9163.0 

1’795.0 

1’350.0 
 
 

476.1 

13’384.8 

321.0 

9178.0 

1’791.0 

1’350.0 
 
 

484.6 

Baudirektion 

davon Tiefbauamt 

davon AWEL 

davon Amt für Land-
schaft und Natur 

1'265.7 

391.5 

228.7 

239.4 

1’311.2 

426.4 

222.5 

245.1 

1’352.5 

452.5 

228.2 

251.2 

1’355.3 

451.2 

228.4 

253.6 

1’355.1 

449.2 

228.2 

255.6 

1’354.5 

447.2 

228.2 

257.0 

Total Direktionen 
und Staatskanzlei 

21'398.4 23'294.2 23’987.2 24’281.8 24’370.4 24’386.1 

Behörden 47.2 48.9 49.6 49.6 49.6 49.6 

                                            
4 Die Personalstellen werden auf der Basis des Beschäftigungsumfanges ausgewiesen. Es handelt sich um das Total der Leis-
tungsgruppen. Dabei werden u.a. Ausbildungsfunktionen und die Pfarrerschaft nicht ausgewiesen. 
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Personalstellen RE 2007 B 2008 KEF 2009 KEF 2010 KEF 2011 KEF 2012 

 

Rechtspflege 

davon Bezirksgerichte 

1’377.4 

682.1 

1’386.3 

669.0 

1'414.6 

688.5 

1'409.1 

683.0 

1'409.1 

683.0 

1'409.1 

683.0 

Anstalten 

davon Universitätsspi-
tal Zürich 

davon Kantonsspital 
Winterthur 

davon Universität Zü-
rich 

davon Zürcher Hoch-
schule für angewandte 
Wissenschaften 

davon Zürcher Hoch-
schule der Künste 

 

 

 

4’781.0 
 

1’456.1 
 

3’600.0 

 

 

4’910.0 
 

1’531.0 
 

3’796.0 
 

1’501.0 
 
 

590.0 

 

4’930.0 
 

1’537.0 
 

3’837.0 
 

1’577.0 
 
 

600.0 

 

4’950.0 
 

1’541.0 
 

3’846.0 
 

1’644.0 
 
 

610.0 

 

4’970.0 
 

1’545.0 
 

3’869.0 
 

1’683.0 
 
 

620.0 

Total Behörden, 
Rechtspflege und 
Anstalten 

  14’333.2 14’484.7 14’598.7 14’693.7 

Gesamtergebnis   38’320.4 38’766.5 38’969.1 39’079.8 

 

Wesentliche Veränderungen bei den Personalstellen in der KEF-Periode sind nachfolgend aufgeführt. 
Als wesentliche Veränderungen werden Abweichungen ab +/- 2% im Verhältnis zu den Personalstel-
len der jeweiligen Direktion/Ämter, jedoch von mindestens +/- 15 Stellen aufgeführt. Diese Messgrös-
sen werden einerseits für den Budgetentwurf 2009 im Vergleich zum Budget 2008 gewählt und 
andererseits auch für die Entwicklung der Personalstellen in den Planjahren 2010-2012 zum Per-
sonalbestand der Direktionen des Planjahres 2009. 

Direktion der Justiz und des Innern 

Die Stellenerhöhung in der LG 2206 Amt für Justizvollzug im Planjahr 2009 erfolgt auf Grund der Er-
öffnung des Gefängnisses Limmattal/Dietikon, den Um- und Erweitungsbau im Massnahmenzentrum 
Uitikon und der Inbetriebnahme der Abteilung „Stationäre Massnahmen“ in der Strafanstalt 
Pöschwies. 

Sicherheitsdirektion 

Die Stellenerhöhung in der LG 3000 Generalsekretariat ab Planjahr 2009 ist auf die flächendeckende 
Einführung biometrischer Daten in Pässen und Identitätskarten zurückzuführen. 

Die Stellenerhöhung in der LG 3100 Kantonspolizei im Planjahr 2009 erfolgt auf Grund zusätzlicher 
Sicherheitsbeauftragten der Flughafenpolizei, welche vom Flughafen Unique finanziert werden. Der 
Ausbau der Sicherheitsbeauftragten wird begründet mit erhöhten Sicherheitsmassnahmen im Flug-
verkehr. Zudem wird der Unterbestand des Polizeikorps reduziert. In den Folgejahren 2010-2012 er-
höhen sich die Personalstellen aus denselben Gründen wie 2009. 

Finanzdirektion 

In der Leistungsgruppe 4400 Steuern Betriebsteil kann der Stellenabbau nicht in dem Umfang erfol-
gen, wie er in den Sanierungsprogrammen San04 und MH06 geplant war. Insbesondere ist eine wei-
tere Reduktion der Stellen in den Aktenkanzleien nicht möglich, da nicht sämtliche Papier-Dossiers 
durch elektronische Dossiers ersetzt werden können. 

Volkswirtschaftsdirektion 

In der LG 5205 Amt für Verkehr im Planjahr 2009 ergibt sich eine Stellenverminderung, da Personal-
stellen an die LG 8400 Tiefbauamt der Baudirektion übertragen werden. 
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Bildungsdirektion 

Die Stellenerhöhung in der LG 7000 Bildungsverwaltung ist auf einen Leistungsausbau im Amt für Ju-
gend und Berufsberatung, im Mittelschulamt sowie in den Fachstellen Schulbeurteilung und Gewalt-
prävention zurückzuführen. 

In der LG 7200 Volksschulen erfolgt eine Stellenerhöhung auf Grund der Initiativen Handarbeitsunter-
richt und Klassengrössen, des Gestaltungspools und zusätzlicher Personalstellen für Schulleitungen. 

In der LG 7501 Jugend- & Familienhilfe reduzieren sich die Personalstellen durch die Verselbstständi-
gung des Zentrums für Gehör und Sprache. Die Stellenreduktion wird durch die Erhöhung von Perso-
nalstellen in den Bezirksjugendsekretariaten und zusätzliche Leistungsaufträge im Bereich der 
Schulsozialarbeit nahezu kompensiert. Auch die Erhöhung der Personalstellen in den Planjahren 2011 
und 2012 ist auf die zunehmende Anzahl von Leistungsaufträgen im Bereich Schulsozialarbeit zu-
rückzuführen. 

Baudirektion 

Die LG 8400 Tiefbauamt übernimmt im Planjahr 2009 Stellen von der LG 5205 Verkehr und Infrastruk-
tur Strassen der Volkswirtschaftsdirektion. Dies führt zu einer Stellenerhöhung. 

Rechtspflege und Behörden 

Der Stellenausbau in der LG 9040 Bezirksgerichte im Planjahr 2009 ist auf die Integration von Perso-
nalstellen ausserhalb des Stellenplans in die Personalstellenplanung und auf die Inbetriebnahme des 
Bezirkgerichts Dietikon (Vollbetrieb ab 2009) zurückzuführen. 

Anstalten 

LG 9510 Universitätsspital: Im Rahmen der Umsetzung der Unterstellung der Oberärzte unter das Ar-
beitsgesetz im Planjahr 2009, des Ausbaus der IPS-Bereiche, der Mehrleistungen im medizinischen 
Bereich sowie der Übernahme von zusätzlichen Aufgaben wegen der Verselbstständigung des Spitals 
erhöhen sich die Personalstellen. 

In der LG 9520 Kantonsspital Winterthur erfolgt ab Planjahr 2009 eine Stellenerhöhung auf Grund von 
Mehrleistungen im ambulanten und stationären Bereich und der Umsetzung der Unterstellung der O-
berärzte unter das Arbeitsgesetz. 

In der LG 9600 Universität Zürich erfolgt ab Planjahr 2009 ein Stellenausbau, da im Bereich der Fakul-
täten (im Rahmen der Bologna-Reform) 5 neue Lehrstühle geschaffen, in der medizinischen Fakultät 
befristete Verträge in unbefristete umgewandelt sowie die universitären Forschungsschwerpunkte 
ausgebaut werden. 

Die Anzahl der Personalstellen in der LG 9720 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften 
steigt in den Planjahren 2009 bis 2012 als Folge des prognostizierten Anstiegs der Studierendenzah-
len im Bachelorstudium sowie der Einführung von Masterstudiengängen in allen Fachbereichen. 

LG 9720 Zürcher Hochschule der Künste: Erhöhung der Personalstellen in den Planjahren 2010 bis 
2012 für den Aufbau der Masterstudiengänge. 

 

4.3  Veränderungen beim Personalaufwand und bei den Personalstellen zum 
KEF Vorjahr  

 

Personalaufwand 

Auf die Darstellung von Abweichungen beim Personalaufwand gegenüber dem KEF Vorjahr wird ver-
zichtet, da der KEF Vorjahr noch nicht nach den Grundsätzen von IPSAS erstellt wurde. 

 

Personalstellen 

In den Jahren 2009 bis 2011 werden deutlich mehr Stellen eingeplant als im KEF Vorjahr, woraus eine 
Erhöhung des Personalaufwandes resultiert. Allein in der Bildungsdirektion werden in den Planjahren 
2009 bis 2011 1'690 zusätzliche Stellen eingestellt. Diese deutliche Abweichung gegenüber dem KEF 
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Vorjahr beruht insbesondere auf der Planung der Volksschulen, die im Jahr 2009 von 277, im Jahr 
2010 von 502 und im 2011 von 592 zusätzlichen Stellen ausgehen.  

In den andern Direktionen ist der geplante Stellenaufbau weniger ausgeprägt als in der Bildungsdirek-
tion. Im Jahr 2009 werden in der Sicherheitsdirektion bei der Kantonspolizei rund 148 zusätzliche Stel-
len für die Sicherheitsbeauftragten der Flughafenpolizei eingeplant. Grund dafür sind die verstärkten 
Sicherheitsmassnahmen am Flughafen Unique. In der Finanzdirektion kann im Steueramt im Planjahr 
2009 der in den Sanierungsprogrammen San04 und MH06 geplante Abbau von 55 Stellen nicht voll-
umfänglich erreicht werden. Durch die Übertragung von rund 35 Personalstellen von der Volkswirt-
schaftsdirektion in die Baudirektion reduzieren bzw. erhöhen sich in den beiden Direktionen die 
Personalstellen. Im KEF Vorjahr wurden bei einigen Anstalten keine Stellen ausgewiesen, da sie erst 
ab dem Planjahr 2009 Stellen planen. Eine Stellenbeurteilung gegenüber dem KEF Vorjahr kann des-
halb nicht vorgenommen werden 
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1. Veränderung gegenüber dem KEF des Vorjahres 
Kapitel 5 wurde aktualisiert.  

2. Überblick 

2.1. Betriebsökologie 

Die kantonale Verwaltung hat zwei verschiedene Aufgabenbereiche im Umweltschutz: 
• erstens die Gesetzgebung und den Vollzug; 
• zweitens als grosser „Konzern“ die Betriebsökologie (sowohl beim „Alltagsverbrauch“ als auch bei 

der Realisierung von Infrastruktur).  

Die vorliegende „Entwicklungsplanung Umwelt“ fokussiert auf den zweiten Teil.  

Für den in der Betriebsökologie wichtigen Bereich Hochbau ist der Wärme- und Elektrizitätsverbrauch 
in den Gebäuden aufgeführt. 

2.2. Organisation 

Basis der Betriebsökologie in der kantonalen Verwaltung bildet das Programm „Ökologische Beschaf-
fung, vorbildliches Verhalten der öffentlichen Hand“ (RRB Nr. 2935/1991) und darauf aufbauend das 
„Schliessen von Stoffkreisläufen“ (RRB Nr. 2043/1998). Die Betriebsökologie stützt sich auf eine direk-
tionsübergreifende Organisationsstruktur. Die Direktionen und die Staatskanzlei sind im Fachaus-
schuss vertreten oder haben als Anlaufstelle eine(n) Direktionsbeauftragte(n) bezeichnet. Die Ge-
samtkoordination obliegt der Koordinationsstelle für Umweltschutz in der Baudirektion. In den wich-
tigsten Beschaffungsbereichen (Büro, Fahrzeuge, Hochbau, Gebäudeunterhalt) erarbeiten Träger-
gruppen Massnahmenvorschläge für die Betriebsökologie. Sie stehen unter der Leitung des jeweils 
hauptinteressierten Amtes (z.B. Büro: KDMZ). Aufgabe dieser Organisationsstruktur ist es, Übersicht 
und eine übergeordnete zentrale Koordination für die Verwaltung als ganzes zu gewährleisten.  

3. Strategische Ziele 
Die Betriebsökologie orientiert sich an folgenden übergeordneten, längerfristigen Zielen:  

Die Verwaltungstätigkeit der kantonalen Verwaltung… 

• … soll mit geringsten Emissionen von Schadstoffen in Luft, Wasser und Boden verbunden sein. 

• … soll möglichst energie- und ressourcenschonend erfolgen. 

• … soll keine durch Umweltbelastung ausgelösten Gesundheitsprobleme verursachen. 

Mit der Betriebsökologie will man… 

• … die Umsetzung von Art. 6 (Nachhaltigkeitsprinzip) der Kantonsverfassung unterstützen. 

• … Rio 1992 (Agenda 21, Kap. 4: umweltverträgliche Einkaufspolitik) und die Strategie Nachhaltige 
Entwicklung 2002 des Bundesrates (Handlungsfeld 2, Massnahme 4: Einführung einer integrierten 
Produktepolitik) umsetzen. 

• Vorbildfunktion erreichen und den Umweltschutzvollzug unterstützen. 

 

Diese übergeordneten, langfristigen Ziele werden mit folgenden Anstrengungen und Massnahmen 
angestrebt: 
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Umweltbewusste Beschaffung 

Das Beschaffungsvolumen (Güter, Fahrzeuge, Verbrauchsmaterialien, etc.), für welches ökologische 
Kriterien angewandt werden könnten, entspricht einem jährlichen Aufwand von ungefähr 1 Mrd. Fran-
ken und Bruttoinvestitionen (insbesondere Bauleistungen) von nochmals ca. 1 Mrd. Franken. Es ist 
deshalb relevant, wie umweltbewusst die kantonale Verwaltung beschafft. Das Kriterium Ökologie ist 
jeweils in die Entscheidung mit einzubeziehen. Bei Investitionen soll auf einen minimierten Energie- 
und Ressourcenverbrauch und auf den Gesundheitsschutz geachtet werden. Die Stoffkreisläufe sind 
zu schliessen und der Stoffumsatz ist zu minimieren. Investitionsprojekte des Kantons sind möglichst 
ökologisch zu realisieren. 
 

 
Massnahmen:  

o Hilfsmittel bereitstellen 
o Information, Beratung, Schulung 
o Motivieren, überzeugen, sensibilisieren 
o Erlass von Weisungen und Beschaffungsvorgaben 

 Stand: Für die umweltbewusste Beschaffung sind in den vergangenen Jahren zu verschiedenen Pro-
duktegruppen (Bürogeräte, Fahrzeuge, Papier, Reinigungsmittel, Baubereich etc.) Hilfsmittel erarbei-
tet worden. Die Hilfsmittel werden den Direktionen durch die Koordinationsstelle für Umweltschutz 
respektive das Hochbauamt zur Verfügung gestellt. Die Anwendung dieser Hilfsmittel in den Direktio-
nen ist teilweise noch nicht befriedigend. Die Koordinationsstelle für Umweltschutz  hat in verschiede-
nen Bereichen Beratungen zur umweltbewussten Beschaffung durchgeführt. 

Handlungsbedarf: Die Umsetzung respektive der Einsatz dieser Hilfsmittel hat durch die Beschaf-
fungsstellen in den Direktionen konsequent zu erfolgen. Sie werden seitens der Koordinationsstelle für 
Umweltschutz bei Bedarf unterstützt. Bei Ausschreibungen sind ökologische Kriterien unter Beachtung 
des Submissionsrechtes einzubeziehen. Die Optimierung des kantonalen Beschaffungswesens (RRB 
Nr. 48/2007) bildet diesbezüglich eine gute Ausgangsbasis.  

 

 
Förderung des Umweltbewusstseins in der kantonalen Verwaltung 

Die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung werden wirkungsvoll auf die sich im praktischen Alltag 
bietenden Möglichkeiten der Reduzierung des Ressourcen- und Energieverbrauchs sowie der Ver-
minderung der Abfallmenge aufmerksam gemacht. 
 

 
Massnahmen:  

o Hilfsmittel bereitstellen 
o Information, Beratung, Schulung 
o Motivieren, überzeugen, sensibilisieren 
o Erlass von Weisungen 

Stand: Die Sensibilisierung und Beratung der Mitarbeitenden ist eine Daueraufgabe. Es werden so-
wohl einzelne Personengruppen gezielt geschult (z.B. Reinigungs-, Energiemanagementkurse für 
Hauswarte) als auch allen Mitarbeitenden via Printprodukt oder in Zukunft via Intranet Informationen 
angeboten. 

Handlungsbedarf: Die Beratungstätigkeit ist aufrecht zu erhalten. RRB Nr. 4272/2005 „Verwendung 
von Recyclingpapier in der Kantonalen Verwaltung“ und RRB Nr. 4311/2006 „Verzicht auf Holz aus 
Raubbau“ sind umzusetzen. 
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Öko-Controlling 

Die ökologische Beschaffung und der betriebliche Umweltschutz sollen stärker systematisiert werden. 
Hingegen ist die Einführung von Umweltmanagementsystemen den Organisationseinheiten freige-
stellt. Mittels Kennzahlen soll eine Erfolgskontrolle durchgeführt werden. 
 
Massnahmen:  

o Praktikables Kennzahlenset, mit minimalem Aufwand erhebbar 
o Kennzahlen von Bereichen, die mittels Massnahmen direkt beeinflusst werden können 
o Kommunikation und Benchmarking 

Stand: Es existiert ein Kennzahlenset (siehe Kapitel Umweltkennzahlen). Die Daten werden jährlich 
erfasst und publiziert. Das Kennzahlenset muss noch weiterentwickelt und optimiert werden. 

Handlungsbedarf: Zur Steigerung des Umweltbewusstseins ist die Kommunikation der Kennzahlen an 
die Direktionen zu verbessern. Insbesondere sind vermehrt geeignete Empfehlungen abzugeben, wie 
die direktionseigene Umweltbilanz verbessert werden könnte. 

4. Finanzielle Entwicklung 
Direkte wesentliche Umweltkosten im betrieblichen Bereich der kantonalen Verwaltung sind die Aus-
gaben für Energie-, Treibstoff- und Wasserverbrauch sowie für die Entsorgung von Abfall resp. Ab-
wasser. Die finanzielle Entwicklung ist stark abhängig von der Entwicklung der Energie- und Rohstoff-
preise. Weil ein verminderter Energie- und Ressourcenverbrauch mit tieferen Kosten verbunden ist, 
decken sich ökologische und ökonomische Interessen. 
 

5. Umweltkennzahlen 
Für eine zielgerichtete Betriebsökologie der kantonalen Verwaltung besteht ein Satz von betrieblichen 
Umweltkennzahlen. Diese sind ein Mass für das ökologische Wirtschaften der kantonalen Verwaltung 
oder von Teilen davon und dienen intern dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess sowie der Er-
kennung von Schwachstellen. Die Zielwerte für Recyclingpapier entsprechen den in RRB Nr. 
4272/2005 und RRB Nr. 4311/2006 enthaltenen Vorgaben. Die Umsetzung dieser Beschlüsse ist in 
Vorbereitung. 
 

  RE 
2007 

Ziel 
2008 

Ziel 
2009 

Ziel 
2010 

Ziel 
2011 

Ziel 
2012 

Anteil Recyclingfasern Ge-
samtverwaltung (Ziele inkl. 
Fremdbezug) 

[% des Kopierpa-
pierverbrauches] 

22.9%1 47.1% >50% > 50% > 50% > 50% 

Kopierpapierverbrauch (Ziele 
inkl. Fremdbezug)  

[Blatt A4 pro Voll-
zeitstelle] 

80922 7200 7000 6800 6600 6600 

Wärmeverbrauch [GWh] 189.23      
Elektrizitätsverbrauch [GWh] 123.13      
Treibhausgas-Ausstoss [t] 35’4884      

Umweltrelevante Kennzahlen ohne Zielvorgaben 

Abfall [t] 925.25 - - - - - 
Wieder verwertbarer Anteil [%] 66 - - - - - 

                                                     
1 Nur Bezug via KDMZ 
2 Ausgewiesen durch die KDMZ 
3 Der Wärme- und Elektrizitätsverbrauch bezieht sich auf das Jahr 2006 und auf rund 75% der kantonseigenen 
Gebäude. Verglichen mit 2005 sind rund 100'000 m2 EBF an der Universität mehr erfasst worden. Die Energie-
verbrauchsziele in den kantonseigenen Liegenschaften werden durch die Energiegrossverbraucher-Vereinbarung 
vorgegeben. 
4 Die ausgewiesenenTreibhausgas-Emissionen beziehen sich auf den Energie- und Treibstoffverbrauch im Jahr 
2006 (75% der Gebäude, 80% der Fahrzeuge). Der verglichen mit 2005 massiv tiefere Wert lässt sich durch den 
ab 1. Oktober 2006 neu CO2-neutralen naturemade Ökostrom und eine Neubewertung des Strommixes (CH-Mix 
anstelle des UCTE-Mixes) für die Zeit vom 1.1.-30.9.2006 erklären. 
5 Zentral- und Bezirksverwaltung 
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Beamtenversicherungskasse Nr. 9100

Finanzierung

Erfolgsrechnung (in Mio. Fr.) R 07 B 08 B 09

A Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen

Beiträge Arbeitnehmer 333.2 330.6 357.0

Beiträge Arbeitgeber 498.7 494.1 534.0

Einmaleinlagen und Einkaufssummen 73.4 51.0 71.2

Einlagen in kollektive Reserven 0.1 0.0 0.0

Zuschüsse Sicherheitsfonds 0.0 0.0 0.0

Total ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen 905.5 875.7 962.2

B Eintrittsleistungen

Freizügigkeitseinlagen 364.0 400.0 450.0

Einzahlung WEF-Vorbezüge/Scheidung 10.1 7.0 8.0

Total Eintrittsleistungen 374.2 407.0 458.0

C (A+B) Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen 1'279.6 1'282.7 1'420.2

D Reglementarische Leistungen

Altersrenten -619.9 -612.0 -650.0

Hinterlassenenrenten -79.4 -80.5 -82.5

Invalidenrenten -61.8 -64.2 -64.1

Übrige reglementarische Leistungen -5.2 -6.0 -5.5

Kapitalleistungen bei Pensionierung -53.3 -41.0 -47.0

Kapitalleistungen bei Tod und Invalidität -1.0 -3.0 -1.7

Total Reglementarische Leistungen -820.6 -806.7 -850.8

E Austrittsleistungen

Freizügigkeitsleistungen bei Austritt -376.1 -350.0 -400.0

Vorbezüge WEF / Scheidung -68.3 -70.0 -70.0

Total Austrittsleistungen -444.5 -420.0 -470.0

F (D+E) Abfluss für Leistungen und Vorbezüge -1'265.1 -1'226.7 -1'320.8

G Auflösung/Bildung Vorsorgekapitalien, techn. Rückstellungen u. Beitragsreserven

Auflösung und Bildung Vorsorgekapital  Aktive Versicherte 52.2 -20.0 -180.5

Auflösung und Bildung von Vorsorgekapital Renten -400.1 -417.0 -220.0

Auflösung und Bildung technischer Rückstellungen -83.0 -100.0 -100.0

Verzinsung des Vorsorgekapitals Aktive -276.1 -312.7 -290.2

Total Auflösung/Bildung Vorsorgekapitalien, techn. Rückstellungen u. Beitragsreserven -707.1 -849.7 -790.7

H Versicherungsaufwand

Beiträge an Sicherheitsfonds -6.8 -7.0 -7.0

Total Versicherungsaufwand -6.8 -7.0 -7.0

I (C+F+G+H) Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil -699.3 -800.7 -698.3
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Beamtenversicherungskasse Nr. 9100

R 07 B 08 B 09

J Netto-Ergebnis aus Vermögensanlagen

Ergebnis aus Finanzanlagen

Geld und Geldmarktanlagen 103.3 66.5 63.5

Obligationen in CHF 5.0 55.0 60.3

Fremdwährungsobligationen 66.5 100.0 91.0

Wandelanleihen 44.9 70.0 15.0

Hypotheken 24.5 30.0 30.0

Aktien Schweiz 65.3 455.0 156.0

Aktien Ausland 72.6 55.0 45.0

Commodities 67.1 0.0 100.0

Hedge Funds 29.5 0.0 0.0

Private Equity 9.9 0.0 20.0

Immobilien Schweiz 167.8 203.5 225.7

Immobilien Ausland -1.2 0.0 0.0

Total Ergebnis aus Finanzanlagen 655.1 1'035.0 806.5

K Ergebnis sonstige Aktiven

Anlagen beim Arbeitgeber 3.2 1.2 4.0

Übriges Vermögen 1.2 0.0 1.4

Total Ergebnis sonstige Aktiven 4.4 1.2 5.4

L Aufwand für Kapitalbewirtschaftung

Aufwand Asset Management -41.7 -39.5 -42.3

Aufwand Real Estate Management -0.7 -1.4 -3.6

Aufwand Facility Management -49.2 -46.6 -54.5

Aufwand Hypothekarverwaltung -0.5 -0.7 -0.6

Total Aufwand für Kapitalbewirtschaftung -92.2 -88.3 -101.0

M (J+K+L) Total Nettoergebnis aus Vermögensanlagen 567.3 947.9 711.0

N Sonstiger Ertrag

Ertrag aus erbrachten Dienstleistungen 0.2 0.2 0.2

Übriger Ertrag 0.7 0.0 0.0

Total Sonstiger Ertrag 0.9 0.2 0.2

O Total Sonstiger Aufwand 0.0 0.0 0.0

P Total Aufwand Versichertenverwaltung -8.7 -8.9 -9.7

Q (I+M+N+O+P) Ertragsüberschuss vor Auflösung/Bildung Wertschwankungsreserven -139.8 138.5 3.2

R Auflösung/Bildung Wertschwankungsreserve 139.8 0.0 0.0

Z (Q+R) Ertragsüberschuss 0.0 138.5 3.2

Allgemeine Bemerkungen

Im Berichtsjahr 2007 wurde die Aktivseite der Bilanz an die Struktur der vom Regierungsrat beschlossenen Anlagestrategie 2007 - 2011 

angepasst. Eine analoge Anpassung erfolgte im Abschnitt "Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage" der Betriebsrechung und des Budgets.
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Nr. 9200Arbeitslosenkasse 
Funktionale Gliederung: 0

Finanzierung 
Erfolgsrechnung (in Mio. Fr.) R 07 B 08 (P 09) P 09 (P 10) P 10 (P 11) P 11 P 12 %(07-12) 
 

Ertrag 295.6 338.7  349.3  359.4  369.5 379.7  
Aufwand -291.5 -338.7  -349.3  -359.4  -369.5 -379.7  
 

Saldo 4.1 0  0  0  0 0  
 

 

Investitionen (in Mio. Fr.)          Ø (07 -12 ) 
 

Einnahmen 0 0  0  0  0 0  
Ausgaben 0 0  0  0  0 0  
 

Nettoinvestitionen 0 0  0  0  0 0  
 

 

Personal (Beschäftigungsumfang) 65.4 68.0  68.0  68.0  68.0 68.0  

 
Aufgaben 

A1 - 
  

Entwicklungsschwerpunkte bis 
Direktions- 

ziel Nr. 
E1 Mehr Nähe zu den Kunden 2010 - 
    

Indikatoren Art R 07 B 08 P 09 P 10 P 11 P 12 

Wirkungen        

W1 -        
          

Leistungen        

L1 Anzahl Abrechnungen Arbeitslosenentschädigung P 95‘454 95‘000- 
115‘000 

95‘000- 
115‘000 

95‘000- 
115‘000 

95‘000- 
115‘000 

95‘000- 
115‘000 

          
Wirtschaftlichkeit        

B1 Verhältnis Verwaltungskosten/ausbezahlte Leistungen Max. 2.96 % 2.6 % 2.7 % 2.7% 2.7% 2.6% 
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Nr. 9200Arbeitslosenkasse 
Funktionale Gliederung: 0

 
Allgemeine Bemerkungen 
Aufgaben / Entwicklungsschwerpunkte 

• Temporär entsteht in der Rechnung ein Saldo, da der Zahlungseingang (Rückvergütung des Aufwandes ALK) des Bundes nicht  zum 
gleichen Zeitpunkt wie der Jahresabschluss erfolgt. Dieser Saldo wird zu 100 % ausgeglichen. 

  

Indikatoren 

• - 
 

Entwicklung Budgetentwurf gegenüber Budget Vorjahr 
Erfolgsrechnung 

• - 

Personal (Beschäftigungsumfang) 

• - 

Indikatoren 

• - 
 

Entwicklung in den weiteren Planjahren 
Erfolgsrechnung 

• - 
Personal (Beschäftigungsumfang) 

• - 

Indikatoren 

• - 
 

Änderungen gegenüber dem KEF Vorjahr 

Erfolgsrechnung 

• - 
Personal (Beschäftigungsumfang) 

• - 
Indikatoren 

• - 
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Entwurf Budget 2009 

1. Übersicht Entwurf Budget 2009 

 

in Franken

Rechnung Budget VERWALTUNGSRECHNUNG (FHG)
2007 2008 

Erfolgsrechnung

 9 874 968 792-  10 806 507 227- Aufwand ohne Verrechnungen
 1 265 130 064-  1 391 663 333- Verrechnungen

 11 140 098 856-  12 198 170 560- Aufwand Total

10 313 260 399 10 777 927 990 Ertrag ohne Verrechnungen
1 265 130 064 1 391 663 333 Verrechnungen

11 578 390 463 12 169 591 323 Ertrag Total

28 579 237- Aufwandüberschuss
 438 291 607 Ertragsüberschuss

Investitionsrechnung

 1 145 771 688- 1 383 291 100- Total der Ausgaben
 440 777 833  412 963 100 Total der Einnahmen

  704 993 855-  970 328 000- Nettoinvestition

Budget KONSOLIDIERTE RECHNUNG* (CRG)     Entwurf Budget Abweichung
2008 restated 2009  vom Vorjahr

Erfolgsrechnung

11 676 010 341-       Betrieblicher Aufwand 12 127 153 024-   451 142 683-
11 491 868 166       Betrieblicher Ertrag 11 822 937 065  331 068 899+

 184 142 175-    Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit  304 215 959-   120 073 784-

 213 398 678-       Finanzaufwand  183 521 000-  29 877 678+
 392 434 622       Finanzertrag  397 794 000  5 359 378+
 179 035 944    Finanzergebnis  214 273 000  35 237 056+

-                              Ausserordentlicher Aufwand -                        
-                              Ausserordentlicher Ertrag -                        
-                           Ausserordentliches Ergebnis -                        

 5 106 231- Jahresergebnis  89 942 959-   84 836 728-

Investitionsrechnung

1 453 303 700- Total der Ausgaben 1 385 844 400-  67 459 300+
 417 589 100 Total der Einnahmen  202 699 496   214 889 604-

1 035 714 600- Nettoinvestition 1 183 144 904-   147 430 304-

Finanzierung

 5 106 231- Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung  89 942 959-   84 836 728-
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung

 735 959 892+ Abschreibungen  660 272 961+   75 686 931-
 25 665 607- Auflösung passivierte 

Investitionsbeiträge
 25 665 607-    +

 28 222 000+ Einlagen in Bestandeskonten 
von Fonds im Eigenkapital**

 17 331 000+   10 891 000-

-                        Entnahmen aus Bestandeskonten 
von Fonds im Eigenkapital**

-                        

 733 410 054+ Selbstfinanzierung  561 995 395+   171 414 659-

 828 571 680- Nettoinvestition (80%)***  946 515 923-   117 944 243-
Finanzierungsüberschuss***

 95 161 626- Finanzierungsfehlbetrag***  384 520 528-   289 358 902-
88.5% Selbstfinanzierungsgrad*** 59.4%

BESSER +
SCHLECHTER  -
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Bemerkungen: 

*  Die Konsolidierung wird nach dem Prinzip der Vollkonsolidierung erstellt. Dies bedeutet, dass die Positionen der Erfolgsrechnung 
und der Investitionsrechnung der zu konsolidierenden Einheiten vollständig in die konsolidierte Rechnung integriert werden, berei-
nigt um Innenbeziehungen (Aufwand, Ertrag, Ausgaben und Einnahmen der konsolidierten Einheiten). 

** Unter CRG werden Fonds entweder im Fremdkapital oder im Eigenkapital geführt. Der Verkehrsfonds wird als einziger Eigenkapi-
talfonds mit Einlagen oder Entnahmen erfolgswirksam ausgeglichen. Die Berechnung der Selbstfinanzierung wird deshalb um die 
Einlage oder Entnahme des Verkehrsfonds korrigiert. 

*** Für die Berechnung des Finanzierungsüberschuss/ -fehlbetrages und des Selbstfinanzierungsgrades wird von einer Ausschöpfung 
der Investitionen von 80% ausgegangen. 

 

2.  Budgetkredite der Leistungsgruppen 

Mit dem Budget werden die Leistungen des Kantons und deren Finanzierung für ein Kalenderjahr festgelegt 

(§ 14 Abs. 1 CRG). Der Budgetentwurf entspricht dem ersten Planjahr des KEF (§ 14 Abs. 2 CRG). Er wird 

vom Regierungsrat erstellt und dem Kantonsrat vorgelegt (§ 17 CRG). 

Der KEF 2009-2012 und das Budget 2009 werden nach der neuen Rechnungslegung gemäss dem Gesetz 

über Controlling und Rechnungslegung (CRG) und seinen Ausführungserlassen Rechnungslegungsverord-

nung (RLV) und Finanzcontrollingverordnung (FCV) erstellt.  

Die Budgetkredite werden neu wie folgt ausgewiesen: 

• In den Leistungsgruppen werden für das Budgetjahr 2009 die Budgetkredite der Erfolgsrechnung und 

der Investitionsrechnung sowie Kredite mit Sperrvermerk hervorgehoben.  

• Die Budgetkredite der Erfolgsrechnung werden als Saldo zwischen Aufwand und Ertrag angegeben. 

Einlagen in Fonds, Entnahmen aus Fonds sowie kantonale Erträge zum Ausgleich der Erfolgsrech-

nung werden neu nicht mehr in die Budgetkredite der Erfolgsrechnung eingerechnet (§ 15 Abs. 2 

CRG).  

Zu beachten ist, dass in der Rubrik „Finanzierung“ auf dem Leistungsgruppenblatt für Fonds im Eigen-

kapital (mit Ausnahme des Verkehrsfonds) neu Einlagen und Entnahmen nicht mehr aufgeführt sind, 

so dass die Saldi der Erfolgsrechnung den Budgetkrediten entsprechen. Dagegen werden auf dem 

Leistungsgruppenblatt für Fonds im Fremdkapital (und für den Verkehrsfonds) wie bisher Einlagen und 

Entnahmen eingerechnet, so dass sich unabhängig von den Budgetkrediten in der Erfolgsrechnung 

immer Saldi von Null ergeben.  

• Die Budgetkredite der Investitionsrechnung umfassen die Investitionsausgaben. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Budgetkredite im Kästchen der Leistungsgruppen auf tausend 

Franken auf- und abgerundet. 

Die Budgetkredite 2009 aller Leistungsgruppen sind in der folgenden Tabelle zusammen mit den Sperrver-

merken frankengenau aufgelistet. Gemäss § 15 CRG Abs. 1 sind sie sind für den Budgetbeschluss des 

Kantonsrates massgebend, zusammen mit den Leistungsindikatoren mit Zielwerten der Leistungsgruppen 

für das Budgetjahr 2009 (§ 9 Abs. 2 FCV). Diese Tabelle wird nachgeführt, wenn der Regierungsrat Nach-

träge zum Budget (Novemberbrief) vorlegt und wenn der Kantonsrat mit seinem Budgetbeschluss 

Änderungen gegenüber dem Budgetentwurf des Regierungsrates festlegt. 
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Legende 
Budgetkredit Erfolgsrechnung:  Saldo ohne Einlagen in Fonds, Entnahmen aus Fonds sowie kantonale Erträge  

zum Ausgleich der Erfolgsrechnung 
Budgetkredit Investitionsrechnung:  Investitionsausgaben 

Auszug Budget 2009 Entwurf Veränderungen Veränderungen Budget definitiv
KEF Regierungsrat Nachträge Kantonsrat Kantonsrat

in Franken Seite (10.09.2008) Regierungsrat

Konsolidierungskreis 1 (Direktionen und Staatskanzlei)

1 Regierungsrat und Staatskanzlei
1000 Regierungsrat und Staatskanzlei 94

Budgetkredit Erfolgsrechnung -20'857'300
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

2 Direktion der Justiz und des Inneren
2201 Generalsekretariat JI: Führungsunterstützung / Zentrale Dienstleistungen

Budgetkredit Erfolgsrechnung 112 -7'710'900
Budgetkredit Investitionsrechnung -600'000

2204 Strafverfolgung Erwachsene 114
Budgetkredit Erfolgsrechnung -66'725'300
Budgetkredit Investitionsrechnung -150'000

2205 Jugendstrafrechtspflege 116
Budgetkredit Erfolgsrechnung -35'633'500
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

2206 Amt für Justizvollzug 118
Budgetkredit Erfolgsrechnung -144'617'900
Budgetkredit Investitionsrechnung -10'680'000

2207 Amt für Gemeinden 122
Budgetkredit Erfolgsrechnung -5'164'000
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

2215 Finanz- und Lastenausgleich 124
Budgetkredit Erfolgsrechnung -163'086'000
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

2221 Handelsregister 126
Budgetkredit Erfolgsrechnung 2'087'400
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

2223 Statistisches Amt 128
Budgetkredit Erfolgsrechnung -8'071'100
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

2224 Staatsarchiv 130
Budgetkredit Erfolgsrechnung -6'885'900
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

2225 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen 132
Budgetkredit Erfolgsrechnung 297'600
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

2232 Fachstelle Opferhilfe 134
Budgetkredit Erfolgsrechnung -9'023'100
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

2233 Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich
Budgetkredit Erfolgsrechnung 136 -1'296'400
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

2234 Fachstelle Kultur 138
Budgetkredit Erfolgsrechnung -89'583'000
Budgetkredit Investitionsrechnung -2'000'000

2241 Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen 142
Budgetkredit Erfolgsrechnung -1'684'200
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

2251 Bezirksräte 144
Budgetkredit Erfolgsrechnung -7'916'300
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

2262 Baurekurskommissionen 146
Budgetkredit Erfolgsrechnung -4'558'100
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

2263 Steuerrekurskommissionen 148
Budgetkredit Erfolgsrechnung -2'926'400
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

2271 Evangelisch-reformierte Landeskirche 150
Budgetkredit Erfolgsrechnung -47'393'200
Budgetkredit Investitionsrechnung 0



Anhang 2-4

 Kanton Zürich  KEF 2009 - 2012 
  Entwurf Budget 2009 
 

 

Legende: 
Budgetkredit Erfolgsrechnung:  Saldo ohne Einlagen in Fonds, Entnahmen aus Fonds sowie kantonale Erträge  

zum Ausgleich der Erfolgsrechnung 
Budgetkredit Investitionsrechnung:  Investitionsausgaben 

Auszug Budget 2009 Entwurf Veränderungen Veränderungen Budget definitiv
KEF Regierungsrat Nachträge Kantonsrat Kantonsrat

in Franken Seite (10.09.2008) Regierungsrat

2272 Römisch-katholische Körperschaft 152
Budgetkredit Erfolgsrechnung -8'974'600
Budgetkredit Investitionsrechnung -800'000

2273 Christkatholische Kirchgemeinde 154
Budgetkredit Erfolgsrechnung -256'500
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

2291 Investitionsfonds (Fonds im Eigenkapital) 158
Budgetkredit Erfolgsrechnung -3'995'600
Budgetkredit Investitionsrechnung -1'200'000

2292 Ausgleichsfonds (Fonds im Fremdkapital) 160
Budgetkredit Erfolgsrechnung 1'193'200
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals -1'193'200
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

3 Sicherheitsdirektion
3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben 184

Budgetkredit Erfolgsrechnung -3'421'900
Budgetkredit Investitionsrechnung -2'314'000

3100 Kantonspolizei 186
Budgetkredit Erfolgsrechnung -340'710'100
Budgetkredit Investitionsrechnung -24'863'000

3200 Strassenverkehrsamt 188
Budgetkredit Erfolgsrechnung 18'767'300
Budgetkredit Investitionsrechnung -3'480'000

3300 Migrationsamt 190
Budgetkredit Erfolgsrechnung -8'613'486
Budgetkredit Investitionsrechnung -100'000

3400 Amt für Militär und Zivilschutz 192
Budgetkredit Erfolgsrechnung -14'755'833
Budgetkredit Investitionsrechnung -7'008'450

3500 Sozialamt 194
Budgetkredit Erfolgsrechnung -610'617'800
Budgetkredit Investitionsrechnung -21'300'000

3600 Statthalterämter 196
Budgetkredit Erfolgsrechnung 5'405'900
Budgetkredit Investitionsrechnung -600'000

3910 Sportfonds (Fonds im Fremdkapital) 200
Budgetkredit Erfolgsrechnung -1'952'800
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 1'952'800
Budgetkredit Investitionsrechnung -2'500'000

3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Fonds im Fremdkapital)
Budgetkredit Erfolgsrechnung 202 302'000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals -302'000
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

4 Finanzdirektion
4000 Generalsekretariat FD 220

Budgetkredit Erfolgsrechnung -1'951'300
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

4100 Finanzverwaltung 222
Budgetkredit Erfolgsrechnung -8'202'200
Budgetkredit Investitionsrechnung -480'000

4300 Amt für Tresorerie 224
Budgetkredit Erfolgsrechnung -801'200
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

4400 Steuern Betriebsteil 226
Budgetkredit Erfolgsrechnung -147'314'800
Budgetkredit Investitionsrechnung -10'264'000

4500 Personalamt 228
Budgetkredit Erfolgsrechnung -21'440'885
Budgetkredit Investitionsrechnung -5'000'000
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 Kanton Zürich  KEF 2009 - 2012 
  Entwurf Budget 2009 
 

 

Legende: 
Budgetkredit Erfolgsrechnung:  Saldo ohne Einlagen in Fonds, Entnahmen aus Fonds sowie kantonale Erträge  

zum Ausgleich der Erfolgsrechnung 
Budgetkredit Investitionsrechnung:  Investitionsausgaben 

Auszug Budget 2009 Entwurf Veränderungen Veränderungen Budget definitiv
KEF Regierungsrat Nachträge Kantonsrat Kantonsrat

in Franken Seite (10.09.2008) Regierungsrat

4600 Direktionsübergreifende Informatik 230
Budgetkredit Erfolgsrechnung -6'702'100
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

4700 Drucksachen und Material 232
Budgetkredit Erfolgsrechnung 253'800
Budgetkredit Investitionsrechnung -300'000

4910 Steuererträge 234
Budgetkredit Erfolgsrechnung 5'902'713'000
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

4921 Schadenausgleich 236
Budgetkredit Erfolgsrechnung -2'200'000
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

4930 Kapital- und Zinsendienst Staat 238
Budgetkredit Erfolgsrechnung 425'408'000
Budgetkredit Investitionsrechnung -20'000'000

4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen
Budgetkredit Erfolgsrechnung 240 310'487'705
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

4960 Interkantonaler Finanzausgleich 242
Budgetkredit Erfolgsrechnung -525'385'000
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich (Fonds im Fremdkapital)
Budgetkredit Erfolgsrechnung 248 -11'953'000
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 11'953'000
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

5 Volkswirtschaftsdirektion
5000 Generalsekretariat (GS) 276

Budgetkredit Erfolgsrechnung -5'525'500
Budgetkredit Investitionsrechnung -400'000

5205 Amt für Verkehr (AFV) 278
Budgetkredit Erfolgsrechnung -112'765'900
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich 108'048'500
Budgetkredit Investitionsrechnung -49'200'000

5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr 280
Budgetkredit Erfolgsrechnung -249'273'000
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) 282
Budgetkredit Erfolgsrechnung -42'066'900
Budgetkredit Investitionsrechnung -11'630'000

5920 Verkehrsfonds (Fonds im Eigenkapital) 286
Budgetkredit Erfolgsrechnung 17'331'000
Einlagen in Fonds des Eigenkapitals -17'331'000
Budgetkredit Investitionsrechnung -260'238'000

5921 Flughafenfonds (Fonds im Eigenkapital) 288
Budgetkredit Erfolgsrechnung 17'789'100
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

5925 Strassenfonds (Fonds im Eigenkapital) 290
Budgetkredit Erfolgsrechnung 47'562'300
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

6 Gesundheitsdirektion
6000 Steuerung Gesundheitsversorgung 318

Budgetkredit Erfolgsrechnung -23'713'400
Budgetkredit Investitionsrechnung -900'000

6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen
Budgetkredit Erfolgsrechnung 320 -18'801'600
Budgetkredit Investitionsrechnung -2'000'000

6200 Prävention und Gesundheitsförderung 322
Budgetkredit Erfolgsrechnung -6'985'000
Budgetkredit Investitionsrechnung 0
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Legende:  
Budgetkredit Erfolgsrechnung:  Saldo ohne Einlagen in Fonds, Entnahmen aus Fonds sowie kantonale Erträge  

zum Ausgleich der Erfolgsrechnung 
Budgetkredit Investitionsrechnung:  Investitionsausgaben 

Auszug Budget 2009 Entwurf Veränderungen Veränderungen Budget definitiv
KEF Regierungsrat Nachträge Kantonsrat Kantonsrat

in Franken Seite (10.09.2008) Regierungsrat

6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation 324
Budgetkredit Erfolgsrechnung -684'705'500
Budgetkredit Investitionsrechnung -127'820'000

6400 Psychiatrische Versorgung 326
Budgetkredit Erfolgsrechnung -248'680'400
Budgetkredit Investitionsrechnung -21'800'000

6500 Langzeitversorgung Gesundheitswesen 328
Budgetkredit Erfolgsrechnung -35'865'800
Budgetkredit Investitionsrechnung -9'000'000

6700 Beiträge an Krankenkassenprämien 330
Budgetkredit Erfolgsrechnung -318'450'000
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

6900 Tierseuchenfonds (Fonds im Eigenkapital) 334
Budgetkredit Erfolgsrechnung -621'000
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

7 Bildungsdirektion
7000 Bildungsverwaltung 362

Budgetkredit Erfolgsrechnung -82'616'099
Budgetkredit Investitionsrechnung -2'790'000

7100 Lehrmittelverlag 364
Budgetkredit Erfolgsrechnung 2'619'000
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

7200 Volksschulen 366
Budgetkredit Erfolgsrechnung -542'023'000
Budgetkredit Investitionsrechnung -21'691'000

7301 Mittelschulen 368
Budgetkredit Erfolgsrechnung -333'874'800
Budgetkredit Investitionsrechnung -38'602'000
Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung 

(§ 16 Abs. 1 CRG) für:

KS Wiedikon, San. 3.OG (Gesamtkredit -3.5 Mio) -2'600'000
KS im Lee, Innensanierung (Gesamtkredit -3.0 Mio) -1'650'000
KS Rychenberg, Innensan. Aula (Gesamtkredit -7.6 Mio) -4'600'000

7302 Schulen im Gesundheitswesen 370
Budgetkredit Erfolgsrechnung -47'600'700
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

7303 Berufsfachschulen und Lehrabschlussprüfungen 372
Budgetkredit Erfolgsrechnung -266'110'200
Budgetkredit Investitionsrechnung -10'080'000

7305 Nichtstaatliche und ausserkantonale Schulen, Lehrwerkstätten und Kurse
Budgetkredit Erfolgsrechnung 374 -47'645'600
Budgetkredit Investitionsrechnung -2'800'000

7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften) 376
Budgetkredit Erfolgsrechnung -568'835'000
Budgetkredit Investitionsrechnung -52'870'000

7402 Sonstige universitäre Leistungen 378
Budgetkredit Erfolgsrechnung -53'126'600
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

7403 Fonds Teilverlegung der Universität (Fonds im Eigenkapital)
Budgetkredit Erfolgsrechnung 390 0
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)
Budgetkredit Erfolgsrechnung 380 -318'849'000
Budgetkredit Investitionsrechnung -19'599'000
Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung 

(§ 16 Abs. 1 CRG) für:

Projekt Toniareal -2'000'000
7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen

Budgetkredit Erfolgsrechnung 382 -48'200'000
Budgetkredit Investitionsrechnung 0
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Legende:  
Budgetkredit Erfolgsrechnung:  Saldo ohne Einlagen in Fonds, Entnahmen aus Fonds sowie kantonale Erträge  

zum Ausgleich der Erfolgsrechnung 
Budgetkredit Investitionsrechnung:  Investitionsausgaben 

Auszug Budget 2009 Entwurf Veränderungen Veränderungen Budget definitiv
KEF Regierungsrat Nachträge Kantonsrat Kantonsrat

in Franken Seite (10.09.2008) Regierungsrat

7501 Jugend- und Familienhilfe 384
Budgetkredit Erfolgsrechnung -116'033'100
Budgetkredit Investitionsrechnung -6'482'000

7502 Berufs- und Studienberatung 386
Budgetkredit Erfolgsrechnung -17'894'300
Budgetkredit Investitionsrechnung -350'000

8 Baudirektion
8000 Generalsekretariat (GS) 424

Budgetkredit Erfolgsrechnung -38'703'300
Budgetkredit Investitionsrechnung -2'600'000

8100 Hochbauamt (HBA) 426
Budgetkredit Erfolgsrechnung -15'985'003
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

8300 Amt für Raumplanung und Vermessung (ARV) 428
Budgetkredit Erfolgsrechnung -19'673'900
Budgetkredit Investitionsrechnung -2'340'000

8400 Tiefbauamt (TBA) 430
Budgetkredit Erfolgsrechnung -244'188'700
Übertrag aus Fonds zum Ausgleich 244'188'700
Budgetkredit Investitionsrechnung -306'280'000

8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) 434
Budgetkredit Erfolgsrechnung -100'132'787
Budgetkredit Investitionsrechnung -38'360'950
Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung 

(§ 16 Abs. 1 CRG) für:

Wasserbauinvestitionen -2'313'000
8510 Altlasten 436

Budgetkredit Erfolgsrechnung -1'390'000
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

8700 Immobilienamt 438
Budgetkredit Erfolgsrechnung -27'501'537
Budgetkredit Investitionsrechnung -125'753'000
Kredit mit Sperrvermerk Investitionsrechnung 

(§ 16 Abs. 1 CRG) für:

Ersatz/Neubau Stampfenbachstr. 28/30 (-12.5 Mio.) -3'800'000
8710 Liegenschaftenerfolg 440

Budgetkredit Erfolgsrechnung -589'600
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

8800 Amt für Landschaft und Natur (ALN) 442
Budgetkredit Erfolgsrechnung -65'921'700
Budgetkredit Investitionsrechnung -16'312'000

8910 Natur- und Heimatschutzfonds (Fonds im Eigenkapital)
Budgetkredit Erfolgsrechnung 446 5'609'700
Budgetkredit Investitionsrechnung -3'760'000

8940 Denkmalpflegefonds (Fonds im Fremdkapital) 448
Budgetkredit Erfolgsrechnung -378'417
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 378'417
Budgetkredit Investitionsrechnung -9'500'000

8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen (Fonds im Eigenkapital)
Budgetkredit Erfolgsrechnung 450 277'700
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

8960 Deponiefonds (Fonds im Fremdkapital) 452
Budgetkredit Erfolgsrechnung 1'140'000
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals -1'140'000
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

8970 Kantonaler Waldfonds (Fonds im Fremdkapital) 454
Budgetkredit Erfolgsrechnung 25'400
Einlagen in Fonds des Fremdkapitals -25'400
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

8980 Wildschadenfonds (Fonds im Eigenkapital) 456
Budgetkredit Erfolgsrechnung -194'500
Budgetkredit Investitionsrechnung 0
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Legende: 
Budgetkredit Erfolgsrechnung:  Saldo ohne Einlagen in Fonds, Entnahmen aus Fonds sowie kantonale Erträge  

zum Ausgleich der Erfolgsrechnung 
Budgetkredit Investitionsrechnung:  Investitionsausgaben 

Auszug Budget 2009 Entwurf Veränderungen Veränderungen Budget definitiv
KEF Regierungsrat Nachträge Kantonsrat Kantonsrat

in Franken Seite (10.09.2008) Regierungsrat

Konsolidierungskreis 2 (Behörden und Rechtspflege)

9000 Kantonsrat 1-4
Budgetkredit Erfolgsrechnung -8'779'100
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

9020 Finanzkontrolle 1-6
Budgetkredit Erfolgsrechnung -4'056'400
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

9030 Obergericht und angegliederte Gerichte 1-14
Budgetkredit Erfolgsrechnung -45'140'200
Budgetkredit Investitionsrechnung -18'872'000

9040 Bezirksgerichte 1-16
Budgetkredit Erfolgsrechnung -100'895'300
Budgetkredit Investitionsrechnung -5'080'000

9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter 1-18
Budgetkredit Erfolgsrechnung 36'135'300
Budgetkredit Investitionsrechnung -1'775'000

9061 Kassationsgericht 1-20
Budgetkredit Erfolgsrechnung -3'898'600
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

9062 Landwirtschaftsgericht 1-22
Budgetkredit Erfolgsrechnung -15'500
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

9063 Verwaltungsgericht 1-24
Budgetkredit Erfolgsrechnung -6'166'200
Budgetkredit Investitionsrechnung -170'000

9064 Sozialversicherungsgericht 1-26
Budgetkredit Erfolgsrechnung -12'541'400
Budgetkredit Investitionsrechnung -150'000

9070 Ombudsmann 1-8
Budgetkredit Erfolgsrechnung -1'141'700
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

9071 Datenschutzbeauftragter 1-10
Budgetkredit Erfolgsrechnung -1'940'234
Budgetkredit Investitionsrechnung 0
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Legende: 
Budgetkredit Erfolgsrechnung:  Saldo ohne Einlagen in Fonds, Entnahmen aus Fonds sowie kantonale Erträge  

zum Ausgleich der Erfolgsrechnung 
Budgetkredit Investitionsrechnung:  Investitionsausgaben 

Auszug Budget 2009 Entwurf Veränderungen Veränderungen Budget definitiv
KEF Regierungsrat Nachträge Kantonsrat Kantonsrat

in Franken Seite (10.09.2008) Regierungsrat

Konsolidierungskreis 3 (zu konsolidierende Anstalten)

9300 Zürcher Verkehrsverbund 1-30
Budgetkredit Erfolgsrechnung -173'373'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich 173'373'000
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

9510 Universitätsspital Zürich 1-32
Budgetkredit Erfolgsrechnung -296'836'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich 296'836'000
Budgetkredit Investitionsrechnung -38'800'000

9520 Kantonsspital Winterthur 1-34
Budgetkredit Erfolgsrechnung -102'184'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich 102'184'000
Budgetkredit Investitionsrechnung -12'100'000

9600 Universität 1-36
Budgetkredit Erfolgsrechnung -572'835'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich 572'835'000
Budgetkredit Investitionsrechnung -35'000'000

9690 Zentralbibliothek 1-38
Budgetkredit Erfolgsrechnung -26'962'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich 26'962'000
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

9710 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften
Budgetkredit Erfolgsrechnung 1-40 -138'525'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich 138'525'000
Budgetkredit Investitionsrechnung -10'300'000

9720 Zürcher Hochschule der Künste 1-42
Budgetkredit Erfolgsrechnung -79'348'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich 79'348'000
Budgetkredit Investitionsrechnung -4'300'000

9740 Pädagogische Hochschule Zürich 1-44
Budgetkredit Erfolgsrechnung -95'376'000
Staatsbeiträge zum Ausgleich 95'376'000
Budgetkredit Investitionsrechnung -2'500'000

Total (Konsolidierungskreise 1-3)
Budgetkredit Erfolgsrechnung -1'921'911'776
+ Staatsbeiträge zum Ausgleich 1'485'439'000
+ Übertrag aus Fonds zum Ausgleich 352'237'200
+ Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 14'284'217
+ Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals 0
- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals -2'660'600
- Einlagen in Fonds des Eigenkapitals -17'331'000
= Saldo Erfolgsrechnung -89'942'959

Budgetkredit Investitionsrechnung -1'385'844'400
+ Investitionseinnahmen 202'699'496
= Saldo ErfolgsrechnungNettoinvestitionen -1'183'144'904



Anhang 2-10

 Kanton Zürich  KEF 2009 - 2012 
  Entwurf Budget 2009 
 

 

 

 

Auszug Budget 2009 Entwurf Veränderungen Veränderungen Budget definitiv
KEF Regierungsrat Nachträge Kantonsrat Kantonsrat

in Franken Seite (10.09.2008) Regierungsrat

Übrige Organisationen (nicht zu konsolidierende Anstalten)

9100 Beamtenversicherungskasse 1-48
Budgetkredit Erfolgsrechnung 3'189'300
Budgetkredit Investitionsrechnung 0

9200 Arbeitslosenkasse 1-50
Budgetkredit Erfolgsrechnung 0
Budgetkredit Investitionsrechnung 0
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Anhang 3: 

Übersicht zu den Erklärungen zum KEF 

Gemäss § 13 Abs. 2 des Gesetzes über Controlling und Rechungslegung (CRG) kann der Kantonsrat zum 

KEF Erklärungen beschliessen. Diese Bestimmungen traten am 1. November 2007 in Kraft und entfalten da-

her erstmals im vorliegenden KEF ihre Wirkung. Die KEF-Erklärungen, die vom Kantonsrat am 29. Januar 

2008 überwiesen (KR-Nr. 25/2008) und vom Regierungsrat bis Ende April 2008 nicht abgelehnt wurden, wer-

den in der folgenden Tabelle aufgelistet. Es wird aufgezeigt, wo die Erklärungen im KEF umgesetzt sind. 

 

Nr. Erklärung Umsetzung im KEF 2009-2012 
      
1 Aufzeigen von verschiedenen Szenarien  

im Finanzplan 
Kapitel B. Finanzentwicklung des Kantons Zürich:  
Ziffer 8.2 und Anhang VII 

5 Transparenz bei den Ausgaben für  
Dienstleistungen Dritter 

Kapitel B. Finanzentwicklung des Kantons Zürich:  
Anhang VIII 

7 Staatssteuererträge Kapitel C. Finanzdirektion:  
Leistungsgruppe Nr. 4910, Steuererträge  

10 Neuer Indikator für IT-Kosten Kapitel D. Planungen der Funktionsbereiche:  
Funktionsbereich Informatik, Kapitel 4. 

16 Fachangestellte Betreuung (FaBe),  
Lehrstellen 

Bildungsdirektion: 
Massnahmen werden zurzeit geprüft. 

17 Neuer Indikator Wirtschaftlichkeit Bildungsdirektion: 
Aufgrund der Komplexität und damit verbunden, dass 
es vergleichbare und aussagekräftige Zahlen sowohl 
für die Universität als auch für die Zürcher Fachhoch-
schule geben soll, ist die Umsetzung erst mit dem KEF 
2010 - 2013 möglich. 

18 Angebotskoordination der Zürcher  
Fachhochschulen 

Bildungsdirektion: 
Dauernde Aufgabe des Fachhochschulrats. 

22 
& 
23 

Sicherung der Produktionsfläche für die 
Land- und Forstwirtschaft 

Kapitel C. Baudirektion:  
Leistungsgruppe Nr. 8300, Amt für Raumordnung und 
Vermessung (ARV) 
- Aufnahme des Entwicklungsschwerpunktes E3 
 "Langfristige Erhaltung der Fruchtfolgefläche von 
  44'000 ha als Produktionsgrundlage für die  
  Landwirtschaft";  
- Implementierung eines Wirkungsindikators W14 
 "Fruchtfolgefläche gemäss Sachplan des Bundes  
  in ha" 

31 Erarbeitung eines Programms zur energeti-
schen Sanierung der kantonalen Bauten, 
Investitionsstrategie 

Kapitel C. Baudirektion:  
Leistungsgruppe Nr. 8100, Hochbauamt 
Entwicklungsschwerpunkte E5  
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